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Bürgerrechtspolitik in schwarz/gelben Zeiten

für Aufklärung und Bürgerrechte

Deutschland hat gewählt. Anlass für den Bundesvorstand der
Humanistischen Union, sich mit den inhaltlichen und strate-
gischen Konsequenzen für die Bürgerrechtsarbeit aus den
neuen Regierungskonstellationen zu befassen. Bei der Lektü-
re des Koalitionsvertrages fiel uns auf, dass viele Ankündi-
gungen und Reformen im Vagen bleiben, auf seinen 132 Sei-
ten finden sich zahlreiche formelhafte Kompromisse, viele
vertagte Entscheidungen (auch „Evaluationen" genannt) und
ebenso viele Lücken.

Einige Vorzeichen haben sich geändert: Hinter der neuen
Regierung steht nicht mehr die allgegenwärtige Drohung,
politische Vorhaben notfalls mit einer Änderung des Grund-
gesetzes durchzusetzen. Eine weitere Beschränkung hat sich
eine Regierungspartei selbst auferlegt: Mit der FDP ist eine
neue Partnerin in die Regierung eingetreten, die sich in der

vergangenen Legislaturperiode zur Hüterin der Bürgerrechte
aufgeschwungen hat. Nun gibt es kein einfaches Zurück für
die FDP. Klar ist: In den nächsten fünf Jahren werden wir vor
allem den kleinen Koalitionspartner daran messen, wie wich-
tig ihm die Bürgerrechte nach der Übernahme der Regie-
rungsverantwortung noch sind. 

Internet
Erstmals enthält ein Koalitionsvertrag ein eigenes Unterkapi-
tel zum Internet. Nach den Kontroversen der vergangenen
Jahre – vom Verbot der sog. Hackertools über die Vorratsda-
tenspeicherung bis zu den Netzsperren – enthält der Text ein
überschwängliches Bekenntnis zum neuen Medium: „Das
Internet ist das freiheitlichste und effizienteste Informati-
ons- und Kommunikationsforum der Welt..." Auf den folgen-
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Neue Zeiten im Bundeskanzleramt:Schwarz/Gelb verspricht Wachstum, Bildung und Zusammenhalt – die Humanistische Union
unterwirft das Regierungsprogramm dem Lackmustest der Bürgerrechte.
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den Seiten verkündet die Koali-
tion einige erfreuliche
Beschlüsse: Um gegen Rechts-
verstöße im Netz vorzugehen
(wir erinnern uns an den
„rechtsfreien Raum") wolle
man die bestehenden Gesetze
effektiver anwenden, die IT-
Kompetenz der Strafverfol-
gungsbehörden mit Internet-
streifen der Polizei und
Schwerpunktstaatsanwalt-

schaften ausbauen. Neue Strafvorschriften seien erst einmal
nicht nötig – ein Zugeständnis an verärgerte Internetnutzer,
die sich zuletzt mehr und mehr kriminalisiert sahen? Die dür-
fen sich noch über ein weiteres Versprechen des Nicht-Han-
delns freuen: „Wir werden keine Initiativen für gesetzliche
Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ergreifen."

Daneben verkündet die neue Regierung ein Moratorium
bei den Internetsperren: Noch vor wenigen Monaten gegen
allen Protest durchgekämpft, einigte man sich jetzt darauf,
für ein Jahr das Prinzip „Löschen statt Sperren" anzuwenden.
Demnach soll das BKA vorerst keine Sperrlisten erstellen,
sondern bei den Providern auf eine Löschung inkriminierter
Inhalte drängen. Im Herbst 2010 werden Erfolg und Wirk-
samkeit dieses Verfahrens evaluiert. Da keine Evaluationskri-
terien benannt sind, kann das alles Mögliche heißen – für uns
kann es nur bedeuten, dass wir weiterhin eine komplette
Abkehr von der Zensurpolitik einfordern, schließlich geht es
um die Verteidigung von Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 Grundge-
setz: „Eine Zensur findet nicht statt." 

Wenig erfreulich klingen dagegen die Versprechen, das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
zur „zentralen Cyber-Sicherheitsbehörde" auszubauen und
über ein neues Kommunikationssystem (DE-Mail) sowie
einen digital signierten Personalausweis die Voraussetzungen
für modernes „E-Government" und die elektronische Abwick-
lung von Geschäften zu schaffen. So benutzerfreundlich und
zukunftsweisend diese neuen Techniken sein mögen – eine
derart kritische Infrastruktur sollte nicht allein auf dem Prin-
zip des Vertrauens aufbauen, sondern einer öffentlichen Kon-
trolle unterliegen. Und sie sollte nicht in den Händen jenes
Staates liegen, dessen Sucht nach Informationen über seine
Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahren keine Grenzen
kannte.

Ein weiteres Vorhaben, das Beobachter im Vertrag erwar-
tet hatten, fand am Ende keinen Eingang in die Regierungs-
vereinbarungen: Im Vorfeld hatte Justizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger über ein „Internetgesetzbuch"
nachgedacht, mit dem das Medium einer umfassenden
(Neu)Ordnung unterworfen werden soll. Die Spekulationen
darüber, was dies für digitale Urheberrechte, für den Persön-
lichkeitsschutz oder die technische Entwicklung des Medi-
ums bedeuten könne, gingen kreuz und quer. Der Bundesvor-
stand hat sich vorgenommen, diese Pläne genau zu

beobachten und in den nächsten Monaten auch eigene Vor-
schläge zu entwickeln, die wir in die Diskussion einbringen
wollen. Wir sind zu der Einsicht gelangt, dass sich die HU in
ihrer Bürgerrechtsarbeit grundsätzlich mit den Entwicklun-
gen im Internet beschäftigen sollte. Die zunehmende Digita-
lisierung unseres Alltages können wir nicht allein unter den
Aspekten Datenschutz und Informationsfreiheit abhandeln.
Vielmehr muss es uns gelingen, die in dem neuen Medium
auftretenden grundrechtlichen Probleme explizit zum
Gegenstand unserer Arbeit zu machen. Ausgehend von unse-
ren Erfahrungen mit dem AK Vorratsdatenspeicherung und
der Piratenpartei hat der Vorstand bereits begonnen, sich mit
den sozialen Folgen der Digitalisierung zu befassen. Welche
Konsequenzen die Entwicklung der Digitalsphäre und die mit
ihr verbundene Szene für die Bürgerrechtsbewegung hat, ist
derzeit noch ungewiss. Wir möchten aber vermeiden, diese
Entwicklungen zu unterschätzen.

Datenschutz
Die Koalitionäre bemühen sich um den Eindruck, der Daten-
schutz sei ihnen eine Herzensangelegenheit. Sie kündigen
eine verbesserte personelle und sächliche Ausstattung des
Bundesdatenschutzbeauftragten an. Außerdem wollen sie
eine „Stiftung Datenschutz" gründen, die Produkte und
Dienstleistungen auf ihre „Datenschutzfreundlichkeit" prüft
und die Verbraucher über Risiken informiert. Immer wieder
spricht die Regierung von Aufklärung, Problembewusstsein
und Selbstschutz. So richtig all diese Bemühungen um die
subjektive Seite des Datenschutzes auch sind, sie reichen
nicht aus. Was der Gesetzgeber in den nächsten fünf Jahren
dazu beitragen will, bleibt vage: Eine weitere Überarbeitung
des Bundesdatenschutzgesetzes wird angekündigt, es solle
die „europäische Rechtsentwicklung" berücksichtigen, „les-
barer und verständlicher" werden und „zukunftsfest und
technikneutral" ausgestaltet werden – was immer das am
Ende bedeuten mag. Ebenso ungewiss ist, wie der verspro-
chene Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
gegen eine Bespitzelung aussieht, wenn den Unternehmen
zugleich eine „praxisgerechte Regelung" für ihre Bemühun-
gen um eine Aufdeckung korrupten Verhaltens versprochen
wird. Eine kritische Begleitung dieses Vorhabens ist jedenfalls
sinnvoll. 

Wie wenig schöne Bekenntnisse allein wert sind, hat sich
bereits einen Monat nach der Unterzeichnung des Vertrags
gezeigt: Hatten die Koalitionäre im Oktober noch verspro-
chen, dass sie sich für einen stärkeren Datenschutz beim
transatlantischen Austausch von Finanzdaten (SWIFT-
Abkommen) einsetzen – etwa eine strikte Zweckbindung,
Begrenzung des Datenumfangs, klare Lösch- und Weiterga-
beregelungen sowie ein effektiver Rechtsschutz –, brachte
der Bundesinnenminister mit seiner Enthaltung auf dem
Ratstreffen am 30. November den Vertrag noch schnell auf
den Weg, bevor das europäische Parlament einen Tag später
hätte Nachbesserungen verlangen können. Nach einem
Monat war der Koalitionsvertrag bereits hinfällig (s. HU-

Rosemarie Will



Kritik des Regierungsprogramms

Mitteilungen Nr. 207 [Dezember 2009] Seite 3

Pressemitteilung v. 25.11.2009). Ob sich Deutschland am
Ende wirklich für ein höheres Datenschutzniveau auf euro-
päischer Ebene einsetzen wird, ist danach mehr als fraglich
geworden. 

Einer politischen Bankrotterklärung gleichen die dürren
Anmerkungen von Schwarz-Gelb zur Vorratsdatenspeiche-
rung. Die FDP, mit einer eigenen Verfassungsbeschwerde
gegen das Gesetz in Karlsruhe am Start, konnte sich mit ihrer
Forderung nach einer Beschränkung der pauschalen Überwa-
chung der elektronischen Kommunikation nicht durchsetzen.
In der Folge überlässt es die neue Regierung ganz dem Ver-
fassungsgericht, was aus der Vorratsdatenspeicherung wer-
den soll. Die Vereinbarung wiederholt allein, was das Gericht
in seiner mehrfach verlängerten Anordnung bereits festge-
legt hat: Zugriffe auf die gespeicherten Kommunikationsda-
ten sind bis zur endgültigen gerichtlichen Entscheidung auf
Fälle der „Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und
Freiheit" beschränkt.

Kein Rückzug in Sicht: 
Aufgaben und Ziele der Bundeswehr

Die neue Regierung lässt keine
Zweifel daran, dass sie den in
den letzten Jahren vollzogenen
Wandel der Bundeswehr von
einem Instrument der (Selbst-)
Verteidigung hin zu einem
Instrument der Wahrnehmung
und Durchsetzung deutscher
Interessen fortführt, wenn
nicht gar forciert. Dies zeigt
besonders Kapitel V, in dem die
Außen- und Sicherheitspolitik
beständig zwischen werte- und

interessengeleiteter Politik changiert. Die zahlreichen
Beteuerungen, man werde die Menschenrechte und die Mul-
tilateralität als Leitbilder deutscher Außenpolitik wahren,
können nur schwer darüber hinweg täuschen, das vermehrt
die wirtschaftlichen Beziehungen sowie der Zugang zu Ener-
gie und Rohstoffen zu Eckpfeilern deutscher Außen- und
Entwicklungspolitik werden. Dies zeigt sich allein schon
daran, für welche internationalen Gremien die Regierung
klare Ziele benennt: es sind dies der ständige Sitz im UN-
Sicherheitsrat und ein neues strategisches Konzept für die
NATO, die Entwicklung einer geschlossenen europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie einer europäi-
schen Armee. Nach neuen Impulsen für die internationale
menschenrechtliche Diskussion oder Hinweisen auf eine akti-
ve Beteiligung am UN-Menschenrechtsrat oder anderen Prä-
ventionsmechanismen sucht man dagegen vergeblich.

Dazu passt auch ein eher militärisch geprägtes Bild der
Sicherheit, das sich im Vertrag immer wieder findet: Welchen
Beitrag zivile Konfliktbearbeitung zur Krisenprävention leis-
ten kann und wie deren Instrumente weiter entwickelt wer-
den könnten, dazu bietet die neue Koalition noch weniger

konkrete Vorstellungen als die beiden Vorgänger-Regierun-
gen. Überhaupt beschränken sich die Vorstellungen des Zivi-
len in der internationalen Politik im Vertrag auf die Justiz,
einige Einheiten der Bundespolizei und einen von den Län-
dern bereitgestellten „Pool für internationale Verwendun-
gen".

Gegenüber einem derart verkürzten Politikverständnis ist
es schon ein kleiner Erfolg der FDP, dass sie die von der CDU
immer wieder geforderte und in der großen Koalition mehr-
fach angekündigte Verfassungsänderung zum Bundeswehr-
einsatz im Inland (vgl. Mitteilungen Nr. 194/195) vorerst
stoppen konnte. Der Vorschlag taucht im Koalitionsvertrag
nicht mehr auf und dürfte für die nächsten Jahre vom Tisch
sein. Im Gegenzug konnte die CDU eine Vereinbarung zur
Aufweichung des Parlamentsvorbehalts für Bundeswehrein-
sätze durchsetzen: Dagegen hatte sich die FDP wie auch
andere Oppositionsparteien in der vergangenen Legislaturpe-
riode immer wieder gewandt. (vgl. Grundrechte-Report 2009,
S.224 ff.) Zwar werde der Deutsche Bundestag weiterhin
über die laufenden Einsätze der Armee informiert, um seine
Kontrollfunktion wahrnehmen zu können. Für kurzfristige
Entscheidungen jedoch, bei denen eine „ausreichende Infor-
mation" aller Abgeordneten nicht möglich sei, solle ein Ver-
trauensgremium geschaffen werden, dass offenbar im klei-
nen Kreis über dringliche Einsätze entscheiden darf. Das
entspricht dem bisherigen Bemühen von Schäuble, nicht aber
den Klagen der FDP vor dem Bundesverfassungsgericht für
die Rechte des Parlamentes. 

Zusammenarbeit in Europa 
Auf die neue Bundesregierung
kommen nicht zuletzt dank der
Reformen des Lissabon-Ver-
trags eine Reihe europapoliti-
scher Herausforderungen zu.
Die Regierungsparteien irren,
wenn sie meinen, die EU würde
nach dem neuen Vertragswerk
quasi von allein „demokrati-
scher und handlungsfähiger".
Das institutionelle Potenzial
der Reformen muss erst noch
gefüllt werden. Wie von deut-

scher Seite die EU weiter demokratisiert werden  soll, lässt
die Koalitionsvereinbarung leider offen. 

Die neue Regierung will – durchaus begrüßenswert – das
Subsidiaritätsprinzip in der europäischen Zusammenarbeit
stärken. Dazu gehört natürlich auch, jene Entwicklung zu
stoppen, bei der im Zuge der stetigen Verlagerung von Ent-
scheidungen auf die europäische Ebene nationale Grund-
rechtsstandards für den freien Binnenmarkt geopfert werden.
Wie das Bundesverfassungsgericht so betont auch die Regie-
rung das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Die
Subsidiarität muss jedoch in der täglichen politischen Praxis
gesichert werden. Nationale Parlamente dürfen künftig die

Björn Schreinermacher

Werner Koep-Kerstin
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Wahrung der Subsidiariät bei Richtlinienentwürfen vor Ver-
handlungsbeginn prüfen. Ob dies innerhalb der vorgesehenen
Sechs-Wochen-Frist praktisch möglich ist, muss sich erst
noch beweisen.

Angesichts des stetigen Anwachsens europäischer
Zuständigkeiten ist eine aktive Gestaltung internationalisier-
ter Politikbereiche wie der Sozialpolitik, der Bildung oder gar
des Strafrechts wichtig. Demokratische Verantwortlichkeiten
und der Schutz der Grundrechte können nur in europäischer
Zusammenarbeit gewährleistet werden. Dies gilt im besonde-
ren Maße für die Entwicklung eines europäischen Sozialsys-
tems. Die Mobilität von Arbeitgebern und Kapital gefährdet
schon jetzt nationale Wohlfahrtssysteme. Grenzüberschrei-
tende „EU-Sozialsysteme" kategorisch abzulehnen wäre ver-
messen, wenn doch bestimmte sozialpolitische Aufgaben nur
noch in miteinander harmonierenden Systemen wahrgenom-
men werden können. Was die Politik nicht angeht, regelt der
Markt - oder der Europäische Gerichtshof. Soziale Grund-
rechte sollten aber nicht davon abhängig sein, ob sich die
europäische Rechtsprechung nun eher in der Richtung des
Viking/Laval-Urteils entwickelt (und dabei bspw. das Streik-
recht aushöhlt) oder ob es im Sinne der Mangold-Entschei-
dung Antidiskriminierungsrechte stärkt. 

Länder wie Italien, Spanien und Frankreich werden die
Aufrüstung Europas in der inneren Sicherheit forcieren. Im
Stockholm-Programm, der neuen innenpolitische Agenda der
EU, zeichnet sich bereits ab, dass die Mobilität im Schengen-
Raum immer selektiver wird, polizeiliche Kontrollsysteme
ausgebaut und Informationen zwischen europäischen Ver-
waltungen frei zirkulieren werden. Insbesondere für die Bür-
gerrechtlerinnen und Bürgerrechtler in den Reihen der FDP
wird also die Bewährungsprobe darin bestehen, nicht zu Mit-
läufern der Festung Europa und ihrer europäisierten Sicher-
heitsmanie zu werden.

Strafe als sozialpolitisches Instrument? 
Entgegen allen Hoffnungen auf
eine liberale Ära sieht der
Koalitionsvertrag für den
Bereich des Strafrechts zum
Teil erhebliche Verschärfungen
bzw. Erweiterungen vor. Was
dabei auffällt: Die neue Koaliti-
on begreift das Strafrecht nicht
als letztes Mittel staatlicher
Sanktionierung, sondern nutzt
es für eine symbolische Politik
in sozialen Problembereichen.
Dafür ist das Strafrecht aber

weder gedacht – wie ein Blick in unsere Verfassung zeigt –
noch ist es für eine solche Politik besonders geeignet. 

Im Jugendstrafrecht will die Koalition den sog. Warn-
schussarrest einführen. Er kann künftig neben einer Jugend-
strafe auf Bewährung verhängt werden, zugleich will man die
Höchstdauer der Jugendstrafe von 10 auf 15 Jahre anheben.

Beide Vorhaben sind bereits im Jahre 2008 gescheitert, nach
einem deutlichen Wählervotum in Hessen, und beide Vor-
schläge werden in Expertenkreisen kritisch gesehen. Jugend-
arrest eignet sich nicht, um positiv auf Jugendliche oder
Heranwachsende einzuwirken. Das zeigt allein schon die
hohe Zahl derjenigen jungen Menschen, die nach einem
Arrest erneut straffällig werden (ca. 70%). Auch ein Warn-
schussarrest dürfte keine besseren Ergebnisse erzielen. Die
kurzzeitige Inhaftierung kann negative Folgen für die
Arbeitsstelle oder die schulische Ausbildung haben, sie kann
ein weiteres Abrutschen in die Kriminalität begünstigen.
Ebenso wenig hat die Verschärfung von Strafnormen nach
gesicherten kriminologischen Erkenntnissen eine abschre-
ckende Wirkung, da gerade bei schweren Delikten, die regel-
mäßig Konflikttaten sind, die rechtlichen Folgen der Tat vom
Handelnden nicht bedacht werden. Eine längere Inhaftierung
hat auch keine positive erzieherische Wirkung, die Resoziali-
sierung wird vielmehr aufgeschoben.

Des Weiteren planen die Koalitionäre, die Sicherungsver-
wahrung erneut auszuweiten. Neben einer Harmonisierung
der Anordnungsvoraussetzungen sollen vermeintlich beste-
hende Schutzlücken geschlossen werden, indem die Hürden
für eine Anordnung der Sicherungsverwahrung abgesenkt
werden. Die Politik des Wegschließens und Einsperrens geht
also weiter. Dabei wurde die Sicherungsverwahrung erst im
vergangenen Jahr mit der Möglichkeit einer nachträglichen
Sicherungsverwahrung für Jugendliche und Heranwachsende
erweitert. Die Mehrheit der Gutachter im Rechtsausschuss
kritisierte diesen Schritt als unverhältnismäßig und kontra-
produktiv. Eine erneute Verschärfung würde diese Bedenken
verstärken und ist unter rechtstaatlichen Gesichtspunkten
nicht zu legitimieren.

Bedenklich sind die  Verschärfung bestehender und die
Einführung neuer Straftatbestände: Die Strafbarkeit des
Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte soll für schwere
Fälle erweitert werden, Zwangsheirat in einem eigenständi-
gen Straftatbestand erfasst und die gewerbsmäßige Vermitt-
lung von Gelegenheiten zur Selbsttötung unter Strafe
gestellt werden. Dabei ist bisher unklar, wie die Straftatbe-
stände ausgestaltet werden sollen, Ebenso fraglich ist, ob der
intendierte Schutz (etwa bei einer zwangsweisen Verheira-
tung) mit den Mitteln des Strafrechts überhaupt erreichbar
ist und die relevanten Fälle nicht ohnehin vom Tatbestand
der Nötigung ausreichend erfasst sind. Warum die gewerbs-
mäßige Vermittlung von Gelegenheiten zur Selbsttötung
strafbar sein soll, bleibt ein Geheimnis der Koalitionäre. Es
besteht überhaupt kein legitimes Schutzziel, da die freiver-
antwortliche Beendigung des eigenen Lebens nicht unter
Strafe gestellt werden kann. Konsequenterweise muss dies
auch für die Beihilfe zu einer Selbsttötung gelten, auch wenn
sie gewerbsmäßig geschieht.

Positiv ist zu vermerken, dass einige strafrechtliche Neu-
regelungen laut Ausführungen des Koalitionsvertrages über-
prüft werden sollen. Das gilt insbesondere für das kürzlich in
Kraft getretene Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von

Jens Puschke
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schweren staatsgefährdenden Gewalttaten („Terrorcamp-
Gesetz“, s. Mitteilungen Nr. 204). Neben der reinen Wirksam-
keit dieser Ermittlungen sollte aber auch geprüft werden, ob
die viel zu weit geratenen Vorfeldbefugnisse nach diesem
Gesetz mit dem verfassungsrechtlichen Verständnis einer
freien Gesellschaft vereinbar sind. Unterstützenswert sind
auch die angestrebten Korrekturen im Sexualstrafrecht: So
werden seit der letzten Reform (2008) zum Teil jugendspezi-
fische, nicht schädigende Verhaltensweisen von Personen
unter 18 Jahren als Straftat erfasst. Der strafrechtliche
Schutz sollte hier auf Missbrauchsfälle begrenzt werden.

Innenpolitik der kleinen Korrekturen 
Nach dem Schlagabtausch der
vergangenen Jahre war das
innenpolitische Verhandlungs-
ergebnis durchaus mit Span-
nung erwartet worden. Noch
während der Verhandlungen
unterstrichen die Liberalen ihre
grundsätzliche Kritik an sicher-
heitspolitischen Entscheidun-
gen der Vorgängerregierung,
immer wieder versprachen sie
eine Renaissance der Freiheits-
rechte. Beim Blick in den Ver-

tragstext stellt sich Ernüchterung ein:
Die vor einem Jahr verabschiedete Reform des Bundeskri-

minalamtes (BKA) wird im Kern nicht angetastet. Die zahlrei-
chen (geheim-)polizeilichen Befugnisse, über die die
ursprünglich als Informationsstelle gegründete Behörde seit
Anfang des Jahres verfügt, darf sie weiterhin nutzen. Der
Koalitionsvertrag sieht lediglich einen verbesserten Schutz
des Kernbereichs privater Lebensgestaltung (der Intimsphäre)
vor. Außerdem wird das Verfahren bei der Anordnung
bestimmter Überwachungsmaßnahmen geändert: Die Ent-
scheidung über verdeckte Anti-Terror-Ermittlungen trifft
künftig ein Richter am Bundesgerichtshof, der „durch Ver-
mittlung des Generalbundesanwalts" zuständig sein soll. Ein
solches Verfahren verwischt aber die Grenzen zwischen prä-
ventiven und repressiven Aufgaben. Denn während das BKA
bei der Terrorabwehr in präventiver Mission tätig ist, handelt
es sich bei der Generalbundesanwaltschaft und dem Bundes-
gerichtshof um Organe der Strafverfolgung. Mit dem jetzt
vorgeschlagenen Verfahren würde zwar die im Gesetzge-
bungsverfahren gerügte fehlende justizielle Kontrolle des
BKAs geschaffen, jedoch mit einem Systembruch erkauft.
Welche Auswirkungen diese Vermischung von Polizei- und
Strafverfahrensrecht am Ende haben wird, ist derzeit noch
nicht zu beurteilen. Sicher ist dagegen, dass mit der geplan-
ten Verfahrensänderung der eigentliche Kern der BKA-
Reform, die bundespolizeilich zentralisierte Terrorabwehr,
nicht angetastet wird.

Erfreulicherweise soll der Schutz von Rechtsanwälten als
Berufsgeheimnisträgern vor Überwachungsmaßnahmen

künftig einheitlich gestaltet werden. Bisher sind lediglich
Strafverteidiger durch ein absolutes Abhörverbot davor
geschützt, dass ihr Vertrauensverhältnis zu ihren Mandaten
nicht belauscht wird, während bei der Überwachung anderer
Anwälte durchaus ein Ermessensspielraum besteht. Der
Koalitionsvertrag kündigt an, evtl. weitere Berufsgeheimnist-
räger (Geistliche, Ärzte...) in diesen Schutz einzubeziehen.

Das war es dann aber fast schon mit den freiheitlichen
Errungenschaften im neuen Regierungsprogramm. Viele Fra-
gen, bei denen sich die neuen Partner offenbar nicht einigen
konnten, wurden unter einen Evaluationsvorbehalt gestellt:
Dazu gehören etwa die Reform der Telekommunikationsüber-
wachung, die Zusammenarbeit verschiedenster Sicherheits-
behörden in den diversen „Zentren" (GIZ, GTAZ, CASIM & Ser-
vicezentrum TKÜ) sowie deren gemeinsame Dateien. All diese
Prüfungen sind grundsätzlich zu begrüßen. Da der Koaliti-
onsvertrag aber keine Festlegungen enthält, wer, mit wel-
chen Kriterien und wie diese Prüfung vornehmen wird, darf
man sich davon nicht zu viel versprechen. Wir werden insbe-
sondere darauf achten, ob sich diese Evaluationen nur auf
Fragen der Effektivität beschränken, oder ob auch grundsätz-
liche Fragen nach der Angemessenheit der einzelnen Instru-
mente, ihre Wirkungen auf die Betroffenen und die Allge-
meinheit in das Prüfprogramm einbezogen werden und ob
eine Unabhängigkeit der Evaluierenden gewährleistet ist.

Fordern und Fördern – 
jetzt auch für ausländische Mitbürger/innen 

„Bittere Pillen" wie die Über-
wachung und Kontrolle des
Verhaltens, die Einschränkung
existenzsichernder Leistungen
oder die Verkürzung von
Rechtswegen werden häufig an
Nicht-Deutschen erprobt,
bevor sie ihren Weg in andere
Politikfelder finden. Diesmal ist
es anders herum: Was in den
letzten Jahren zum sozialpoliti-
schen Slogan verkam, soll jetzt
auch für Asylbewerber und

Geduldete gelten: Fordern und Fördern. Flüchtlinge sind neu-
erdings Kunden der Ausländerbehörden; deren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind angehalten, den dienstleistenden
Charakter ihrer Arbeit hervorzukehren. Dass sie zweifelhafte
Dienste anbieten, die kaum jemand freiwillig in Anspruch
nehmen würde, tut dem Geschäftsmodell keinen Abbruch.

Außer derartigen sprachlichen Innovationen bietet der
Koalitionsvertrag nur kleine Fortschritte für hier lebende
Migrantinnen und Migranten: Die sog. „Altfallregelung", jene
immer wieder befristete Verlängerung des Aufenthaltsrechts
für die seit vielen Jahren hier lebenden Flüchtlinge, werden
einmal mehr verlängert, ohne dass den Menschen eine
grundsätzliche Perspektive auf ein Leben in Deutschland ein-
geräumt wird. So bleibt für bundesweit 30.000 Menschen

Fredrik Roggan

Helga Lenz
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und ihre hier geborenen Kinder die Unsicherheit bestehen,
nach dem Auslaufen der jeweiligen Frist Deutschland verlas-
sen zu müssen, falls sie bis zum festgesetzten Stichtag ihren
Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können. Auch soll die
Residenzpflicht gelockert werden – für jene, die sonst keiner
Arbeit nachgehen können. Eine Abschaffung der in Europa
einzigartigen Regelung, die den Bewegungsraum nicht nur
für Asylantragstellende, sondern auch die zum Teil langjährig
hier lebenden „Geduldeten" auf Landkreise einschränkt (s.
Bericht auf S.32), wäre dringend geboten, steht jedoch leider
nicht zur Diskussion. Darüber hinaus soll das Sachleistungs-
prinzip für Asylbewerber evaluiert werden. Dass die Zeit der
Essensmarken, der „Fresspakete" und Bekleidungsgutscheine
oder die zwangsweise Unterbringung in Lagern endlich bald
vorbei ist, wagen wir kaum zu hoffen. 

Passend zur wohltäterhaften Rhetorik des Forderns und
Förderns ist die Migrationspolitik vom Gedanken an den
möglichen „Leistungsmissbrauch" durchzogen: Um Schein-
ehen zu verhindern soll die Ehebestandszeit für die Erlangung
eines eigenständigen Aufenthaltstitels von zwei auf drei
Jahre verlängert werden. Für die überwiegend betroffenen
Ehefrauen kann dies bedeuten, dass sie sich nicht ohne das
Risiko der Abschiebung aus einer Gewaltbeziehung lösen
können und so noch mehr dem Ehepartner ausgeliefert sind.
Eine Wiederauferstehung feiert im Koalitionsvertrag jene
Visa-Warndatei, die Anfang des Jahres am Widerstand der
sozialdemokratischen Justizministerin scheiterte. In der Datei
sollen neben allen Einreisenden auch die Einlader/innen
erfasst werden – um dem Visa-Missbrauch vorzubeugen, wie
es heißt.

Viel heiße Luft: Bildung & Soziales
Der Koalitionsvertrag lässt kein
Schlagwort aus, wenn es um
Bildung und Soziales geht:
Wohlstand für alle, mehr Netto
vom Brutto, Bildungsrepublik,
Bildung als Bürgerrecht, Bür-
gergeld... Das Wort Chancen-
gleichheit taucht in dem
gesamten Vertrag nicht auf: die
Unionsparteien haben es schon
seit langem durch Chancenge-
rechtigkeit ersetzt. Das ist so
unverbindlich wie die Ände-

rung des Grundgesetzes unter der schwarz-gelben Regierung
von Helmut Kohl, die im Jahr 1994 den Auftrag an die Bun-
despolitik, für einheitliche Lebensverhältnisse zu sorgen, in
„gleichwertige Lebensverhältnisse" abschwächte. Auch die
damalige (und heutige) Justizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (FDP) stimmte dieser Änderung zu, die in der
Konsequenz und in mehreren Zwischenschritten 2006 die so
genannte Föderalismusreform I zur Folge hatte. Aus dem
kooperativen Bundesstaat der letzten Jahrzehnte wurde der
Wettbewerbsföderalismus, in dem der Bund keinerlei Gestal-

tungsmöglichkeiten in der Bildungspolitik mehr hat. An den
Ministerpräsidenten der Länder vorbei geht in diesen gesell-
schaftspolitischen Feldern nichts mehr. 

Vor diesem Hintergrund beschwört der Koalitionsvertrag
in den Kapiteln II (Bildungsrepublik Deutschland) und III
(Sozialer Fortschritt) die „nationale Anstrengung", die
„gesamtstaatliche Aufgabe" und die „enge Partnerschaft aller
Verantwortlichen entlang der gesamten Bildungskette". Die
neue Bundesregierung strebt eine „Bildungspartnerschaft
von Bund, Ländern und Kommunen" an. Sie will „Bildungs-
bündnisse aller relevanten Akteure" fördern und winkt diesen
Bündnissen mit Geld: „Bildungsschecks zur Weitergabe an
benachteiligte Kinder und Jugendliche". Fördern, unterstüt-
zen, unentwegt das Nationale bemühen – mehr kann der
Bund zur Gestaltung der Bildungsrepublik nicht beitragen.

Die Verantwortung für all dieses Beste liegt bei den Län-
dern: Das Hochschulrahmengesetz wird endgültig aus dem
Grundgesetz gelöscht. Die geforderten Sprachtests für die
Vierjährigen unterliegen nicht der Bundeskompetenz, die
Qualifizierung und Weiterbildung der Erzieherinnen oder
Lehrer ebenso wenig. Stipendien, Bildungssparen und Betreu-
ungsgeld für die unter Dreijährigen fördern die Privatisierung
bei der Bildungsfinanzierung. Großspurig soll der Anteil der
Stipendiaten von heute zwei auf zehn Prozent erhöht wer-
den: 300 Euro soll es allerdings nur für begabte Studierende
geben, aus einem „nationalen Stipendienprogramm": Die
Hälfte sollen die Hochschulen „bei Wirtschaft und Privaten"
einwerben, den Rest teilen sich Bund und Länder. Ein Anreiz-
programm für die Banken verbirgt sich hinter dem „Zukunfts-
konto", auf das der Bund „jedem neugeborenen Kind bei-
spielsweise" 150 Euro überweisen lassen will: Einzahlungen
von Eltern, Großeltern oder Paten bis zur Volljährigkeit wer-
den mit einer „Prämie" unterstützt. Ein attraktives „Bildungs-
sparen" für alle Kinder und alle Bevölkerungsschichten sieht
anders aus, aber dieses Thema ist in Deutschland vermint.

Das „Betreuungsgeld" ab 2013 ist nun die merkwürdigste
Schenkaktion des Bundes. Es ist keine „Herdprämie" nach
CSU-Wünschen, sondern die 150 Euro („gegebenenfalls als
Gutschein") sollen dazu dienen, "um Wahlfreiheit zu anderen
öffentlichen Angeboten und Leistungen zu ermöglichen".
Baby-Turnen oder frühkindliches Englisch statt Tagesmutter
oder Kindertagesstätte? Grotesk, wie die Koalition dem Kon-
flikt mit den Christsozialen aus dem Weg zu gehen versucht.
Überhaupt jeglichem Streit: über die gesellschaftliche Spal-
tung, die Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen durch
das deutsche Bildungswesen sowie die soziale Selektion ver-
liert dieser Koalitionsvertrag kein Wort.

Zur beruflichen Bildung, die für Jugendliche immer noch
der wichtigste Zugang zum Arbeitsmarkt ist, fällt der Koaliti-
on nichts Neues ein. Das duale System von Betrieb und
Berufsschule bleibt das unangetastete „Herzstück" – allen
Schwierigkeiten zum Trotz. Spannendes könnte sich hinter
einem Satz verbergen: „Das deutsche Berufsbildungssystem
muss sich dem internationalen Vergleich stellen". Kommt das
von Arbeitgebern und Gewerkschaften heftig bekämpfte

Jutta Roitsch-Wittkowsky
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Berufsbildungs-Pisa nun doch? Oder lockt der Bund nur mit
riesigen Forschungsprogrammen zur Kompetenzmessung?
Die hunderttausend Jugendlichen im unübersichtlichen
Übergangssystem ohne verwertbare Berufsqualifikation sind
der Koalition zwei Sätze wert. Das System soll neu struktu-
riert und effizienter werden. Von einem Kampf gegen Bil-
dungsarmut ist weit und breit nichts zu sehen. Im Gegenteil:
Auch bei der Kinder- und Jugendhilfe geht es den Koalitionä-
ren lediglich um Zielgenauigkeit und Effektivität, Evaluierung
und Standards. Ein „Herz für die kleinen Leute" (Westerwelle)
und ihre Kinder lässt sich aus all dem nicht entdecken. Nur
für die „Jungs" hierzulande schlägt das Herz der Koalitionäre:
„Wir wollen eine eigenständige Jungen- und Männerpolitik
entwickeln." Wenn das nicht ein Fortschritt ist.

Arbeit & Soziales 
Die Zeiten, zu denen die Bun-
desrepublik als sozialstaatli-
ches Musterland mit einem
hohen Anteil regulärer Arbeits-
verhältnisse galt, sind lang vor-
bei. Das zeigt allein schon ein
Blick auf die Rahmenbedingun-
gen für prekäre Arbeitsverhält-
nisse: In 21 der 27 europäi-
schen Staaten gibt es
inzwischen gesetzliche Rege-
lungen zu einem Mindestlohn -
dennoch lehnt die Koalition

Vergleichbares für Deutschland ab. Die angekündigte Über-
prüfung tariflicher Mindestlöhne sowie die vereinbarte Aus-
weitung der Mini- und Midijobs lassen vielmehr befürchten,
dass sich Niedriglöhne und prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse weiter verbreiten werden. Wie dann eine Altersvorsorge
aussehen soll, die sich auch für Geringverdiener mit einer
lebenslangen Vollzeitbeschäftigung „lohnt", bleibt dahinge-
stellt. Lückenlose Erwerbsbiografien dürften im Niedriglohn-
sektor ohnehin die Ausnahme sein.

Die prinzipielle Unschärfe des Koalitionsvertrags wird in
der Sozialpolitik durch eine weitere Einschränkung verstärkt:
Alle angekündigten Maßnahmen stehen unter dem generel-
len Finanzierungsvorbehalt. Falls man sich nicht einigen
kann, bleibt immer noch der elegante Ausweg, dass kein Geld
dafür vorhanden wäre. Und der Einigungsbedarf ist im
Bereich der Sozialpolitik besonders groß: Die noch in den
Wahlprogrammen sichtbaren Differenzen zur Gesundheits-
versicherung oder der Arbeitsmarktpolitik kann der Vertrag
nicht auflösen. Deshalb finden sich hier zahlreiche Lücken im
Regierungsprogramm. So hat die Koalition gegen die noch im
Wahlkampf viel zitierte Armut von Kindern und Jugendlichen
– jedes siebte Kind hierzulande lebt im Hartz-IV-Bezug –
keine konkreten Maßnahmen anzukündigen. Offenbar wartet
man lieber auf die anstehende Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zu den Hartz-IV-Kindersätzen. Ebenso
wenig tastet die neue Regierung die bestehenden „Verschie-

bebahnhöfe" im Sozialversicherungssystem an. Das Nebenei-
nander von Kranken- und Pflegekassen mit der Folge unklarer
Zuordnungen bleibt uns voraussichtlich erhalten. 

Auf dem Arbeitsmarkt will die Koalition zunächst die
„Vielzahl bestehender Arbeitsmarktinstrumente" reduzieren.
Insbesondere sieht der Koalitionsvertrag eine Strukturreform
der Hartz-IV-Organisation (v.a. der Jobcenter) vor. In den
Optionskommunen kann die Betreuung grundsätzlich weiter
wie bisher erfolgen. Ansonsten ist vorgesehen, dass die Bun-
desagentur für Arbeit den Kommunen Angebote zur Zusam-
menarbeit vorschlägt. Hierzu soll das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales einen „Mustervertrag" ausarbeiten, der
die künftige Zusammenarbeit in den Kommunen regelt. Für
Bezieher/innen von Hartz-IV-Leistungen soll die Möglichkeit
zum Hinzuverdienst erleichtert werden. Dieses Zugeständnis
kommt nur sog. „Aufstockern" in prekären Arbeitsverhältnis-
sen zugute, deren Niedrigeinkommen dann durch Hartz-IV
ergänzt würde. So wird der ohnehin wachsende Markt für
prekäre Arbeitsverhältnisse staatlich gefördert. 

Bei den Leistungen selbst ist dagegen Sparen angesagt:
Die Koalition plant, die Wohnkosten von Hartz-IV-Empfän-
gern pauschaliert abzugelten; hierzu gehört neben Energie-
und Nebenkosten auch die Miete selbst. Auch keine Zuge-
ständnisse gibt es bei den vielfach umstrittenen Sanktionen
gegen Leistungsempfänger. Im Gegenteil kündigt die Koaliti-
on an, dass man „neue Lösungsansätze des ‚Forderns und För-
derns' für Langzeitarbeitslose in größeren Kommunen" erpro-
ben wolle. Offenbar will man die Leistungsbezieher mit
Eintritt in die Arbeitslosigkeit zur „Bürgerarbeit", d.h. zu
gemeinwohlbezogenen Einsätzen verpflichten.

In der Gesundheitspolitik bleibt es zunächst beim vielfach
kritisierten Fonds, ab 2011 ist dann offenbar ein System-
wechsel zu einer Gesundheitsprämie geplant. Der bisher pari-
tätisch geregelte Arbeitgeberanteil soll dabei fixiert werden,
die zu erwartenden Mehrausgaben allein die Versicherten
tragen. Das ist ein weiterer Schritt zum Ausstieg aus dem
paritätischen Solidarsystem („Sozialpartnerschaft") und
könnte die Entwicklung hin einer Zwei-Klassen-Medizin
beschleunigen. Möglichst ab 2011 sollen alle Versicherten –
unabhängig vom individuellen Einkommen – Pauschalbeiträ-
ge zur Gesetzlichen Krankenversicherung zahlen.

Damit ist ein Konflikt der Koalitionäre programmiert: Mit
dem Wechsel zu einer Kopfpauschale (dieser Begriff wird ver-
mieden) wird ein wenig populäres Vorhaben wieder ausge-
graben, das seit 2005 als erledigt galt. Noch kurz vor der
Wahl hatte die Kanzlerin eine solche Pauschale ausdrücklich
abgelehnt, nun soll sie kommen: Alle gesetzlich Versicherten
– ob Putzmann oder Geschäftsführerin – würden dann unab-
hängig von ihrem Einkommen gleichviel zahlen. Die Kopfpau-
schale enthält nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem, sondern
ist  zugleich der Einstieg in eine neue Umverteilungsbürokra-
tie durch das Finanzamt, das den Sozialausgleich für Gering-
verdienende vornehmen soll; vom neuerlichen Datenhunger
zur Bedarfsprüfung ganz zu schweigen. 

Tobias Baur
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Daneben plant die Koalition den Aufbau einer zweiten Säule
der Pflegeversicherung. Diese soll vergleichbar der Riester-
Rente über einen Kapitalstock gebildet werden, die dafür
nötigen Beiträge werden zusätzlich zur bisherigen Pflegever-
sicherung erhoben. 

Staat und Religionsgemeinschaften
Große Kirchennähe kann nicht
nur den sich ausdrücklich als
„christlich" bezeichnenden
Regierungsparteien attestiert
werden, sondern inzwischen
auch der FDP. Deren emanzipa-
torische Freiburger Thesen von
1974 („Freie Kirchen im freien
Staat") waren schon lange still-
schweigend beerdigt, als der
Bundesvorstand der FDP sie am
10. Dezember 2007 durch neue
„Leitlinien zum Verhältnis von

Staat, Kirchen und Religionsgemeinschaften" ersetzte. Darin
fand sich u.a. der Laizismus als „Staatsideologie" verdammt,
zugleich strebte man Staatsverträge (!) auch  mit nichtkirch-
lichen Religionsgemeinschaften an und sah den Religionsun-
terricht als „Teil der Werteerziehung". Es gibt also in der
Koalition kein prinzipielles Konfliktpotential im Verhältnis
von Staat und Religionsgemeinschaften.

Folgerichtig äußert sich der Koalitionsvertrag über das
Verhältnis der Politik zu den Religionsgemeinschaften auch
nur knapp, kurioser Weise im Teil III (Sozialer Fortschritt). Ein
einziger Satz zu den christlichen Kirchen  („unverzichtbare
Rolle bei der Vermittlung der unserem Gemeinwesen zugrun-
de liegenden Werte"), ein einziger Satz zu den anderen Reli-
gionen („vermitteln auch Werte, die einen positiven Einfluss
auf unsere Gesellschaft haben"). Dazu noch der erhabene
Satz „Wir achten alle Religionen". Und eine Reverenz an die
jüdischen Bürgerinnen und Bürger („Besondere Verantwor-
tung tragen wir für die jüdischen Gemeinden als Teil unserer
Kultur"). Der Islam wird im Zusammenhang mit der Islamkon-
ferenz erwähnt (die fortgesetzt werden soll).

Die Amtskirchen wird allerdings ein anderer Teil des
Regierungsprogramms mehr interessieren. Nach den fetten
Jahren 2007 und 2008, in denen das Kirchensteueraufkom-
men beider Konfessionen gestiegen war, ist für 2009 und die
kommenden Jahre mit deutlichen Einbrüchen als Folge der
Finanz- und Wirtschaftskrise und der steigenden Arbeitslo-
sigkeit zu rechnen, ganz zu schweigen von den Steuerausfäl-
len wegen der zunehmenden Kirchenaustritte. In dieser
Situation muss die Kirchen die Ankündigung steuerlicher
Entlastungen der Bürger zusätzlich beunruhigen. Da die Kir-
chensteuer direkt von der Einkommensteuer abhängt, müss-
ten die angestrebten Entlastungen in diesem Bereich unmit-
telbare Auswirkungen auf das Kirchensteueraufkommen
haben. Es wird spannend sein, in den nächsten Monaten zu

beobachten, wie die kirchlichen Lobbyisten versuchen wer-
den zu verhindern, dass dieser Mechanismus eintritt. 

Bioethik: Patientenrechte und Organspenden
Die Rechte von Patienten sollen
demnächst in einem eigenen
Patientenschutzgesetz gebün-
delt werden, heißt es im Ver-
trag. Wir sollten darauf achten,
dass sich dieser Schutz am
Recht auf Selbstbestimmung
orientiert und keine paternalis-
tische Bevormundung der Kran-
ken betrieben wird. Insofern
können wir das Gesetzgebungs-
verfahren nutzen, um unsere
Vorschläge zur Sterbehilfe

erneut in die Diskussion zu bringen.
Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ist

eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen: Nachdem die
Konzepte für eine zentrale Speicherung von Gesundheitsda-
ten auf eine breite Ablehnung stießen und Ärzteverbände mit
einem Boykott drohten, erwies sich selbst die abgespeckte
Version in ersten Flächentests als wenig praxistauglich und
weitgehend nutzlos. (vgl. Mitteilungen Nr. 203) Dennoch hält
die Koalition an der Einführung fest, auch wenn sie das Kon-
zept der Karte erneut prüfen will, insbesondere darauf hin, ob
die sensible Beziehung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/
Patientin ausreichend geschützt wird. Die Karte ist aber erst
der Anfang einer Entwicklung, die wir sorgfältig beobachten
müssen: gemeint ist der Aufbau einer so genannten Telema-
tik-Infrastruktur. Sie schafft die technischen Voraussetzun-
gen dafür, dass medizinische Daten im Bedarfsfall ausge-
tauscht werden können.  

Außerdem kündigt die Koalition eine kritische Bestands-
aufnahme der Transplantationsmedizin in Deutschland an.
Die freie Entscheidung für oder gegen Organspende und
Organtransplantation sind traditionelle Themen der Huma-
nistischen Union (s. Nachruf auf S. 25), wir werden deshalb
prüfen, wie wir uns in die zu erwartenden Diskussionen ein-
schalten können. 

Für den Bundesvorstand der Humanistischen Union: 
Tobias Baur, Johann-Albrecht Haupt, Werner Koep-Kerstin, Helga Lenz,

Jens Puschke, Fredrik Roggan, BjörnSchreinermacher, Rosemarie Will
und Jutta Roitsch-Wittkowsky.

Informationen:
CDU, CSU und FDP: Wachstum.Bildung. Zusammenhalt.Koalitionsver-
trag für die 17. Legislaturperiode. Berlin, 26. Oktober 2009, unter
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf.

Zu den menschen- und bürgerrechtlichen Erwartungen an die neue Bun-
desregierung empfiehlt sich auch die Lektüre des Forderungskatalogs
des Forum Menschenrechtes zur Bundestagswahl 2009, an dessen Erar-
beitung sich die Humanistische Union beteiligt hat. Die Broschüre kann
über die HU-Geschäftsstelle bezogen werden oder ist im Internet abruf-
bar unterhttp://forum-menschenrechte.de/cms/upload/PDF/ab_05-
2008/Endfassung_Forderungskatalog.PDF

Johann-Albrecht Haupt

Rosemarie Will
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(Red.) Die Humanistische Union hat am 24. November ein
Positionspapier zum Krieg in Afghanistan veröffentlicht. Im
Vorfeld der Entscheidung des Bundestags über die Verlänge-
rung des ISAF-Mandats der Bundeswehr fordert es einen
Kurswechsel in der deutschen Außenpolitik. Das Papier wurde
von Werner Koep-Kerstin, Gerd Pflaumer und Prof. Alexander
Wittkowsky aus den Reihen der ehem. GHI verfasst. Wir doku-
mentieren hier auszugsweise die Forderungen.

Forderungen
1. Einstieg in einen Deeskalationsprozess: Notwendig ist
eine grundlegende Richtungsänderung. Es ist vor-
dringlich Sache der neuen Bundesregierung,
insbesondere bei den Nato-Partnern
darauf hinzuwirken, dass ein Umdenken
von der militärischen Priorität hin zu
massivem zivilgesellschaftlichem
und entwicklungspolitischem Enga-
gement des Westens dringend
erforderlich ist, soll der ganze Ein-
satz nicht scheitern. Vor der anste-
henden Abstimmung über eine
Verlängerung bzw. Neu-Mandatie-
rung des ISAF-Mandats ist von der
Bundesregierung ein verbindlicher
Abzugsplan vorzulegen, der die sofor-
tige Rückführung von 1.000 Bundes-
wehr-Soldaten und bis 2013  jährlich
den Abzug der restlichen deutschen
Einheiten vorsieht. Die Umschichtung
des neuen Bundeshaushalts mit erheb-
lich mehr Mitteln für den zivilen Bereich in Afghanistan ist
auszuweisen.

2. Mangelnder politischer Wille zu umfassendem Poli-
zeiaufbau: Es muss Schluss sein mit „best case" Annahmen.
Das deutsche Engagement muss den Polizeiaufbau mit
erheblich mehr Mitteln betreiben. Dazu hat die neue Bundes-
regierung verbindliche Haushaltsplanungen vorzulegen. Statt
Unterstützung einer korrupten und ineffektiven Regierung
muss weiter internationaler Druck in Richtung demokrati-
scher Reformprozesse ausgeübt werden. Polizei und Militär
müssen erkennbar strikt getrennt sein. Illegale Milizen sind
aufzulösen bzw. in die Polizeikräfte zu integrieren, wo das
möglich ist.  

3. Missverhältnis beim finanziellen Aufwand für Militär
und ziviles Engagement: Notwendig ist ein Strategiewech-
sel, der durch Umschichtung der Haushaltsmittel klare Priori-
tät auf zivilen Aufbau und Entwicklung zu Lasten militäri-
scher Aufwendungen legt. Konkrete, mit den Afghanen
erarbeitete Entwicklungsziele sind von Seiten der Bundesre-
gierung zu benennen, über deren Erreichung dem Bundestag

regelmäßig Bericht zu erstatten ist. Insbesondere sind zivile
Projekte zu definieren, die in enger Abstimmung mit lokalen
Einrichtungen und der lokalen Bevölkerung Afghanistans für
deren Bedürfnisse entwickelt werden. Grundlage für ein
Gelingen dieser Entwicklungsarbeit sind die Herstellung von
Rechtsstaatlichkeit und der Schutz von Bürger- sowie Men-
schenrechten, notfalls auch durch die Sicherheitskräfte.

4. Zivil-militärische Zusammenarbeit - ein Schönreden,
dem Bundesregierung und Teile der Opposition immer
noch anhängen: Angesichts der klaren Benennung von Feh-
lern und Defiziten in der internationalen und deutschen zivil-

militärischen Zusammenarbeit muss die neue Bun-
desregierung sich endlich mit der Kritik der

NROs an der zivil-militärischen Zusam-
menarbeit auseinandersetzen und ein

realistisches Bild der Gefährdungen
der zivilen Akteure akzeptieren. 

5. Kein „Weiter so" beim
„Krieg gegen den Terrorismus": Es
wäre Aufgabe der Bundeswehrfüh-
rung, dafür zu sorgen, dass jeder
Soldat und jede Soldatin ein entwi-
ckeltes Bewusstsein dafür haben,

dass ihre Handlungen im Einsatz
jederzeit den Grundsätzen des huma-
nitären Kriegsvölkerrechts entspre-
chen müssen. Die Geltung von Men-
schenrechten bezieht sich auf alle am
Kriegsgeschehen Beteiligten - Gegner
ebenso wie Zivilisten. 

6. Die neue Rolle der Bundes-
wehr: Beendigung des als „Krieg gegen den Terror" prakti-
zierten Einsatzes von Flugzeugen und Drohnen mit dem Ziel
eines – inzwischen auch von zahlreichen Militärs als illuso-
risch bezeichneten – militärischen Sieges über die Taliban.
Der Schutz der Zivilbevölkerung muß Vorrang vor der
Bekämpfung angeblicher oder tatsächlicher Gegner haben. 

7. Deutschland als Initiator einer „Konferenz für Frie-
den und Zusammenarbeit im mittleren Osten": Vordringli-
che außenpolitische Aufgabe der neuen CDU-FDP-Bundesre-
gierung muss es sein, alle Chancen wahrzunehmen, mit einer
„Konferenz für Frieden und Zusammenarbeit im mittleren
Osten"  Wegbereiter politisch-diplomatischer Initiativen zu
sein, die aus der Sackgasse militärischer Verstrickung in
Afghanistan herausführen.

Der vollständige Text der Stellungnahme, in dem die Forderungen aus-
führlich begründet werden, kann von der HU-Webseite abgerufen
(http://www.humanistische-union.de/themen/frieden/) oder über die
Bundesgeschäftsstelle bezogen werden. Unter der angegebenen Web-
adresse findet sich auch die Dokumentation einer Veranstaltung vom
25.11.2009 inBerlin, bei der die Forderungen diskutiert wurden.

Den Frieden politisch und mit zivilem Aufbau gewinnen – 
Ausstieg aus dem militärischen Engagement in Afghanistan

Immer größere Kampfeinsätze der Bundeswehr
sind die falsche Antwort auf internationale
Konflikte, meinen die Autoren der Stellungnahme.

Grafik: Wegwerth
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Am 19. Oktober 2009 eröffnete Wolfgang Schäuble an der
Freien Universität in Berlin die Ringvorlesung „Der interna-
tionale Terrorismus als Herausforderung des Rechts". In sei-
nem Vortrag warnte der damalige Bundesinnenminister die
anwesenden Studierenden und Wissenschaftler vor sog.
Gefährdern: „Hier leben Personen, denen wir schwere
Anschläge zutrauen müssen. Rund 60 dieser Gefährder haben
in Terrorlagern eine paramilitärische Ausbildung erhalten(...)"
(Schäuble, 2009). Es war nicht das erste Mal, dass Herr
Schäuble den Begriff „Gefährder" nutzte. Bereits zwei Jahre
zuvor hatte er die Internierung solcher „Gefährder" gefordert
(Spiegel Online, 2007). Im Folgenden soll den Fragen nachge-
gangen werden: Was verbirgt sich
hinter dem Begriff „Gefährder"?
Welche Folgen hat er für die Bürger-
rechte, welche Relevanz für die
Arbeit der Humanistischen Union?

Der „Gefährder“ – Entstehung
und Funktion des Begriffs
Was unter einem „Gefährder" zu
verstehen sei, darüber verständigten
sich Vertreter von Bundes- und Lan-
deskriminalämtern in der AG Kripo
im Jahre 2004: „Ein Gefährder ist
eine Person, bei der bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen,
dass sie politisch motivierte Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche des §
100a der Strafprozessordnung, begehen wird" (BT-Drs.
16/3570, 6).

Was sofort auffällt: Nach dieser Definition hat ein
„Gefährder" weder eine Straftat begangen, noch muss es
konkrete Anhaltspunkte dafür geben, dass er (oder sie?) dies
versuchen wird. Die Definition des „Gefährders" setzt auch
nicht konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit voraus:
Beim „Gefährder" handelt es sich vielmehr um den Versuch
einer Früherkennung möglicher islamistischer Täter. Der
Begriff richtet sich explizit gegen unverdächtige Personen,
von denen keine unmittelbaren Störungen für die öffentli-
chen Sicherheit aus gehen. Sie sind Nicht-Störer.

Ihre Einstufung als „Gefährder" hat gravierende Folgen:
Für das Erkennen potentieller islamistischer Zellen richtete
man in den Staatsschutzabteilungen der Landeskriminaläm-
ter nach den Anschlägen vom 11. September 2001 präventiv
ermittelnde Islamismusdienststellen ein. In enger Abstim-
mung mit den örtlich zuständigen Verfassungsschutzämtern
versuchen diese, „Gefährder" mittels auf Polizeirecht
gestützter „Gefahrenermittlungen" zu erkennen, um deren
Einstufung von ihren Behördenleitern per Unterschrift offi-
ziell bestätigen zu lassen. Sodann überwachen sie die ohne
Wissen der Betroffenen als „Gefährder" Registrierten oftmals

langfristig (v. Denkowski, 2007:325): ihre persönlichen Daten
werden erfasst und gespeichert, die Betroffenen zur beob-
achtenden Fahndung ausgeschrieben oder durch eigens ein-
gerichtete Observationsgruppen überwacht. Diese Strategie
der Früherkennung wird aufgrund angeblich hoch konspirati-
ver Verhaltensweisen islamistischer Milieus bewusst ohne
Wissen der Betroffenen umgesetzt: Islamistische Zellen sol-
len gemäß der „neuen Intelligence-Arbeit" der Polizei früh
erkannt und unbemerkt präventiv überwacht werden. Diesem
Zweck diente auch die Reform des BKA-Gesetzes mit ihren
verdeckten polizeirechtlichen Vorfeldermittlungen (v. Den-
kowski, 2008:670).

Die Einstufung von
„Gefährdern“ und ihre Folgen –
alles rechtswidrig?!
Der Begriff des „Gefährders" ist ein
rechtsfeindlicher Begriff, den die
Polizei in rechtswidriger Weise
anwendet. Das beginnt bereits
damit, dass sich in keinem Landes-
polizeigesetz eine Beschreibung des-
sen findet, was unter einem „Gefähr-
der" zu verstehen sei: Der
„Gefährder"-Begriff ist nicht das
Ergebnis eines formellen Gesetzge-
bungsverfahrens, sondern eine Erfin-
dung aus den Reihen der Exekutive -

von in der AG Kripo zusammengeschlossenen Leitern des BKA
sowie der Landeskriminalämter. Diese Kritik mag zunächst
nach Wortklauberei klingen. Jedoch: Man wird nicht als
„Gefährder" geboren, sondern von Sicherheitsbehörden zum
„Gefährder" gemacht. Die Frage ist nur: Auf welcher Grundla-
ge geschieht das? Und genau an diesem Punkt, bei der mate-
riellen Rechtmäßigkeit des „Gefährder"-Begriffs, bestehen
erhebliche Bedenken: So stellt der Wissenschaftliche Dienst
des Deutschen Bundestages fest, dass eine spezialgesetzliche
Ermächtigung für die Einstufung von „Gefährdern" fehle (s.
Aktueller Begriff 36/2008). 

Hinzu kommt, dass sich in keinem der Landespolizeigeset-
ze Vorschriften finden, die auf erfolgte Einstufungen von
„Gefährdern" aufbauende heimliche Überwachungsmaßnah-
men und die mit ihnen verbundenen Grundrechtseingriffe
spezialgesetzlich rechtfertigen: Nicht nur die Einstufung als
Gefährder, sondern auch das, was danach geschieht, vollzieht
sich also in einem nicht spezialgesetzlich geregelten Rah-
men. 

Dem gegenüber statuiert das Grundgesetz, dass Eingriffe
in bestimmte Grundrechte nur aufgrund eines förmlichen
Gesetzes erfolgen dürfen. Die Einstufung als „Gefährder"
sowie die darauf folgende Überwachung greift in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung ein: Die Islamismus-

Der „Gefährder"-Begriff: Ein Thema für die Humanistische Union?
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dienststellen erheben persönliche Daten, speichern sie und
übermitteln diese ggf. an Verfassungsschutzämter, mit denen
sie „Gefährder" in enger Zusammenarbeit „bearbeiten". Das
betroffene Recht auf informationelle Selbstbestimmung (RIS)
kann zwar im überwiegenden Allgemeininteresse Einschrän-
kung erfahren. Jedoch bedarf es dafür einer gesetzlichen
Grundlage: Das Bundesverfassungsgericht gestattete im
Volkszählungs-Urteil Eingriffe in das RIS nur auf Grundlage
eines Gesetzes. Dieses muss dem Gebot der Normenklarheit
sowie dem der Verhältnismäßigkeit entsprechen. All dies ist
bei der Praxis der Einstufung und Überwachung von „Gefähr-
dern" in den Landespolizeigesetzen nicht gegeben. Und: Bei
dem Beschluss der AG Kripo handelt es sich nicht einmal um
eine Verwaltungsvorschrift, sondern um einen behördenin-
ternen Beschluss. Dieser ist kein Gesetz im Sinne des Art.20
Abs.III sowie des Art.97 Abs.I Grundgesetz (GG). Er stellt für
die Definition eines Begriffs, der heimliche Eingriffe in das
RIS bewirkt, keine materielle Rechtsgrundlage dar: Weder
Bundes- oder Landesgesetze, noch auf ihnen fußende
Rechtsverordnungen regeln das Verfahren der Einstufung von
Personen als „Gefährder" und deren anschließende Beobach-
tung in einer Spezialvorschrift. Diese Vorfeldstrategie ist
rechtswidrig. Wird den von ihr Betroffenen wenigstens nach
ihrer Einstufung Rechtsschutz gewährleistet?

Rechtsschutz – kaum möglich
Wer als „Gefährder" eingestuft wird, unterliegt einer polizei-
lichen Negativprognose, obwohl er/sie weder Störer noch
Täter ist. Kein Amtsrichter prüft diese Einstufungen, sie erfol-
gen ohne Justizbeteiligung. Wie soll man sich gegen sie weh-
ren? Für die meisten Betroffenen wird das kaum möglich
sein, denn sie wissen nichts von ihnen. Es handelt sich um ein
grundsätzliches Problem heimlicher Überwachungsmaßnah-
men, zumal in einem so unbestimmten Vorfeld. Da die Beob-
achtung Monate, wenn nicht sogar Jahre andauern kann, ist
effektiver Rechtsschutz in der Regel erst nach Ende der
Beobachtung zu erlangen. Oftmals bleibt er unter Verweis
auf den Schutz polizeilicher Arbeitsweisen ganz verwehrt: Da
bei der Beobachtung von „Gefährdern" verdeckte Datenerhe-
bungen erfolgen, kann die nachträgliche Information der
Betroffenen leicht umgangen werden: Das Landespolizei-
recht setzt aus ermittlungstaktischen Gründen regelmäßig
die Pflicht zur Benachrichtigung der Betroffenen außer Kraft.
Der in Art.19 Abs.IV GG garantierte Rechtschutz steht für
„Gefährder" aus kriminaltaktischen Erwägungen nicht offen.
Von Klagen gegen eine Einstufung und ihre Folgemaßnah-
men ist bis heute nichts bekannt: Es handelt sich um nahezu
rechtsschutzlose Polizeimaßnahmen. Dieser Zustand verletzt
Art. 19 Abs. IV GG.

Fazit: „Gefährder"-Einstufungen haben im Polizieren
einer freien Gesellschaft nichts verloren
Der „Gefährder“-Begriff ermöglicht langfristige, auf Polizei-
recht gestützte verdeckte Datenerhebungen und präventive
Ermittlungen. Mit seiner Hilfe „ermitteln" die Islamismus-

dienststellen des Staatsschutzes seit einigen Jahren nach Art
der Geheimdienste weit im Vorfeld konkreter Gefahren prä-
ventiv: Von ihnen wird registriert, wer sich etwa zum Djihad
positiv äußert oder ganz einfach Leute trifft, die als islami-
sche Extremisten bekannt sind und ihrerseits präventiv
observiert werden. Diese Vergeheimdienstlichung der Polizei
wurde auch dadurch befördert, dass die Verdachtsgewinnung
im Polizeirecht in den vergangenen Jahren immer breiteren
Raum einnimmt. Im Ergebnis ist der polizeiliche Staatsschutz
heute abseits konkreter Gefahren ähnlich dem Muster des
Verfassungsschutzes tätig. Diese Präventionslogik einer frü-
hest möglichen Aufklärung (islamistischer Strukturen) findet
in allen Bundesländern Anwendung: Sie durchbricht den
Gedanken eines auf die Erforschung konkreter Gefahren limi-
tierten Polizeirechts. Kein Landesgesetzgeber definierte den
Begriff des „Gefährders" oder verlieh seiner Polizei die Befug-
nis, strafprozessual Unverdächtige bzw. Nicht-Störer als
„Gefährder" einzustufen, um diese anschließend heimlich zu
überwachen. Mittelbar schuf ein Organ des Bundesinnenmi-
nisteriums, die AG Kripo, an den Landesparlamenten vorbei
ungeschriebenes Polizeirecht. Mit dem Ziel, potentielle Risi-
ken frühzeitig zu erkennen, wurde das Polizeirecht so um
einen neuen Rechtsbereich der vorverlagertern Gefahrensu-
che erweitert. Bei diesen in den Islamismusdienststellen
praktizierten „Gefahrenermittlungen" handelt es sich eine
Polizeiarbeit, die den Grundsätzen rechtsstaatliches Polizie-
ren zuwider läuft. 

Damit nicht genug: Einige Bundesländer lassen mittler-
weile neben potentiellen Islamisten auch Linksextreme als
„Gefährder" einstufen, um sie langfristig präventiv zu über-
wachen. Deshalb ist es an der Zeit, dass sich die Humanisti-
sche Union mit dieser rechtswidrigen Vorfeldaufklärung
durch die Polizei befasst: Wie läuft jene ab? Wer kontrolliert
sie? Finden sich klagewillige „Gefährder"? Welche Alternati-
ven zu polizeilicher Islamismusprävention, etwa zivilgesell-
schaftlicher Art, kann unsere Gesellschaft entwickeln? 

Charles A. v.Denkowski
ist Dipl.-Verwaltungswirt (FH), war bei verschiedenen Polizeibehörden

und als wiss. Mitarbeiter der Bundestagsfraktion DIELINKEtätig
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[Red.] Das Gipfelsoli-Bündnis, das Komitee für Grundrechte
und Demokratie, der Republikanische Anwältinnen- und
Anwälteverein und die Humanistische Union haben im Herbst
eine Kampagne zur Transparenz europäischer Sicherheitsda-
ten gestartet: Mit der Initiative „Reclaim Your Data" rufen sie
Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich für den Schutz ihrer
persönlichen Daten in europäischen Datennetzen zu engagie-
ren. Mit der Kampagne soll auf die Diskrepanz zwischen der
zunehmenden Vernetzung europäischer Sicherheitsbehörden
einerseits und feh-
lender Transparenz
und Kontrolle dieser
Datenströme ande-
rerseits hingewiesen
werden. Während
der Datenaustausch
immer einfacher
wird, werden die
Kontrollmöglichkei-
ten immer geringer. 

Als ersten Schritt
stellt die Kampagne
einen Onlinegenera-
tor bereit, mit dem
sich die eigenen
Daten schnell und
unkompliziert abfra-
gen lassen. Dazu
gehören Auskunftsersuchen an nationale polizeiliche Daten-
banken, aber auch das Schengener Informationssystem (SIS),
die Datenbanken des europäischen Polizeiamtes EUROPOL
oder Daten, die nach dem sogenannten „Vertrag von Prüm"
getauscht werden. Mit den Auskunftsersuchen will die Kam-
pagne das Bewusstsein für die europäischen Datennetzte
stärken, europäische Datenströme transparenter machen und
in geeigneten Fällen den Rechtsschutz gegen illegale Daten-
transfers prüfen. 

„Reclaim Your Data“ ist noch keine Antwort auf die euro-
päische Sicherheitspolitik der vergangenen Jahre, aber ein
erster Ansatz, sich gegen die zunehmende Verdatung zu weh-
ren – für Anregungen zum weiteren Ausbau durchaus offen.
Wir empfehlen daher all unseren Mitgliedern wie Freunden:
Ausprobieren! Und bitte nicht vergessen, die eigenen Erfah-
rungen mitzuteilen. 

Europaweit sind personenbezogene Daten von Millionen von
Menschen in Informationssystemen gespeichert, die von
Polizei oder Geheimdiensten betrieben oder selbstverständ-
lich abgefragt werden. Ergänzt und vernetzt werden die
diversen nationalen Informationssysteme durch zentralisierte

Datenbanken, wie das Schengen-Informationssystem (SIS)
oder Europols Computersysteme, und die wachsende Auto-
matisierung und Beschleunigung des grenzüberschreitenden
Datenaustausches im Gefolge des Vertrages von Prüm und
der „Schwedischen Initiative".

Betroffen sind längst nicht nur Personen, die wegen einer
Straftat rechtskräftig verurteilt sind. Regelmäßig erfasst
werden MigrantInnen – sei es, weil sie das „Verbrechen"
begangen haben, sich ohne vorherige Bewilligung im euro-

päischen Wohl-
standsraum aufzu-
halten, weil sie vom
Asylrecht Gebrauch
machen wollen oder
auch nur, weil sie
länger in einem
Mitgliedstaat der
Europäischen Union
zu Gast sind. Aber
auch EU-BürgerIn-
nen werden immer
häufiger ohne straf-
rechtlichen Anlass,
z.B. allein wegen
einer Kontrolle bei
politischen Protes-
ten oder aufgrund
eines polizeilichen

Platzverweises, auf Vorrat gespeichert und somit zum Sicher-
heitsrisiko erklärt.

Europäische InnenministerInnen fordern angesichts einer
„immensen Datenflut" mehr Kompetenzen und die techni-
schen Voraussetzungen zur Nutzbarmachung dieses „Daten-
Tsunami" für die Polizeibehörden. Datamining-Software soll
die Auswertung der Datenbestände vereinfachen und „Ent-
scheidungshilfen" geben. Personen-, Sach- und Beziehungs-
daten werden von Computern prozessiert, die „Risiken" früh-
zeitig erkennen und etwaige Straftaten „vorhersehen" sollen.
Die Software hierzu wird von der Sicherheitsindustrie entwi-
ckelt, ihr Quellcode – und damit ihre Funktionsweise – bleibt
geheim.

Die Schaffung eines grenzenlosen Informationsverbundes
– der bis in die USA reichen soll – sowie die Entwicklung von
technischen Plattformen für die Zusammenarbeit der Polizei-
behörden in Echtzeit gehört zu den obersten Prioritäten der
europäischen InnenministerInnen. Mit dem „Stockholm Pro-
gramm", das der Europäische Rat im Dezember verabschie-
den will, sollen die Pläne offiziell zur Richtschnur für die EU-
Innenpolitik der kommenden fünf Jahre werden. Kritiker-
Innen warnen vor einer „Datenbank-Gesellschaft".

Die Kampagne „Reclaim Your Data“ wurde auf einer Veranstaltung am 1. Oktober 2009 in
Berlin vorgestellt. Auf dem Podium (v.l.n.r.): Matthias Monroy (Gipfelsoli), Eric Töpfer
(Zentrum Technik & Gesellschaft, TU Berlin), RAin Angela Furmaniak (Republikanischer
Anwältinnen- und Anwälteverein) und Heiner Busch (Komitee für Grundrechte, CILIP/
Bürgerrechte & Polizei). 

Reclaim Your Data – 
Nimm Dir Dein Recht im Europa der Polizeien, hol Dir Deine Daten zurück! 

Gemeinsame Kampagne zu Auskunftsersuchen in europäischen Datenbanken gestartet
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Während der Binnenmarkt für den polizeilichen Datenaus-
tausch immer stärker Kontur gewinnt, entziehen sich die
Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten in der
Regel der Kenntnis und dem Einfluss der Betroffenen. Daten-
schutz wird in der europäischen Polizeizusammenarbeit klein
geschrieben: Gemeinsame Standards bewegen sich auf mini-
malem Niveau. Fragen der Verhältnismäßigkeit von Datener-
fassung oder Speicherfristen werden meistens ausklammert.
Erlaubt ist im Prinzip,
was das jeweilige natio-
nale Recht hergibt.
Selbst dort, wo es euro-
päische Kontrollinstan-
zen gibt, haben Innen-
ministerien und
Polizeibehörden das
letzte Wort. Internatio-
naler Rechtsschutz muss
von Betroffenen im
Ernstfall weit jenseits
des Wohnortes erstritten
werden.

Damit droht die Nor-
malisierung der unkon-
trollierten Speicherung
und Anreicherung von
Daten, die in einem Land
erhoben wurden, durch
die Sicherheitsbehörden
eines anderen Landes.
Höhere Datenschutz-
standards bestimmter
Länder können durch
findige BeamtInnen über Länder mit niedrigeren Anforderun-
gen umgangen werden. Und es drohen die Anhäufung einer
größtmöglichen Menge von Daten in zentralen „Data Ware-
houses", deren Zweck einzig und allein ihre Durchforstung
nach der Methode der Rasterfahndung ist, sowie die Verall-
täglichung standardisierter Abgleiche großer Datenbestände. 

Gesteigert wird dadurch nicht nur das Potenzial für den
Missbrauch der Daten. Vielmehr werden die Herkunft und
Glaubwürdigkeit der Daten im Alltag grenzüberschreitender
Polizeikooperation auch für wohlmeinende BeamtInnen noch
weniger transparent sein, als sie es im nationalen Kontext
bereits heute sind. Die Konsequenzen falscher „Treffer" poli-
zeilicher Recherchen im europäischen Informationsverbund
können allerdings gravierend sein: verdeckte Überwachung
zur Erstellung von Bewegungsprofilen, vorläufige Festnah-
men, Aus- und Einreiseverbote, Abschiebung oder auch „nur"
lästige Hausbesuche und Vernehmungen durch ErmittlerIn-
nen – die Last, die eigene Unschuld zu beweisen, obliegt den
Betroffenen. Der Freispruch vom nagenden Verdacht, der per-
sönliche Freiheit und zwischenmenschliches Vertrauen
unterminieren kann, muss notfalls mühselig auf dem Rechts-
weg erkämpft werden – falls die persönliche Lebenssituation

dies überhaupt zulässt. Und wir wissen ja: selbst der Kontakt
zu Verdächtigten oder ein kleinster „Restverdacht" rechtferti-
gen eine Speicherung. 

Als Antwort auf diese bedrohliche Entwicklung rufen wir
daher all jene, die unsere Sorgen teilen, im Rahmen der Kam-
pagne gegen das „Stockholm-Programm" dazu auf, nicht nur
sich selbst und andere zu informieren, sondern konkret in
Aktion zu treten und von ihren Rechten Gebrauch zu

machen: Nadelöhre des
grenzüberschreitenden
europäischen Informati-
onsaustausches sind
(noch) die zentralen
Polizeibehörden der EU-
Mitgliedsstaaten – in
Deutschland das Bun-
deskriminalamt (BKA).
Das BKA ist nicht nur die
nationale Kontaktstelle
für das europäische
Polizeiamt Europol und
seine Computersysteme,
für das Schengen-Infor-
mationssystem und für
den Informationsaus-
tausch im Rahmen bi-
und multilateraler Ver-
einbarungen; das BKA
ist auch verpflichtet,
Auskunft über eventuell
gespeicherte Daten zu
geben.

Wer also wissen will, was die Polizei über sie oder ihn zu
wissen glaubt, und wer sie damit beschäftigt sehen möch-
te, Auskunft über die Speicherungen ihrer bzw. seiner
Daten in ihren Datenbanken zu geben, dem empfehlen
wir, sogenannte Auskunftsersuchen zu stellen. Die Ant-
worten werden Hinweise über das Ausmaß des polizeili-
chen Zugriffs auf die Bevölkerung geben und können
Ausgangspunkt für individuelle Anträge auf Löschung und
politischen Widerspruch sein.

Die Initiatoren der Kampagne:
Gipfelsoli, Humanistische Union, Komitee für Grundrechte & 

Demokratie, Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein

Informationen:
Eine aktuelle Liste aller europäischen UnterstützerInnen des Aufrufs ist
abrufbar unter http://euro-data.noblogs.org.
Die Dokumentation der Auftaktveranstaltung zur Kampagne findet sich
auf der HU-Webseite unter: http://www.humanistische-union.de/
veranstaltungen/berichte/.
Die Bundesgeschäftsstelle unterstützt HU-Regionalgruppen bei der Ver-
anstaltungsplanung zum Thema: Wir vermitteln bei Bedarf gern Kontak-
te zu den im Bündnis vertretenen Expertinnen und Experten und stellen
Informationsmaterial bereit.

So einfach geht's - 
in fünf Schritten zum Auskunftsersuchen 

Auf der Webseite der Kampagne „Reclaim Your Data" wird ein
Generator bereit gestellt, mit dem alle Formschreiben für die
Auskunftsersuchen automatisch erzeugt werden können. Der
Generator sorgt dafür, dass alle Anschreiben an jene Behörden
adressiert werden, die für die jeweiligen Sicherheitsdateien
zuständig sind. 

1. Webseite aufrufen: http://www.datenschmutz.de/ 
cgi-bin/moin.cgi/AuskunftErsuchen

2. Angaben zur eigenen Person eingeben

3. Alle gewünschten Abfragen auswählen 
(etwa SIS, BKA, ZKA, LKAs...)

4. Den Button für „Generieren" drücken – die Schreiben
werden automatisch erzeugt! 

5. Die fertigen Texte ausdrucken, eintüten und mit der
Post abschicken.
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Am 17. Juni 2006 gingen in Berlin erstmals Bürgerinnen und
Bürger unter dem Motto „Freiheit statt Angst" auf die Straße,
um gegen die Überwachung in Staat und Gesellschaft zu
demonstrieren. Der Kreis war überschaubar, Berichte spra-
chen von 250 Teilnehmer/innen, darunter „die üblichen Ver-
dächtigen". Aus dem Motto von damals ist inzwischen eine
Marke geworden. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung
hat mit dem Slogan „Freiheit statt Angst" in den letzten drei
Jahren zehntausende Menschen auf die Straße gebracht, hat
eine Massenbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung
organisiert und damit einer neuen Datenschutzbewegung ein
Gesicht gegeben. Das ist umso höher zu bewerten, als der AK
Vorrat ein rein informeller Zusammenschluss von ehrenamt-
lich Engagierten ist, dessen „institutionelle Grundlagen" sich
in einer Mailingliste und einem Wiki erschöpfen.

Vor diesem Hintergrund war es nur konsequent, dass die
Beteiligten auch im Jahr der Bundestagswahl zu einer bun-
desweiten Datenschutz-Demonstration aufriefen und ihre
Forderungen nach einem besseren Schutz der Privatsphäre
platzieren wollten. Bereits im Vorfeld war jedoch erkennbar,
dass dies keine leichte Aufgabe sein würde – mit jedem
Erfolg steigt bekanntlich die Erwartungshaltung an die
nächsten Vorhaben. Und es war klar, dass der bevorstehende
Wahlkampf jene Aktiven, die sich auch in Parteien engagie-
ren, absorbieren würde. Die Antwort war eine begrenzte Pro-
fessionalisierung der Demo, die unter dem Dach der Huma-
nistischen Union stattfand. Durch eine Projektförderung der
Stiftung Bridgekonnten wir mit Nina Eschkeeine Koordinati-
onsstelle bieten, die angefangen von den tausend Fragen
rund um eine Demonstration (Wie viele WCs brauchen wir?
Wo bekommen wir Strom und Internetanschluss her?) bis zur
Koordination des breiten Bündnisses (mit am Ende über 160

Organisationen) alles im Blick hatte. Daneben war die HU in
diesem Jahr Gastgeberin der zahlreichen Bündnistreffen und
zeichnete für die Finanzen der Demonstration verantwort-
lich. So weit, so gut.

Was nicht erreicht wurde – Probleme und Ursachen
Das sicherlich etwas hoch gesteckte Ziel, mit der diesjährigen
Demonstration „Freiheit statt Angst" das Thema Datenschutz
im Wahlkampf zu präsentieren, konnte allenfalls in Ansätzen
erreicht werden. Woran lag es? Die Rahmenbedingungen
dafür, die informationelle Selbstbestimmung zu einem Wahl-
kampfschlager zu machen, waren eigentlich so gut wie seit
Jahren nicht mehr: Die Flut an Sicherheitsgesetzen mit
immer neuen Überwachungsmethoden, aber auch zahllose
Skandale um Schnüffeleien in durchaus renommierten
Unternehmen haben die öffentliche Sensibilität für das
Thema mächtig gesteigert. Inzwischen haben die Verbrau-
cherzentralen den Datenschutz als kundenrelevantes Anlie-
gen entdeckt, mit www.netzpolitik.orghat sich ein Blog für
datenschutzrelevante Enthüllungen etabliert, dem der Nach-
schub an immer neuen Datenlecks und Fällen des Datenmiss-
brauchs nicht auszugehen scheint. 

Und dennoch: Vergleicht man allein die Teilnehmerzahlen
bei den Demonstrationen für den Atomausstieg (5. Septem-
ber: ca. 50.000) und von Freiheit statt Angst eine Woche spä-
ter (ca. 15.000) oder den politischen Druck, den beide Lager
aufbauen konnten, so wird deutlich: die neue Datenschutz-
Bewegung hat noch einen weiten Weg vor sich. Dazu gehört
sicherlich, dass die derzeit zu beobachtende Aufteilung in
neue Vereine oder Parteien (wie die Piraten) erst einmal ver-
arbeitet und bestehende Differenzen zwischen dem AK Vorrat
und den entstandenen „Abspaltungen" überwunden werden

„Freiheit statt Angst 2009" – eine Demonstration und ihre Nebenwirkungen

Etwa 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die bundesweite Datenschutz-Demonstration in diesemJahr. Auch die
Datenkrake des FoeBuD war wieder dabei.
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müssen. Allerdings sollten sich auch die beteiligten „Stamm-
organisationen" (CCC, FIfF, FoeBuD, HU, verdi ...) überlegen,
wie sie das Bündnis repolitisieren und zugleich für weitere
Zielgruppen öffnen können. Nach der Euphorie der vergange-
nen Jahre – die Erfolge lassen sich ja durchaus sehen –
schleicht sich etwas Erschöpfung ein: So gelang es im Vorfeld
der diesjährigen Demonstration nicht, durch Begleitaktionen,
gut aufbereitete Hintergründe und dergleichen mehr auf das
Thema aufmerksam zu machen. Zwar gab es gute Ansätze,
wie den wöchentlichen vodcast mit Videobeiträgen über die
beteiligten Organisationen. In der virtuellen Welt der Blogs
und Webseiten war die Demonstration durchaus präsent, die
Übersetzung in die klassischen Medien schlug jedoch fehl. 

Erwünschte Nebenwirkungen 
Wahrscheinlich wäre die Demons-
tration im Getöse des Wahlkampfs
untergegangen, wenn nicht der
„Mann in Blau" und die Berliner
Polizei gewesen wären. Obwohl die
Demonstration friedlich verlief, gab
es das übliche Belauern zwischen
den Ordnungshütern und einem
dunkler gekleideten Demoblock.
Während der Abschlusskundge-
bung entfachte ein Streit um den
Lautsprecherwagen dieser Gruppe,
von dem zuvor ein indizierter Song
abgespielt worden war. Man stritt
um die Personalien der Verant-
wortlichen, um den richtigen
Standplatz für den Lautsprecher-
wagen, es kam zu kleinen Rangelei-
en. In diesem Moment geschah ein
Polizeiübergriff. Die Polizei sprach
in einer ersten Stellungnahme von
einem nicht befolgten Platzver-
weis: „Nachdem dieser [Platzver-
weis] wiederholt ausgesprochen
worden war und der Mann keine
Anstalten machte, dem nachzukommen, nahmen ihn die Poli-
zisten fest." (PM der Berliner Polizei vom 13.9.2009) Dumm
nur, dass die ganze Szene von mehreren Teilnehmern der
Demonstration gefilmt und fotografiert wurde. Und noch
unangenehmer, dass sich Auszüge aus diesen Videos bereits
am folgenden Tag über das Internet verbreiteten. Die Bilder
zeigten nämlich einen ganz anderen Hergang des Gesche-
hens: Ein Demonstrationsteilnehmer, der sich offenbar
Dienstnummern von Polizisten notierte, setzte nach mehre-
ren Aufforderungen zum Verlassen der Szene an. Im Wegge-
hen wird er jedoch von einem Polizisten „zurück geholt", zu
Boden geschlagen und anschließend festgenommen.

Wie gesagt, die Demonstration „Freiheit statt Angst" ver-
lief davor wie auch danach absolut friedlich. Und es war auch
keine besondere Brutalität bei diesem Zwischenfall im Spiel.

Das Besondere war jedoch: Mit den aufgenommenen Videos
ließ sich die polizeiliche Darstellung des Geschehens nicht
aufrecht erhalten, jeder Internetnutzer konnte sich ein eige-
nes Bild vom Ablauf der Szene machen. Die Meldung über die
veröffentlichten Bilder machte in den Medien schnell die
Runde. Am Ende bezog sich die Mehrzahl der Medienberichte
zur Demonstration auf diesen Zwischenfall und nicht auf den
Gegenstand des Protestes selbst. Diesen Umstand muss man
aus bürgerrechtlicher Sicht jedoch nicht bedauern, denn der
einsetzende Unmut über die offensichtliche Politik des Vertu-
schens und Schönredens bei der Polizei führte zu durchaus
wünschenswerten Konsequenzen. Der Berliner Polizeipräsi-
dent, Dieter Glietsch, nutzte die „Gunst" der Stunde und star-
tete eine seit längerem geplante Initiative zur Kennzeich-
nung der Berliner Polizei. Sein Vorstoß setzt vorerst auf eine

freiwillige Vereinbarung, wonach
Berliner Polizeiuniformen künftig
einen Aufkleber erhalten, der auf
der einen Seite die Dienstnummer
und auf der Rückseite den Klarna-
men der Polizisten enthält. Im Nor-
malfall sollen die Beamten mit
ihrem Klarnamen ansprechbar sein,
in geschlossenen Einsätzen können
sie dann zum Selbstschutz zur
Kennzeichnung durch Dienstnum-
mern wechseln. 

Aber auch unter den Bündnis-
teilnehmern der Demonstration zei-
tigte der Zwischenfall einige Kon-
sequenzen: Das Publikum von
„Freiheit statt Angst" setzte sich
wie in den Vorjahren vor allem aus
jungen Menschen zusammen, für
einige von ihnen dürfte die Teilnah-
me an der Demo noch in die biogra-
fische Politisierungsphase fallen.
Entsprechend groß war das Bedürf-
nis, sich über die Wirkung dieses
Polizeieinsatzes, über die Kontrol-

lierbarkeit der Polizei und den polizeilichen Umgang mit
Demobeobachtern auszutauschen.

In diesem Moment erwies sich das Bündnis plötzlich
handlungsmächtiger als oft zuvor: Bereits am Tag nach der
Demonstration gab es eine Gegendarstellung zur polizeili-
chen Schilderung des Ablaufs; der Chaos Computer Club
führte eine anonyme Sammelstelle für die zahlreichen privat
erstellten Aufnahmen von dem Zwischenfall ein und stellte
das Material später für eine Strafanzeige des Betroffenen zur
Verfügung. Auf Vorschlag der Humanistischen Union verfass-
te das Bündnis ein Forderungspapier, mit dem die Initiative
des Polizeipräsidenten zur Kennzeichnungspflicht unter-
stützt, aber auch weitere Schritte zur Transparenz der Poli-
zeiarbeit angemahnt werden (Dokumentation s. Webseite).
Und so könnte die diesjährige Datenschutz-Demonstration

Wurde von Polizisten bei der Demonstration am 12.9.
ausgiebig geprüft:Das Motto des HU-Transparents
und der neuen HU-Shirts.

G
ra

fik
:K

la
us

S
tu

ttm
an

n



Bündnisarbeit

Seite 16 Mitteilungen Nr. 207 [Dezember 2009]

am Ende dazu beigetragen haben, dass eine Forderung der
Humanistischen Union von 1968 (!) zumindest in Berlin ein-
mal in Erfüllung geht: die Kennzeichnung von Polizisten.

Nachbereitung
Wie es mit dem Bündnis um den Arbeitskreis Vorratsdaten-
speicherung weiter gehen wird, welche Initiativen nach der
im kommenden Jahr zu erwartenden Entscheidung des Ver-
fassungsgerichts angesagt sind, ist derzeit noch offen. Ent-
schieden wurde dagegen, dass das Bündnis seine Demonstra-
tionserfahrungen nutzen will, um sich auf dem Weg des
nachträglichen Rechtsschutzes für bessere Bedingungen der
Versammlungsfreiheit in Berlin einzusetzen. Dies betrifft vor
allem die polizeilichen Beschränkungen im Umfeld der
eigentlichen Demonstration, die gerichtlich geprüft werden
sollen. So streitet das Bündnis seit Jahren darum, durch die
Berliner Friedrichstraße (eine zentral gelegene Einkaufsstra-
ße) ziehen zu dürfen, die von der Polizei mit Rücksicht auf die
exklusiven Geschäfte faktisch demonstrationsfrei gehalten
wird. Außerdem zeichnet sich die Tendenz ab, Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer auf ihrem Weg zur Demonstration einer
stärkeren Kontrolle zu unterwerfen. Dabei geht es nicht nur

um die Suche nach „gefährlichen" Gegenständen, die auf
einer Demonstration nichts zu suchen haben. Die Polizei
betätigt sich hier auch als Hüterin der Gewerbe- und Mei-
nungsordnung: Beispielsweise mussten sich zwei Berliner
HU-Mitglieder, die in diesem Jahr unseren Infostand aufbau-
en wollten, einer Vorabkontrolle unterziehen, bei der die Bro-
schüren und Materialien der HU polizeilich geprüft wurden.
Dabei erregte vor allem der diesjährige Slogan auf dem
Transparent der HU („Grundrechte entfesseln") den Argwohn
der Beamten und veranlasste sie zu Nachfragen bei ihren
Vorgesetzten, „ob das denn zulässig sei". 

Schließlich mussten Demonstrationsteilnehmer und
unbeteiligte Dritte immer wieder feststellen, dass sie genau
dann, wenn sie die Polizei bei ihrer Arbeit beobachten und
dies evtl. mit Kamera oder Fotoapparat dokumentieren wol-
len, behindert oder willkürlich wirkenden Kontrollen unter-
worfen wurden. Die regelmäßig hervorgebrachte Drohung
„Bilder löschen oder Kamera weg" zeigt, wie wenig souverän
Polizistinnen und Polizisten mit dem eigentlich selbstver-
ständlichen Anspruch von „Bürger/innen beobachten die
Polizei" immer noch umgehen. Und wer weiß: Vielleicht erge-

ben sich aus der neuen Datenschutzbewegung auch neue
Anregungen für jene Praxis der Demonstrationsbeobachtung
und der Polizeikontrolle, die in der Humanistischen Union
oder im Komitee für Grundrechte und Demokratie eine lange
Tradition haben. Über den richtigen Umgang mit der neuen
Bilderflut, die inzwischen von privater Seite bei solchen
„Events" erzeugt und über das Internet verbreitet wird, muss
gerade unter Datenschutzgesichtspunkten noch einmal dis-
kutiert werden. Ihr Potential haben diese neuen Medien bei
der diesjährigen Demonstration jedenfalls eindrucksvoll
gezeigt – die Informationshoheit der Polizei ist hinfällig
geworden. 

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union, 

die er im Demonstrationsbündnis „Freiheit statt Angst“vertritt.

Informationen:
Alle Redebeiträge der Demonstration sowie einen Pressespiegel gibt es
beim AK Vorrat: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Pressecenter.
Eine ausführliche Auswertung der Kampagnenarbeit der HU im Rahmen
des Demonstrationsbündnisses „Freiheit statt Angst“ findet sich im
internen Bereich des HU-WIKIs unter https://www.humanistische-
union.de/wiki/intern/antrag (s. Bericht auf Seite 22) oder kann über die
Geschäftsstelle bezogen werden.
Die Mitglieder des AK Vorrat haben ihre „Manöverkritik" an der diesjäh-
rigen Demonstration in ihrem WIKI versammelt, abrufbar unter
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/304/79/lang,de/.

Mitglieder der HU können alle genannten Materialien auch über die
Bundesgeschäftsstelle beziehen - wir senden diese auf Wunsch gern zu.

Literatur zum Thema 
Polizeiübergriffe & Polizeikennzeichnung 

Anti-Diskriminierungsbüro Berlin: Vom Polizeigriff zum Über-
griff. Berlin 2008 (2. Aufl.), http://www.polizeigriff.org

Demonstrationsbündnis „Freiheit statt Angst 2009“:Daten-
schutz und Transparenz sind zwei Seiten einer Medaille. Stel-
lungnahme anlässlich der Vorfälle um die Demonstration am 12.
September 2009, Berlin am 21. September 2009.

Humanistische Union:Petition für die namentliche Kennzeich-
nung der Polizei. vorgänge Heft 1/1970, S. 31-40

Humanistische Union:Gesetzesvorschläge zur Kennzeichnung
der Polizei, vorgänge 10/1968, S. 360

Norbert Pütter:Polizeiübergriffe. Polizeigewalt als Ausnahme
und Regel. Bürgerrechte & Polizei/CILIP 67 (Heft 3/2000)

FalcoWerkentin:Der Kampf umBilder. Oder:Warum prügeln
Polizisten JournalistInnen? vorgänge Nr. 96 (Heft 6/1988), S. 1-6

Alle Texte sind über die HU-Webseite abrufbar:
www.humanistische-union.de/shortcuts/polizeikontrolle.

Gefördert durch: www.stiftung-bridge.de
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(ai)Die Deutschen vertrauen laut neuester Befragungen
ihrer Polizei in hohem Maße. Nur selten werden Darstel-
lungen bekannt, die unangemessenes Gewalt- und Fehl-
verhalten der Polizeibeamten offenbaren. Entgegen der
meisten europäischen Länder und in Übersee führt
Deutschland kaum eigenständige Dokumentationen zu
Fällen rechtswidriger, unverhältnismäßiger Polizeigewalt
oder hat spezielle, unabhängige Untersuchungskommis-
sionen eingerichtet, obwohl UN und Europarat dies von
der BRD seit Jahren fordern. Bisher erfassen statistisch
nur einzelne Bundesländer rechtswidriges Verhalten der
Polizei. Eine Aufarbeitung der Fälle erfolgt durch die
Staatsanwaltschaft, die sich der Polizei als Ermittlungs-
hilfe bedient. Daneben gibt es in wenigen Bundesländern
polizeiinterne Untersuchungsmechanismen, die nicht
unabhängig arbeiten und ihre Ergebnisse nicht veröffent-
lichen.

Um diesem Umstand Abhilfe zu verschaffen, führt
Amnesty International als einzige Nichtregierungsorgani-
sation Deutschlands seit 2004 eine eigene Falldatenbank,
in der alle über Online-Recherchen und Zuschriften
bekannt gewordenen Berichte und Urteile, in denen
rechtswidrige Polizeigewalt eine Rolle spielt, gesammelt,
dokumentiert und ausgewertet werden. Ziel dieser Daten-
bank ist, Überblick über das Ausmaß rechtswidriger Poli-
zeigewalt in Deutschland zu erhalten, Muster polizeili-
chen Fehlverhaltens zu erkennen und dafür
verantwortliche strukturelle Defizite in den Polizeiorgani-
sationen zu analysieren. 

Die Auswertungsergebnisse sollen eine Hilfe sein für
die politische Überzeugungsarbeit von Parlamentariern,

politischen Entscheidungsträgern, Polizeigewerkschaftern
und der Polizeiführung zugunsten der Etablierung polizei-
unabhängiger Kommissionen zur Untersuchung von mut-
maßlich rechtswidriger Polizeigewalt. Einzelne herausra-
gende Fälle rechtswidrigen Verhaltens der Polizei werden
den zuständigen Organen der Vereinten Nationen (Men-
schenrechtsrat, Antifolterkommission) und der Antifolter-
kommission des Europarates (CPT) übersandt, damit diese
von der Bundesregierung Aufklärung fordern können.

Zur Fortsetzung der Arbeit an der Falldatenbank ist die
Amnesty Sektionskoordinationsgruppe Polizei auf stetige
Informationen zu Verdachtsfällen rechtswidrigen Verhal-
tens der Polizei angewiesen. Die Daten können von uns
jedoch nur bei einem Mindestmaß an Objektivität verar-
beitet werden. Sie müssen nicht nur plausibel und kon-
kret, sondern auch in sachlicher Schilderung vorliegen. 

Personen, die Opfer von polizeilicher Gewalt geworden
sind, können anhand eines Merkblattes prüfen, inwieweit
ihre Aussagen verwertbar sind und worauf zu achten ist,
wenn ein Hinweis zu polizeilicher Gewalt weitergegeben
wird. Die Sektionskoordinationsgruppe beantwortet Fra-
gen und nimmt aussagekräftige Informationen zur Spei-
cherung gerne entgegen:  

Amnesty International
Sektionskoordinationsgruppe Polizei
E-Mail: info@amnesty-polizei.de
Internet: www.amnesty-polizei.de

DasMerkblatt mit Hinweisen für Betroffene ist über die angegebene
AI-Internetseite oder auf der HU-Seite abrufbar unter
www.humanistische-union.de/shortcuts/polizeikontrolle.

Falldatenbank zu unangemessenem Gewalt- und Fehlverhalten der Polizei
Amnesty International sammelt und wertet Dokumentationen aus

(SL) Die Transparenz und Kontrolle polizeilichen Handelns
ist in Deutschland lückenhaft. Immer wieder scheitert die
Aufklärung mutmaßlicher Übergriffe daran, dass beteilig-
te PolizistInnen nicht zur Aufklärung von Vorfällen beitra-
gen können oder wollen, wenn es um das Handeln ihrer
KollegInnen geht (s.Mitteilungen 197, S.3). Diese „Mauer
des Schweigens“ rührt unter anderem daher, dass sie sich
selbst strafbar machen würden, wenn sie gegen rechts-
widrige Handlungen ihrer KollegInnen nicht einschreiten. 

Um den Betroffenen einen Ausweg aus diesem Dilem-
ma zu ermöglichen und zugleich eine unabhängige Kon-
trolle der Polizeiarbeit in Deutschland zu gewährleisten,
hat der HU-Vorstand unter Leitung vonHartmuth Wrock-
lage einen Gesetzentwurf für unabhängige Polizeibeauf-

tragte erstellt. Sie sollen weit reichende Kontrollbefugnis-
se einer Aufsichtsbehörde besitzen und zugleich vom
Zwang zur Strafverfolgung befreit sein. Der Entwurf lehnt
sich an einen früherenVorschlag Rolf Gössners sowie an
das Modell des Wehrbeauftragten an. 

Nach der Klärung der offenen „rechtstechnischen
Details“ will der Vorstand denEntwurf bis Ende Januar
2010 fertig stellen, um anschließend mit anderen NGOs
eine Kampagne für mehr Transparenz bei der Polizei zu
starten. Am Thema interessierte Mitglieder werden gebe-
ten, ihre Vorschläge und Kommentare bis zum 15. Januar
2010 kund zu tun. Der Gesetzentwurf ist im neuenHU-
Wiki (WIKI-Code 1004-O; s.Bericht auf S. 22) sowie in der
Bundesgeschäftsstelle abrufbar.

Muster-Gesetzentwurf für unabhängige Polizeibeauftragte
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„Fördern und fordern!" – unter dieser Parole wurden im Jahr
2004 die neuen Regeln von Hartz IV kommuniziert. Dahinter
stand die Vorstellung, dass der Staat keine Leistungen ohne
Gegenleistung gewähren kann. Wer Sozialleistungen in
Anspruch nehme, solle sich dafür erkenntlich zeigen. Doch
was von Bezieherinnen und Beziehern des Arbeitslosengeldes
II (ALG II) in der Praxis alles gefordert wird, das werten viele
als massiven Eingriff in die Bürgerrechte der Betroffenen: Sie
müssen private Beziehungen offen legen, ihre finanziellen
und ihre häuslichen Verhältnisse werden durchleuchtet. 

Der sozialstaatliche Informationshunger und der perma-
nente Kontrollzwang werden damit begründet, dass man die
schier uferlose Anspruchshaltung der Leistungsempfänger
eindämmen wolle, dass so der „Missbrauch" von Sozialleis-
tungen unterbunden werde. Die Betroffenen hingegen erle-
ben diese Einschränkungen beim Bezug des ALG II als nahezu
unbegrenzte Macht der Sozialbehörden. Jene seien dank
umstrittener Sanktionsmöglichkeiten in der Lage, ihnen auch
noch das existentielle Minimum streitig zu machen. Vielen
teilen dabei die Empfindung, dass ihre Dabei bleibt die Men-
schenwürde der Erwerbslosen oft auf der Strecke.

Werden Grundrechte nicht zur Makulatur, wenn das Exis-
tenzminimum zur Teilhabe an unserer Gesellschaft nicht von
vornherein garantiert ist? Birgt die Gleichung von „Sozialleis-
tungen nur gegen Einschränkung von Grundrechten" nicht
schon die immanente Gefahr, das betroffene Freiheitsgaran-
tien generell für verzichtbar erklärt werden? Soll dem Staat
das Recht zustehen, die Wohnungswahl, die Privatsphäre, die
Freizügigkeit, die freie Berufs- und Stellenwahl oder das
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit bei Erwerbslo-
sen massiv einzuschränken? Schließt nicht unser oberster
Verfassungsgrundsatz, der Schutz menschlicher Würde, not-
wendigerweise auch die sozialen Existenzbedingungen mit
ein? 

Diese Fragen möchte die Humanistische Union auf einer
Tagung am 30. Januar 2010 in Marburg erörtern. Die Tagung
soll eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in

Deutschland liefern: Sie wird eröffnet mit einer volkswirt-
schaftlich begründeten Darstellung des vorhandenen gesell-
schaftlichen Reichtums, mit dem wir die angebliche Logik der
Sparzwänge hinterfragen und eine realistische Einschätzung
der Möglichkeiten einer Sozial- und Beschäftigungspolitik
gewinnen wollen. Die weiteren Beiträge widmen sich der
Anwendungspraxis von Hartz IV, die im Zentrum der Tagung
steht. Schließlich will sie einen Beitrag zur Diskussion um
soziale Grundrechte leisten, die zur menschenwürdigen Aus-
gestaltung einer gerechten Gesellschaft wünschenswert oder
sogar notwendig sind.

Die Tagung bietet einen freimütigen und unvoreingenom-
menen Austausch unterschiedlicher Positionen und Sicht-
weisen. Im Mittelpunkt stehen die betroffenen Menschen
und ihre Würde, ohne die politische und ökonomische Reali-
sierbarkeit von Vorstellungen einer sozial gerechteren Gesell-
schaft aus dem Blick zu verlieren. Alle Interessierten sind
herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen. Um
die Planungen zu erleichtern, wird um eine unverbindliche
Voranmeldung bis zum 10. Januar 2010 gebeten. Die Teilnah-
me an der Tagung ist kostenfrei. Der genaue Veranstaltungs-
ort stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

„Wenn die Würde gewürdigt würde“
Marburger Tagung zu Sozialen Grundrechten am 30. Januar 2010

Programm

10.30h  Begrüßung
Franz-Josef Hanke, Humanistische Union

10.45h  Musikalische Einstimmung (Trio Grafitti)

11.00h  Ist der Sozialstaat unbezahlbar? Zur angeblichen
Notwendigkeit von Einschnitten in die Sozialen
Grundrechte 
Rudolf Hickel, Universität Bremen / angefr.

12.00h  Mittagspause

13.00h  Die Grundrechte in der Praxis von SGB II und
Hartz IV

a. Aus anwaltlicher Sicht 
Peter Hauck-Scholz, Marburg
b. Aus richterlicher Sicht 
Udo Geiger, Sozialgericht Berlin

15.00h  Kaffeepause

15.30h  Soziale Gerechtigkeit und Soziale 
Grundrechte - eine positive Festlegung

a. Aus Sicht des Sozialethikers 
Friedhelm Hengsbach SJ, Ludwigshafen
b. Aus Sicht des Staatsrechtlers 
Martin Kutscha, FH Wirtschaft, Berlin

17.00h  Zusammenfassung und Ausblick 
Rosemarie Will, Humanistische Union
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(Red.) Am 22. Januar 2010 ist es endlich so weit: Die Reihe
der Berliner Gespräche zum Verhältnis von Staat,Religion und
Weltanschauungenwird fortgesetzt. Auf dem Programm ste-
hen diesmal die kirchlichen Privilegien – der staatliche Kir-
chensteuereinzug, die jährlichen Staatskirchenleistungen
und die weiteren Vergünstigungen, zu denen sich der Staat in
den Kirchenverträgen bzw.Konkordaten verpflichtet. Die 4.
Berliner Gespräche finden erstmalig inKooperation mit der
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit statt.

Mit den Berliner Gesprächen schuf die Humanistische
Union vor siebenJahren ein Forum für die Auseinanderset-
zung über das Verhältnis zwischen Staat und Religionsge-
meinschaften. Sie verstehen sich als Gegenentwurf zu den
von den Kirchen organisierten Essener Gesprächen. Die Berli-
ner Gespräche sollen dazu beitragen, die religionspolitischen
Ziele der Humanistischen Union einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen: Wir treten seit unserer Gründung im
Jahre 1961 für eine strikte Trennung von Staat und Kirchen
ein. Zugleich soll der Staat allen Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften die uneingeschränkte Freiheit
zum Bekenntnis und zur Ausübung ihres Glaubens in gleicher
Weise gewähren. Gläubige aller Religionen sollen ebenso wie
Religionsfreie ihre geistigen und geistlichen Kräfte frei ent-
falten und ungehindert nach ihren eigenen Vorstellungen
und Regeln leben können. Der Staat schützt diese Freiheiten.
Er darf einzelne Religionsgemeinschaften nicht privilegieren.
Seine Macht darf er nicht mit ihnen teilen.

Das Thema
Unser Grundgesetz gewährleistet allen Bürgerinnen und Bür-
gern in Deutschland in gleicher Weise die Freiheit und den
Schutz ihrer religiösen Überzeugungen. In der Staatspraxis
und nach der herrschenden Meinung des Staatskirchenrechts
werden  jedoch der christliche Mehrheitsglauben und seine
Institutionen in besonderer Weise  geschützt und gefördert.
Staatsleistungen der Länder, die Förderung und Finanzierung
des Religionsunterrichts, der theologischen Fakultäten an
den staatlichen Universitäten und der Militärseelsorge, der
staatliche Einzug der Kirchensteuern – all dies kam und
kommt immer noch vor allem den beiden großen christlichen
Kirchen zugute, obwohl diese inzwischen nur noch jeweils
etwa 30 % der Bürger zu ihren Mitgliedern zählen. Mit ihnen
hat der Staat zudem exklusiv unkündbare Kirchenverträge
(Konkordate) in großer Zahl über alle denkbaren Materien
geschlossen, welche die Rechte und Vorrechte der Kirchen
festschreiben. Ist die faktische Vorzugsbehandlung rechtlich
zulässig? Wird der Staat dem Gebot der Gleichbehandlung
aller Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
gerecht? Könnte und sollte diese Gleichbehandlung gesetz-
lich gewährleistet werden, ggf. wie? Die  zunehmende Prä-
senz islamischer Gemeinschaften, anderer Glaubensrichtun-

gen sowie konfessionsfreier und atheistischer Verbände
bezeugen den religiös-weltanschaulichen Pluralismus in
unserem Land. Das bestehende Staatskirchenrecht kennt
bisher keine zureichenden Antworten auf diese Entwicklung.
Ist die Ausweitung steuerlicher Begünstigungen und finan-
zieller Transferleistungen auf alle Gemeinschaften wün-
schenswert und leistbar? Welche Grenzen für die staatliche
Förderung von Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften ergeben sich aus der negativen Religionsfreiheit?
Welche Alternativen zu den bestehenden Konkordaten und
Staatskirchenverträgen gibt es? Diese Fragen stehen im Mit-
telpunkt der 4. Berliner Gespräche.

Organisation
Der genaue Veranstaltungsort stand zuRedaktionsschluss
noch nicht fest. Er wird jedoch bis Ende des Jahres via Inter-
net bekannt gebeben, die schriftlichen Einladungen zu den
Berliner Gesprächen werden in der erstenJanuarwoche ver-
sandt. Sobald der Veranstaltungsort feststeht, kann bei der
Bundesgeschäftsstelle auch eine Liste von preisgünstigen
Hotels in dessennäherer Umgebung abgerufen werden.

Programm der 4.Berliner Gespräche

Freitag, 22. Januar 2010 

20 Uhr Begrüßung und Öffentliches Streitgespräch 
Podienteilnehmer/innen:
Prälat Karl Jüsten (Kathol. Büro Berlin, angefr.)
Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann (EKD Ratsvor-
sitzende, angefr.)
Riem Spielhaus (Centre for European Islamic
Thought, Universität Kopenhagen)
Johann-Albrecht Haupt (Humanistische Union)
Patrick Meinhardt („Christen in der FDP")

Samstag, 23. Januar 2010

9 – 16 Uhr Fachvorträge mit anschließender Diskussion

Kirchensteuer: Staatliche Einziehung? 
(Prof. Dr. Stefan Korioth – Dr. Johannes Wasmuth)

Staatsleistungen: Ewige Rente? 
(Prof. Dr. Heinrich de Wall – Dr. Carsten Frerk)

Kirchenverträge: Undemokratische Vorzugsbehand-
lung? (Prof. Dr. Dirk Ehlers – Dr. Gerhard Czermak)

Resumé

Die Privilegien der Kirchen und das Grundgesetz
4. Berliner Gespräche zum Verhältnis von Staat, Religion und Weltanschauungen am 22./23. Januar 2010
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I.
Anders als für Schulkinder christlicher Konfessionen gibt es
bisher für die schätzungsweise rd. 0,7 Mio. schulpflichtigen
muslimischen Kinder und Jugendliche in Deutschland (BT-
Drs. 16/5033, S.45) keinen Religionsunterricht im Sinne von
Artikel3 Absatz3 Grundgesetz. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat zwar bereits im Februar 2005 in einem nordrhein-
westfälischen Verfahren einen Anspruch auf Einrichtung isla-
mischen Unterrichts prinzipiell bejaht und auch einen
islamischen Dachverband unter bestimmten Voraussetzun-
gen für geeignet gehalten, die Voraussetzungen einer „Religi-
onsgemeinschaft“ im Sinne der grundgesetzlichen Vorschrift
zu erfüllen. Eine vollständige konfessionelle Homogenität sei
ebenso wenig erforderlich wie eine förmliche Mitgliedschaft,
die dem Islam bekanntlich fremd ist; es reiche aus, wenn die
Schülerinnen und Schüler konkret zu einem bestimmten isla-
mischen Unterricht angemeldet werden bzw. sich anmelden
(Urteil vom 23.2.2005 BVerwGE 123, 48).

Bereits in der Islamdebatte des Deutschen Bundestages
am 17.Mai 2001 sagte der damalige Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesinnenministerium: „In Übereinstim-
mung mit den christlichen Kirchen – auch das sollte gesagt
werden – besteht parteiübergreifend Konsens, dass die Ein-
führung eines regulären islamischen Religionsunterrichts
durch den Staat an staatlichen Schulen sehr wünschenswert
wäre.“ (Protokolle 14. Wahlperiode, S.16653). Im gleichen
Sinn sprach sich 2001 die Ministerpräsidentenkonferenz aus.
Gleichwohl ist es bisher in Deutschland noch in keinem Bun-
desland zu einem „echten“ islamischen Religionsunterricht
gekommen, also 
· zu einem bekenntnisgebundenen Pflichtunterricht
· mit versetzungsrelevantenNoten 
· aufgrund verbindlicher staatlicher Lehrpläne, denen eine

Religionsgemeinschaftnach Artikel 7 Abs. 3 Grundge-
setz in der erwähnten Interpretation des Bundesverwal-
tungsgerichts zugestimmthat, 

· erteilt von Lehrkräften mit entsprechender Ausbildung
und islamischer Lehrerlaubnis. 

Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder hat am
15. Mai 2008 auf der Grundlage einer Ausarbeitung über
„Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen eines islami-
schen Religionsunterrichts“ (Professor Heinrich de Wall für
die AG 2 der Deutschen Islamkonferenz) den Ländern mehr-
heitlich empfohlen, „wegen der besonderen Bedeutung des
Religionsunterrichts  für die Religionsfreiheit“ die Einführung
des islamischen Religionsunterrichts nicht daran scheitern zu
lassen, dass die Qualifikation einer Religionsgemeinschaft
noch nicht endgültig feststeht; vielmehr solle man – nach
Prüfung der besonderen landesspezifischen Situation – „mit
im Land verbreiteten Organisationen kooperieren“, in der
Erwartung, dass diese in absehbarer Frist alle Merkmale einer
Religionsgemeinschaft „unzweifelhaft erfüllen“.

II.
Ungeachtet dessen findet, teilweise bereits seit mehreren
Jahren, in vielen Bundesländern inzwischen so etwas wie
„Islamischer Religionsunterricht“ statt, soweit bekannt
jedoch nirgends flächendeckend. In der Regel handelt es sich
um einen von den Ländern als (Schul-)Versuch gekennzeich-
neten Unterricht, weil ein echter Religionsunterricht noch
nicht möglich sei: Auf der Seite des „Islam“ als nicht verfass-
ter vielfältiger Religionsgemeinschaft fehle weiterhin ein
verlässlicher und geeigneter Kooperationspartner, könne also
für den Religionsunterricht nicht die erforderliche Überein-
stimmung mit den „Grundsätzen dieser Religionsgemein-
schaft“ im Sinne des Artikel7 Absatz3 Grundgesetz herge-
stellt werden. Womit der „schwarze Peter“ den in sich
zerstrittenen Muslimen und ihren Organisationen zugescho-
ben wurde. Im Einzelnen sind die Akteure in den Ländern  in
unterschiedlichen Formen aktiv geworden (s. Infokasten).

III.
Über die Frage, was der Religionsunterricht eigentlich den
Schülerinnen und Schülern „bringt“, welchen „Wert“ er hat
und welche Wertschätzung er genießt, wird beim christlich-
konfessionellen Religionsunterricht bekanntlich gestritten, es
kommt auf den Standpunkt an. Vor diesem Hintergrund ist
man neugierig, wie der islamische Religionsunterricht beur-
teilt wird. Da es sich um Schul- bzw. Modellversuche handelt,
müsste eine Evaluation oder eine wissenschaftliche Beglei-
tung des jeweiligen Versuchs selbstverständlich sein.
Bekannt geworden sind bisher lediglich zwei Auswertungen:

1. Zum Modellversuch Islamunterricht in Erlangen/Nürn-
berg wird in einem Arbeitsbericht des Staatsinstituts für
Schulqualität und Bildungsforschung München von 2008
(www.isb.bayern.de) berichtet, dass nahezu alle muslimi-
schen Kinder angemeldet wurden (dazu bestand keine
Verpflichtung) und dass Lehrkräfte und Elternsprecher
dem Unterricht  ausgesprochen positiv gegenüber ste-
hen. 

2. Zum niedersächsischen Schulversuch gibt es eine 15-sei-
tige Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfra-
ge dreier Abgeordneter der „Grünen“ (LT-Drs. 16/1484).
Dort findet man neben allerhand quantitativen Angaben
interessante Informationen über die Qualifikation der
derzeitigen und die Ausbildung der künftigen Lehrkräfte,
die von ihnen erwarteten Kompetenzen und Unterrichts-
inhalte. Dem bis 2013 befristeten Schulversuch wird
bereits jetzt Erfolg bescheinigt, weil die muslimischen
Kinder sich als gleichgestellt empfänden, die gesell-
schaftliche Teilhabe der Kinder und der Eltern zugenom-
men habe, separatistische Bestrebungen abgenommen
hätten, der Unterricht unverändert hohe Akzeptanz habe

Islamischer Religionsunterricht – eine Information über den derzeitigen Stand
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und zu einer generellen Steigerung der deutschen
Sprachkompetenz bei den Teilnehmenden geführt habe.

IV.
Nach geltendem Verfassungsrecht haben (im Geltungsbe-
reich des Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz) die Muslime in
gleichem Umfang wie die christlichen Religionsgemeinschaf-
ten und andere Weltanschauungsgemeinschaften Anspruch
auf „ihren“ Religionsunterricht. Für Privilegien der christli-
chen Kirchen ist in der Schule ebenso wenig Raum wie
andernorts. Eine andere Frage ist die, ob Religionsunterricht
verfassungspolitisch wünschenswert ist. Die Humanistische
Union vertritt seit  jeher die Auffassung, dass die Garantie
des Religionsunterrichts als prinzipienwidrige Ausnahme vom
Grundsatz der Trennung von Staat und Religionsgemein-
schaften, als „Fremdkörper in der grundgesetzlichen Ordnung
des Verhältnisses von Staat und Kirche“ (Erwin Fischer, Tren-
nung von Staat und Kirche, 3. Aufl. 1984, S. 288) abgeschafft
werden sollte. Von dieser Forderung sollten wir nicht ablas-
sen, auch wenn  derzeit politisch Verbündete eher selten zu
finden sein dürften. Hoffnungsvoll stimmt, dass die Erosion
des Religionsunterrichts in seiner katholischen wie evangeli-
schen Spielart vermutlich voranschreiten wird. Das befürch-
ten wohl auch die Amtskirchen. Sie setzen sich nach anfäng-
licher vehementer Ablehnung seit einigen Jahren zunehmend
für den islamischen Religionsunterricht ein, wohl in der Hoff-
nung, dadurch eine stärkere Legitimation für den Religions-
unterricht überhaupt zu erreichen. Ob die Hoffnung trägt
oder trügt: Wir werden es aufmerksam beobachten.  

Johann-Albrecht Haupt
ist im Bundesvorstand der Humanistischen Union 

für den Themenbereich Staat & Kirche verantwortlich 

Islamischer Religionsunterricht in den Ländern

Baden-Württemberg: Modellprojekt Islamischer Religionsunterricht
an 12 Grundschulen seit 2006

Bayern: an Grund- und Hauptschulen islamische Unterweisung in
türkischer und in deutscher Sprache ab 2005 und Modellversuch
Islamunterricht in Erlangen (eine Grund- und Hauptschule)  und
Nürnberg (eine Realschule) 

Berlin: hier gilt die Berliner Klausel (Art. 141 Grundgesetz), findet
also kein staatlicher Religionsunterricht statt, demzufolge auch kein
staatlicher islamischer Religionsunterricht. Islamischer Unterricht
wird an den öffentlichen Schulen – wie auch von den christlichen
Kirchen - von der umstrittenen Islamischen Föderation (diese hatte
sich das Recht dazu gerichtlich erstritten – OVG Berlin, Urteil v.
4.11.1998, NVwZ 1999, S. 786) und den Aleviten angeboten.

Bremen: Staatliche Islamkunde an einem Standort

Niedersachsen: seit 2003 Schulversuch „Staatlicher deutschsprachi-
ger Religionsunterricht für Muslime“ an anfangs 8, inzwischen 37
Grundschul-Standorten

Nordrhein-Westfalen: Schulversuch Islamkunde seit 1999 an derzeit
128 Schulen, Islamkunde als Teil des muttersprachlichen Unterrichts
seit 1986. (Lt. Pressemitteilung des Integrationsministers v. 1.7.2009
plant NRW die flächendeckende Einführung islamischen Religions-
unterrichts in der Form eines „landesweiten Schulversuchs“)

Rheinland-Pfalz: Islamischer  Religionsunterricht als Modellprojekt
an zunächst einem Standort (Grundschule in Ludwigshafen seit
2003), demnächst an weiteren Standorten (auch des Sekundarbe-
reichs) 

Schleswig-Holstein: Islamkundlicher Unterricht ab 2007 an einigen
Standorten

(Quelle: Rundschreiben 185/2008 des KMK-Sekretariats v. 15.5.08)

(SL) Nein, es gibt sie immer noch nicht – weder den ulti-
mativenVorschlag für einen neuen Verbandsnamen der
HU, noch eine Festlegung, wann das Verfahren zur Urab-
stimmung letztlich gestartet wird. Wie in der letzten Aus-
gabe der Mitteilungen (Nr. 205/206, S. 21f.) berichtet, hat
der Bundesvorstand einige Mitglieder gebeten, ihn beim
weiteren Verfahren bis zur Urabstimmung als Redaktions-
kreis zu unterstützen. Für diesenRedaktionskreis suchen
wir noch Verstärkung, interessierte Mitglieder wenden
sich bitte an die Bundesgeschäftsstelle.

Die vereinsinterne Diskussion kann ab sofort auch
unter den Mitgliedern direkt stattfinden:Für die Namens-
frage wurde ein Sammelpunkt im neuen HU-Wiki einge-
richtet (Wiki-Code: 1001-I, Erläuterung s.S. 22f.): Dort fin-
den sich alle bisherigen Namensvorschläge sowie eine
Übersicht der Pro & Contra-Argumente. Die Ausweitung
der Diskussion auf’s Web 2.0 verfolgt auch die Idee, die in
der bisherigenDebatte dominierenden Überzeugungen

und vermeintlichen Gewissheiten einer empirischen Prü-
fung nahe zu bringen – in bester aufklärerischer Manier.
Soll heißen:Zu den Fragen, welche Relevanz die Ver-
wechslung mit dem Humanistischen Verband und anderen
humanistischen Organisationen in der Praxis hat, welchem
Bedeutungswandel der Humanismusbegriff in den vergan-
genen 50 Jahren möglicherweise unterlag und welche
mediale Reichweite wir bisher erzielen (der„Marktwert“
des Namens HU), kann im Wiki fleißig Belegmaterial
gesammelt werden.

Der Vorstand wird die Diskussionen aufmerksam ver-
folgen und auf einer der nächsten Sitzungen darüber ent-
scheiden, wann er das Verfahren zur Urabstimmung von
sich aus einleitet. Wer dieses Verfahren beschleunigen
möchte, hat zwei Möglichkeiten:Sich eifrig an der Diskus-
sion um die Namensänderung beteiligen („Überzeugungs-
arbeit“ leisten), oder die Dinge selbst in die Hand nehmen
– Urabstimmungen sind schließlich Basisdemokratie.

Die HU und die Namensfrage
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Es gibt eins für Kartoffeln [1], eins für Gruselgeschichten und
skurile Todesarten [2], und nun auch eins für die HU: die Rede
ist von Wikis. Seit wenigen Tagen ist das HU-Wiki am Netz
und wartet darauf, in Besitz genommen zu werden. Es richtet
sich an die Mitglieder der HU, die anderen müssen (vorerst)
draußen bleiben. Mit der neuen Plattform soll die gemeinsa-
me Vorbereitung und Diskussion neuer Vorhaben erleichtert
und die Mitgliederbeteiligung erleichtert werden. 

Als wir vor gut einem Jahr eine Kampagne zur SteuerID
vorschlugen, kam erstmals die Idee auf, dafür ein Wiki zu
nutzen. Der Aufruf erzielte eine erstaunliche Resonanz -
zahlreiche Mitglieder zeigten Interesse an einer solchen
Plattform. Dass es dennoch ein Jahr dauerte, bis das HU-Wiki
startklar war, hatte mehrere Grün-
de: Zum einen wollten wir ein
„pflegeleichtes" System, das nur
HU-Mitgliedern die Bearbeitung
der Seiten gestattet, um wenig Zeit
für die Pflege und den Schutz der
Seiten aufzuwenden. Für die
Anmeldung zum Wiki sollten die
gleichen Passwortdaten genutzt
werden, die auch den Zugang zum
internen Mitgliederbereich unserer
Webseite regeln, um mehrfache
Passwortlisten zu vermeiden. Das
alles hieß: Programmierarbeit.
Außerdem kamen immer wieder dringende Aufgaben in der
„realen Welt" dazwischen, die die Einrichtung des Wikis ver-
zögerten. Doch nun ist es endlich geschafft. Ein besonderer
Dank geht an Jürgen aus Freiberg für die Programmierung.

Was ist ein Wiki? Und wozu soll das gut sein?
Die technische Antwort gibt die Wikipedia, das derzeit popu-
lärste Wiki: „Ein Wiki (hawaiisch für 'schnell') ... ist ein Hyper-
text-System für Webseiten, dessen Inhalte von den Benutzern
nicht nur gelesen, sondern auch online geändert werden kön-
nen." Gegenüber statischen Internetseiten bzw. Contentsys-
temen haben Wikis mehrere Vorteile: Die klassische Trennung
zwischen Redakteur/in und Leser/in wird aufgehoben, alle
(zugelassenen) Benutzer können an den Texten mitschreiben.
Die Einstiegshürden für eine Mitarbeit an einem Wiki sind
relativ gering: Es wird lediglich ein Rechner mit Internetzu-
gang und ein Browser benötigt. Die eigentliche „Arbeit am
Text" geschieht online, es wird keine zusätzliche Software
benötigt. Die Wiki-Schreiber/innen müssen nur die Start-
adresse des Wikis aufrufen, sich mit Benutzernamen und
Passwort am System anmelden und schon können sie losle-
gen. 

Für die Gestaltung und Formatierung der Texte wird eine
vereinfachte Syntax genutzt, deren Grundelemente in 5

Minuten erlernt sind. Die meisten Wiki-Systeme (wie auch
das von der HU benutzte Dokuwiki) bieten einen RichText-
Editor an – mit dessen Icons funktioniert die Textgestaltung
genau wie in den üblichen Office-Programmen. Einsteiger-
Innen brauchen keine Angst vor Fehlern beim Mitmachen zu
haben: Unbeabsichtigte Änderungen lassen sich rückgängig
machen, da ältere Textversionen beim Überarbeiten automa-
tisch gesichert werden. Eine Rückkehr zu früheren Textfas-
sungen ist also jederzeit möglich.

Manche werden sich jetzt fragen: Schön und gut – aber
warum braucht die HU so etwas? Wikis sind ein Instrument
der verstärkten Zusammenarbeit von Menschen im Internet
und damit ein Element des Web 2.0. Wikis erleichtern die

gemeinsame Arbeit an Texten. Und
die Arbeit der HU basiert in vielen
Bereichen auf Texten. Das HU-Wiki
kann dabei helfen, neue Projekte
gemeinsam zu diskutieren und
weiter zu entwickeln. Daneben las-
sen sich Wikis auch als Wissens-
sammlung nutzen, als Ort, wo
Erfahrungen festgehalten, Hilfe-
stellungen für andere weitergege-
ben und immer wieder benötigte
Muster (Vorlagen) zentral versam-
melt werden. Die wichtigste Errun-
genschaft dürfte für die HU aber

sein: Wikis sind ein Instrument für die dezentrale Zusam-
menarbeit und die horizontale Vernetzung in Gruppen. Die
organisatorische Leistungsfähigkeit der HU leidet vielfach
daran, dass zu viele Informationen, Absprachen und Kontakte
über den Vorstand und die Geschäftsstelle ablaufen und dort
immer wieder Verzögerungen auftreten. Das HU-Wiki kann
ein Mittel sein, um das dezentrale Engagement der Mitglie-
der zu erleichert, damit sie ihre Projekte entwickeln und mit
anderen Mitgliedern diskutieren können, ohne dass hierzu
der Flaschenhals in Berlin durchlaufen werden muss. 

Welche Bedeutung Wikis für politische Gruppierungen
haben können, wird am Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung
(AK Vorrat) deutlich. Jener ist ein loser Zusammenschluss von
Datenschutz-Aktivisten, die bundesweit verstreut leben und
keinerlei formalen organisatorischen Rahmen haben. Die
Infrastruktur des AK Vorrat beruht auf zwei Instrumenten,
einer Mailingliste und einem Wiki – mehr nicht. Mit dieser
„spartanischen" Ausrüstung ist es dem Arbeitskreis gelungen,
jährlich Großdemonstrationen „Freiheit statt Angst" und eine
Massenverfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Vor-
ratsdatenspeicherung zu organisieren. Der AK Vorrat und
seine AktivistInnen haben den Datenschutz medial „nach
vorn" gebracht. Dem Wiki kam dabei eine zentrale Funktion
zu.  

Die HU auf dem Weg ins Web 2.0
Neues HU-Wiki als Plattform für HU-Mitglieder bereit gestellt

https://www.humanistische-union.de/wiki
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Die Grundstruktur 

Um den Start zu erleichtern, haben wir ein erstes Menü und
einige Musterseiten im Wiki eingerichtet (s. Infokasten).
Obwohl für das gesamte HU-Wiki gilt: Schreiben nur für HU-
Mitglieder erlaubt – unerteilt sich das Wiki in einen öffentli-
chen und einen internen Bereich. Der öffentliche Bereich ist
auch für Nicht-Mitglieder einsehbar. Daneben existiert ein
geschlossener Bereich, der nur für angemeldete Mitglieder
sichtbar ist und in dem vereinsinterne Daten abgelegt bzw.
Diskussionen geführt werden können. 

Wir hoffen, dass insbesondere die Regionalgruppen der
HU das Wiki nutzen können, um ihre Arbeit zu koordinieren.
Für das Protokoll der letzten Zusammenkunft, die Arbeits-
stände bei der Vorbereitung der nächsten Veranstaltung und
dergleichen mehr ist auf jeden Fall genügend Platz im Wiki.
Neben den Startseiten für die Regionen haben wir intern
einige Serviceseiten eingerichtet, auf denen Gestaltungsvor-
lagen (Logos, Flyer etc.) und Anleitungen, aber auch die ers-
ten Mustertexte für Finanzanträge verfügbar sind. Die jetzt
eingerichtete Seitenstruktur und damit die möglichen The-
men des Wikis sind natürlich nur ein erster Vorschlag, weite-
re Ideen unbedingt erwünscht. Um den Wiki-Start nicht zur
Trockenübung verkommen zu lassen, haben wir einige The-
men für das Wiki aufbereitet (zur Erläuterungen der Themen
siehe den folgenden Beitrag auf S. 24):

· Diskussion des Verbandsnamens (Wiki-Code: 1001-I)
· Bestandsaufnahme zu Organisationsdefiziten und Struk-

turproblemen der HU (Wiki-Code: 1002-I)
· Einsteiger-Workshop „Datenschutz als Text, Bild und

Event" (Wiki-Code: 1003-O)
· Gesetzentwurf für unabhängige Polizeibeauftragte

(Wiki-Code: 1004-O) 
· Beitrag zum Schattenbericht der WSK-Allianz (Wiki-

Code: 1005-O)
· Dokumentation „50 Jahre HU" (Wiki-Code: 1006-O).

Die angegebenenWiki-Codenummern dienen dem schnellen
Auffinden der Dokumente im Netz: Dazu die Nummern ein-
fach nach dem Aufrufen der WIKI-Startseite in das Suchfens-
ter (am Bildschirm:oben rechts) eingeben.

Medienvielfalt als Herausforderung
Mit ihrem Wiki macht die HU einen weiteren Schritt ins
Internet. Das heißt aber nicht, dass wir zu einer netzorien-
tierten Gruppierung werden wollen. In Anbetracht unserer
Mitgliederstruktur, der gewachsenen Bindungen und Kom-
munikationsregeln in der HU, sollten wir uns auf eine ver-
stärkte Koexistenz verschiedener Kommunikationsformen
einstellen. Das heißt beispielsweise: Wir sollten darauf ach-
ten, dass analoge und digitale HU nicht auseinander driften.
Die Mitarbeit in der HU soll nach wie vor auch ohne Internet-
anschluss möglich sein. Alle Dokumente, die in der obigen
Auflistung erwähnt sind, können wie gehabt per Post oder
Fax in der Bundesgeschäftsstelle abgerufen werden. Und wer

sich zu einem Thema äußern möchte, kann auch weiterhin zu
Bleistift und Papier oder zum Telefonhörer greifen, um uns
ihre/seine Meinung mitzuteilen. Umgekehrt wird sich die
Redaktion der Mitteilungen bemühen, größere Initiativen
und Anregungen aus dem Wiki in der Zeitschrift vorzustellen.
Und wer weiß: Wenn das Wiki gut funktioniert, findet viel-
leicht bald die Vorbereitung der HU-Mitteilungen im Netz
statt... 

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

[1] http://www.kartoffelpedia.de/wiki/index.php/Hauptseite 
[2] http://traxxx87.tr.funpic.de/index.php/Hauptseite

Information:
Eine kleine kulturhistorische Einführung in die Entstehung von Wikis und
ihre Idee bietet Eric Möller (2003): Das Wiki-Prinzip. Tanz der Gehirne,
online unter http://humanist.de/erik/tdg/. 
Eine praxisorientierte Einführung in die Arbeit mit Wikis sowie der übli-
chen Verhaltensregeln beim Umgang mit gemeinsamen Texten liefert:
Bastian Pelka (Hrsg.): Das Prinzip Wiki in der Praxis. Theorie, Anwen-
dung, Anleitung, online unter http://www.medienspielwiese.de/wiki/
wiki-handbuch%20080319.pdf. 

Mitmachen im HU-Wiki - so geht’s

1. Im Browser die Startadresse des Wikis aufrufen:
https://www.humanistische-union.de/wiki

2. Zum Anmelden am Wiki den gleichnamigen Button drücken. Die
Anmeldung funktioniert genauso wie beim internen Bereich der
Webseite: Die Mitgliedsnummer wird als Benutzerkennung
gebraucht, der Nachname (mit großem Anfangsbuchstaben,
aber mit aufgelösten Umlauten - Beispiel: "Mueller") dient als
Passwort.

3. Um ein in den HU-Mitteilungen erwähntes Dokument zu finden,
einfach den Wiki-Code aus dem Beitrag in die Suchmaske einge-
ben.

Das HU-Wiki - die Übersicht 

Öffentlicher Bereich

·   Projekte: aktuelle Vorhaben auf Bundesebene

·   Regionen: eigene Seiten für alle HU-Regionalgruppen, auf denen
sie ihre aktuellen Vorhaben diskutieren können

Interner Bereich

·   Organisationsfragen: Diskussion um den Verbandsnamen, die
Organisationsentwicklung und Strukturfragen der HU

·   Projekte: interne Projektideen, die vorerst nicht veröffentlicht
werden sollen

·   Regionen: interne Seiten für die HU-Regionalgruppen

·   Best Practice: Sammlung von Erfahrungsberichten, Dokumenta-
tionen und Anleitungen

·   Gestaltungsvorlagen: grafische Vorlagen vom HU-Logo, über
Farbe und Schrift bis zu Flyern und Plakaten

·   Musteranträge: Sammlung von Förderanträgen für Projektmittel
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Während die neue Bundesregierung noch über ihr Programm
stritt, hat der Vorstand der HU bereits die Arbeit aufgenom-
men und viele seiner Vorhaben angepackt. An dieser Stelle
einWerkstattbericht über die kommenden Dinge:

Veranstaltungsplanungen 2010
Für das nächste Jahr hat der Bundesvorstand eine ganze
Reihe größerer Tagungen in Planung:Als erstes finden am
22./23. Januar die 4. Berliner Gesprächestatt, diesmal in
Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit (s. Ankündigung S.19). Auf dem Programm stehen
„Die Privilegien der Kirchen und das Grundgesetz“, wofür wir
zahlreiche Expertinnen und Experten gewinnen konnten.

Schwerpunkt der Veranstaltungsplanung für 2010 ist die
Diskussion um soziale Gerechtigkeit und soziale Grundrechte:
Neben einer Tagung in Marburg am 30.Januar (s. Programm
S.18), die vom Bundesverband unterstützt wird, planen wir
für das Frühjahr eine rechtspolitische Tagung, bei der wir die
anstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu
den Kinder-Regelsätzen nach Hartz IV auswerten wollen. Von
der Entscheidung erwarten viele Beobachter/innen grund-
sätzliche Hinweise auf die Festlegung sozialstaatlicher Min-
deststandards, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Die
programmatische Diskussion um das verfassungsrechtliche
Sozialstaatsgebot, seine Reichweite und seine Lücken, wird
Gegenstand des 1. Gustav-Heinemann-Forumssein, das
voraussichtlich am 18./19.Juni 2010 in Rastatt stattfindet.
Mit dem Forum will die HU eine neue Veranstaltungsreihe
begründen, die den Defiziten unserer Verfassungsordnung
gewidmet ist. 

Weitere Veranstaltungen sind für den Herbst geplant,
darunter eine Bilanz des neuen Betreuungsrechts und der
Patientenverfügung, eine Tagung zur Situation im Strafvoll-
zug sowie die Beteiligung an einer gemeinsamen Tagung zum
Zustand der demokratischen Öffentlichkeit. ImRahmen des
Verbandstages 2010 wird auch der nächste Fritz-Bauer-Preis
verliehen, über dessen Vergabe der Bundesvorstand im Janu-
ar entscheidet – letzte Vorschläge sind also noch möglich.

Aktuelle Vorhaben
Derzeit  bereitet der Vorstand zwei Muster-Gesetzentwürfe
vor, mit denen wir rechtspolitische Forderungen konkretisie-
ren:Im Januar soll der seit einemJahr diskutierte Entwurf für
unabhängige Polizeibeauftragte (s.S. 17) fertig gestellt wer-
den. Anfang 2010 wollen wir zudem die Arbeit an einem Vor-
schlag für bessere Möglichkeiten des Rechtsschutzes gegen
illegale Ermittlungen in der StPO aufnehmen – Unterstüt-
zung ist wie immer gern willkommen. Daneben gibt es viele
Vorhaben, an denen sich auch Nicht-Juristen aktiv beteiligen
können – hier eine kleine Auswahl:

Bestandsaufnahme zu Organisationsdefiziten und
Strukturproblemen der HU: Über mangelnden Zulauf können
wir uns in den letzten Jahren nicht beschweren, die Mitglie-

derzahlen steigen. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass nur
wenige Mitglieder für eine aktive Mitarbeit zu gewinnen
sind. Wie können wir die Hürden für Neueinsteiger senken?
Welche Engpässe und Probleme im organisatorischen Aufbau
der HU gibt es? Mit welchen Mitteln können wir die Organi-
sationsleistung der HU verbessern? Der Bundesvorstand hat
in den letzten Monaten mehrfach über diese Fragen disku-
tiert, ein externer Berater die HU aus der Perspektive der
Bundesgeschäftsstelle beobachtet. Seine Diagnose und ent-
sprechende Vorschläge, wie es besser gehen kann, möchten
wir gern verbandsintern diskutieren. (Wiki-Code: 1002-I)

Einsteiger-Workshop zum Datenschutz: Speziell für jün-
gere Mitglieder, aber auch für Interessierte aus dem daten-
schutzinteressierten Umfeld der HU, planen wir einen Work-
shop, bei dem wir die Vermittlung inhaltlicher Kompetenzen
im Bereich Datenschutz mit der Schulung in verschiedenen
Arbeitstechniken verbinden wollen. Das Konzept des Work-
shops will inhaltliche und methodische Qualifizierungen mit-
einander verbinden. Wir schlagen für den Anfang vor, das
Texten, das Bebildern politischer Aussagen und die Planung
medial ansprechender Aktionen zu behandeln. Verbesse-
rungsvorschläge für das Konzept sind gern gesehen. (Wiki-
Code: 1003-O)

Beitrag zum Schattenbericht der WSK-Allianz: Die Bun-
desregierung hat im Frühjahr 2009 einen Bericht über die
Umsetzung der UN-Konvention über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte in Deutschland vorgelegt. Zu diesem
Staatenbericht erstellt ein Bündnis zivilgesellschaftlicher
Organisationen einen sog. Schattenbericht, in dem die Ein-
schätzungen der Regierung kritisch hinterfragt werden. Die
HU wird sich an der Erstellung dieses Schattenberichts betei-
ligen, Vorschläge von Mitgliedern sind herzlich willkommen.
(Wiki-Code: 1005-O)

Und nicht zu vergessen ein Jubiläum, das seinen Schatten
voraus wirft –50 Jahre HU: Im August 2011 begehen wir
unser 50jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass plant der Vor-
stand einen Dokumentationsband, der zentrale Texte aus der
Geschichte der HU, die wichtigsten Kampagnen, Musterkla-
gen und sonstigen Aktivitäten des Verbandes abbildet. Wir
freuen uns über sachdienliche Hinweise, Anekdoten und
Ereignisse, die einen Platz in der „HU-Geschichte“ verdient
haben. Eine erste Ideensammlung dazu findet sich imWiki
(Wiki-Code: 1006-O).

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

Die Codenummern helfen beim Auffinden der Dokumente imHU-Wiki,
zur Erläuterung siehe den vorhergehenden Beitrag auf Seite 22f.

Die Protokolle des Bundesvorstandes, Informationen zur Finanzlage und
andere vereinsinterne Dokumente finden sich im Mitgliederbereich der
HU-Internetseite. Dieser ist über einen passwortgeschützten Zugang zu
erreichen unter: http://www.humanistische-union.de/login. Alternativ
sendet die Bundesgeschäftsstelle interessiertenMitgliedern alle Doku-
mente per Post zu - ein kurzer Anruf genügt.

Aus der Arbeit des Bundesvorstandes
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem Urteil
vom 01.12.2009 (1 BvR 2857/07; 1 BvR 2858/07) die  Laden-
öffnung an allen vier Adventssonntagen in Berlin für verfas-
sungswidrig erklärt. Das ist allgemein bejubelt worden. So
hat z.B. Heribert Prantl die Schaffung eines Sonntags-
Grundrechtes, eines Grundrechtes auf Achtung der Sonn-
tagsruhe gefeiert. Er begrüßt, dass die Richter den Schutz des
Sonntags mit zwei anderen Artikeln aus unserer Verfassung,
nämlich mit dem Schutz der
Arbeitnehmer und mit dem
Schutz der Familie verbinden.
Damit werde aus dem Sonntags-
schutz eine subjektive Berechti-
gung. Verschwiegen hat er, dass
mit der vorliegenden Entschei-
dung aus dem Sonntagsschutz
vor allem ein Recht auf kollekti-
ve Religionsausübung geworden
ist, die zudem die christlichen
Kirchen privilegiert. Darin dürfte
aber die eigentliche Bedeutung
des Urteils liegen und zugleich
seine Fehlleistung. Auf diese unerwünschte „Nebenwirkung"
des Urteils hat bisher vor allem Gerhard Czermak hingewie-
sen (vgl. Humanistischer Pressedienst vom 2.12.2009). Wäh-
rend die Wirkung des Urteils für die Sonntagsruhe eher
gering zu veranschlagen ist – es beseitigt lediglich das Aufei-
nanderfolgen von vier verkaufsoffenen Sonntagen, ohne im
Zweifel ihre Gesamtzahl zu reduzieren – werden uns die Fol-
gen für die Interpretation der Religionsfreiheit aus Art.4 GG
noch länger beschäftigen.

Die Verfassungsbeschwerden gegen die Vorschriften des
Berliner Ladenöffnungsgesetzes sind von der Evangelischen
und der Katholischen Kirche erhoben worden. Um diese
Beschwerde in der Sache überhaupt entscheiden zu können,
musste das Gericht zunächst klären, ob die beschwerdefüh-
renden Kirchen überhaupt zur Beschwerde befugt sind. Fünf
Richter bejahten dies, drei Richter haben diese Frage ver-
neint. Dabei war schon bei der Zulässigkeit der Beschwerde
zu klären, ob das in Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG garantierte
Grundrecht auf Religionsfreiheit, auf das sich die Kirchen mit
ihrer Beschwerde nur berufen konnten (und eben nicht auf
die Arbeitnehmerfreiheit oder die Rechte von Familien, die
das Gericht dann in der Sache heranzog), den Schutz des
Sonntags beinhalte. Bereits hier war das Gericht damit ein-
verstanden, dass die Kirchen einen mangelnden Schutz der
Sonntage und der kirchlichen Feiertage durch das angegriffe-
ne Berliner Gesetz geltend machen konnten. Nach Meinung
der Richter konkretisiere sich die Religionsfreiheit durch den
in der Verfassung verankerten Schutz von Sonn- und Feierta-
gen, wie er sich aus Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 139

der Weimarer Reichsverfassung (WRV) ergebe (vgl. Rdnr.
118-125). Das erstaunt an dieser Stelle, kommt aber nach der
Logik richterlichen Urteilens im weiteren Verlauf der Begrün-
dung als Problem der Begründetheit der Entscheidung wie-
der. Spätesten dann musste geklärt werden, warum der
Sonntagsschutz Teil der kollektiven Religionsfreiheit sei ( vgl.
Rdnr. 136-145 ) Auch hier stimmten die Richter mit fünf
gegen drei. Ihre mehrheitliche Erklärung darüber, dass Art.4

Abs.1 und 2 GG durch Art. 139
WRV konkretisiert werde, kann
auch hier nicht überzeugen. Sie
ist vielmehr falsch.

Artikel 139 der Weimarer
Reichsverfassung (von 1919),
der Bestandteil des Grundgeset-
zes ist, schützt den „Sonntag
und die staatlich anerkannten
Feiertage ... als Tage der Arbeits-
ruhe und der seelischen Erhe-
bung" und gerade nicht als Tag
der kollektiven Religionsaus-
übung. Was seiner seelischen

Erhebung dient, entscheiden freie Bürger für sich selbst. Der
säkuläre Staat des Grundgesetzes, der viel stärker noch als zu
Zeiten einer Weimarer Reichsverfassung mit Art.4 verpflich-
tet wird, sowohl die positive als auch die negative Religions-
und Weltanschauungsfreiheit aller Bürger vorbehaltlos und
gleichermaßen zu gewährleisten, kann seine Feiertage gerade
nicht aus Gründen kollektiver Religionsausübung festlegen. 

Um hier nicht missverstanden zu werden: Es ist keine
Religionskritik, sondern die Freiheit der Religionen selbst, die
dem entgegen stehen. An welchen Tagen verschiedene
Gemeinschaften aus religiösen oder weltanschaulichen
Gründen gemeinsam feiern möchten, können nur sie selbst
festlegen. Der Staat hingegen, der für alle Bürger gleicher-
maßen Feiertage festlegt, muss eine religiöse Begründung
dafür vermeiden. Das gebietet ihm die Gewährleistung des
gleichen Rechts auf Religionsfreiheit für alle Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften. Die vermeintliche Konkre-
tisierung von Art. 4 GG, die das Verfassungsgericht durch Art.
139 WRV annimmt, kann allenfalls die christlichen Kirchen in
ihrer kollektiven Religionsausübung privilegieren, aber wird
der Religionsfreiheit unserer Verfassung nicht gerecht. 

Rosemarie Will
ist Professorin für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu

Berlin und Bundesvorsitzende der Humanistischen Union

Informationen:
Entscheidung des BVerfG 1 BvR 2857/07 vom 1.12.2009, abrufbar unter
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20091201_1bvr285707.html.
Gerhard Czermak: Eine „vernünftige" Entscheidung des BVerfG? Huma-
nistischer Pressedienst vom 2.12.2009, unter http://hpd.de/ node/8372.
Heribert Prantl: Der Sonntag ist heilig. Süddeutsche Zeitung v. 2.12.09.

Sonntagsschutz als Schutz kollektiver Religionsausübung?
Zu einer Fehlentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

Damit ist nach dem Willen der Bundesverfassungsrichter bald
Schluss. Die Freude über die Konsumpause wird aber durch
die heilige Begründung der Sonntagsruhe getrübt.
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Genau vor 20 Jahren hat die Humanistische Union dazu auf-
gerufen, die deutsch-deutsche Vereinigung zu nutzen, um in
freier Selbstbestimmung nach Art. 146 GG eine gemeinsame,
neue Verfassung zu schaffen. Bundesvorsitzender der Huma-
nistischen Union war damals Ulrich Vultejus. Vorausgegan-
gen war sein Brief an den Präsidenten der Volkskammer der
Deutschen Demokratischen Republik mit der wichtigen
Frage, wie eine Vereinigung beider Deutscher Staaten
geschehen könnte. Der Anschluss der DDR nach Art. 23 Satz
2 des Grundgesetzes ohne Schaffung einer neuen Verfassung
wurde von der HU kategorisch abgelehnt. "Artikel 23 GG -
Kein Anschluß unter dieser Nummer" war der Slogan. In
einem 10-Punkte Programm formulierten wir Forderungen
für die Weiterentwicklung des Grundgesetzes. Ein demokrati-
scher Rechtsstaat sollte verwirklicht werden, und dazu
gehörte ein Referendum für die BürgerInnen beider Staaten.
Folgerichtig gehörte Ulrich Vultejus zu den Mitbegründern
des "Kuratoriums für einen demokratisch verfassten Bund
deutscher Länder". Wir denken heute nach 20 Jahren daran,
wie viele Menschen aus Ost und West am ‚Runden Tisch' mit
gearbeitet und schließlich eine neue Verfassung in der Pauls-
kirche vorgestellt haben.

Und wir gedenken gleichzeitig in Trauer
Ulrich Vultejus, der jetzt gestorben ist.

Wir lernten ihn kennen und schätzen, als er 1981 in Marburg
den Fritz Bauer-Preis bekam - zum 20-jährigen Bestehen der
HU - für seine Zivilcourage als Richter und stellvertretender
Direktor am Amtsgericht Hildesheim. Ohne Rücksicht auf
seine Karriere und sein Ansehen bei Vorgesetzten hatte er
stets für seine Unabhängigkeit gekämpft und immer der
Gerechtigkeit und Menschlichkeit in der Rechtspflege den
Vorrang gegeben. In seiner Dankesrede "Der domestizierte
Richter" nannte er die Justiz ein Beförderungssystem, das
"Richter zu korrumpieren geeignet ist". Auch damit stellte er
unweigerlich seine Karriere zur Disposition. In 40 Jahren hat
Ulrich Vultejus auf allen Gerichtsebenen, vom Amtsgericht
bis zum Oberlandesgericht und in verschiedenen Staatsan-
waltschaften gearbeitet. Aber nur als Amtsrichter konnte er
verwirklichen, was er oft geschrieben und gesagt hat, den
"Traum vom guten Richter …", "…der unabhängig ist und
menschlich, der seinen Namen nicht verdiente, wenn er nicht
zu einem Urteil käme, mit dem der Mensch, der vor ihm steht,
nicht weiterleben kann…" - wahrhaftig im Sinne Fritz Bauers!
In seinen Erinnerungen "Nachrichten aus dem Inneren der
Justiz" schreibt er noch: "Ein Amtsrichter hat kaum echte
Beförderungschancen. Er weiß es, und darum ist er in seinem
Denken unabhängiger als viele Richter an Obergerichten. Die
Justizverwaltung weiß es auch und leidet still unter der
Unabhängigkeit der Amtsrichter." [1]

Als Bundesgeschäftsführerin der Humanistischen Union
habe ich Ulrich Vultejus ab 1981 als Vorstandsmitglied und

von 1987 bis 1995 als Vorsitzenden erlebt und in diesen 14
Jahren mit ihm zusammengearbeitet. Es waren produktive
Jahre. In jene Zeiten fallen viele politische Ereignisse, neue
Bürgerrechtsthemen kamen dazu, an denen Ulrich Vultejus
maßgeblich beteiligt war. Und davon wiederum stehen auch
heute noch viele auf dem Programm der Humanistischen
Union.

Die Wiedervereinigung – auch einThema der HU
Anknüpfend an das Thema eines vereinten Deutschlands und
der Arbeit an einer neuen Verfassung, fanden gleich nach der
Wende die ersten Vorstandssitzungen und diverse Veranstal-
tungen in Ostdeutschland statt, um die dortige Bürgerrechts-
arbeit mit der unsrigen zu vernetzen. Gemeinsame Themen
waren u. a. Justiz, Verfassungsschutz, Datenschutz, Polizei-
gesetze, § 218 StGB. Die GesprächspartnerInnen kamen z. B.
aus dem Neuen Forum, von Demokratie jetzt und der Initiati-
ve Frieden und Menschenrechte. Ein Ergebnis dieser Diskus-
sionen zwischen BürgerrechtlerInnen aus Ost und West fin-
det sich in der Broschüre „Weg mit dem Verfassungsschutz -
der (un)heimlichen Staatsgewalt" von 1991: ein gemeinsa-
mer Aufruf zur Abschaffung des Verfassungsschutzes. Die
damalige Situation: Im Westen erhielten Bundesnachrich-
tendienst und Militärischer Abschirmdienst erstmals eine
gesetzliche Grundlage, zugleich verlangte der Bundeskanzler
Helmut Kohl in einer TV-Sendung die Abschaffung der Ver-
fassungsschutzbehörden für die DDR. „Hatte er die BRD ver-
gessen?" fragte Ulrich Vultejus in einem Aufruf an die Frak-
tionen des Deutschen Bundestages.

Ein weiteres ost-/westdeutsches Gemeinschaftsprojekt
war die Beteiligung der HU an der ostdeutschen Wochenzei-
tung „die andere", gegründet vom Neuen Forum. Da die Exis-
tenz der Zeitung gefährdet war, wurde die HU Mitgesell-
schafterin. Man sah darin die Möglichkeit eines lebendigen
Meinungsaustausches zwischen Ost und West, was für einige
Zeit auch gelang, bis leider das finanzielle Defizit von der HU
nicht mehr zu tragen war.

„Soldaten sind Mörder“ 
Großes Aufsehen erregte in den 1990er Jahren der Streit um
Kurt Tucholskys berühmtes Zitat, das Carl von Ossietzky einst
in der Weltbühne veröffentlicht hatte. Die Anklage lautete
auf Beleidigung und endete 1932 mit einem Freispruch. Das
Landgericht Frankfurt stellte 1989 den abgleiteten Satz
„Jeder Soldat ist ein potentieller Mörder", gesprochen bei
einer öffentlichen Diskussion, wieder unter den Schutz der
Meinungsfreiheit. Ein Sturm der Entrüstung über das „Solda-
ten-Urteil" brach los, so dass man sagen konnte: Noch nie ist
ein Gericht so massiv angegangen worden, weil es das
Grundrecht auf Meinungsfreiheit über die Staatsräson stellte.
Eine Zeitungsanzeige der Humanistischen Union, unterzeich-

Ulrich Vultejus
(1927-2009)
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net von über 1800 BürgerInnen wurde lediglich von Frank-
furter Rundschau und ZEIT veröffentlicht, Süddeutsche Zei-
tung, Die Welt und Rheinischer Merkur weigerten sich.
Zusammen mit anderen Organisationen entstand der Band
„Sind Soldaten Mörder?" mit Dokumentation und Analysen.

Selbstbestimmungsrecht der Frauen
„Jede Frau hat das Recht, allein zu entscheiden, ob sie ein Kind
austrägt oder nicht" – Memmingen und kein Ende, wer erin-
nert sich noch? Angeklagt war ein Arzt aus Memmingen. Der
Vorwurf lautete: Abtreibungen an 156 Frauen, deren Indika-
tionen vom Gericht bestritten wurden. Aus geringfügigem
Anlass, der nichts mit dem dann Folgenden zu tun hatte,
wurde die gesamte PatientInnenkartei durchsucht, beschlag-
nahmt und damit das Arztgeheimnis unterlaufen. Im folgen-
den Gerichtsverfahren wurde das Vertrauen von Arzt/Patien-
tInnenen missbraucht. Ob die Durchsuchung rechtens war,
wurde vom Gericht nicht erörtert, die Frauen, bei denen eine
Abtreibung nach Indikationsstellung durch den Arzt festge-
stellt worden war, wurden zur Zeugenaussage vor Gericht
gezwungen. Die Konsequenz aus Memmingen war für die HU
– mal wieder – die Streichung des § 218 StGB zu fordern,
auch wegen der Gefahr, dass die unerträgliche Bestimmung
der Indikationen auch den Frauen in der DDR aufgezwungen
werden könnte - noch hatten jene die legale Fristenregelung.
Im Buch „Das Urteil von Memmingen" ist neben Kommenta-
ren auch der Wortlaut des Urteils enthalten. „Es gehört zu
den erstaunlichsten Dokumenten der Rechtsgeschichte", so
Ulrich Vultejus über diese Entscheidung. Der Kampf für eine
Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs führte schließ-
lich zu einem weiteren Urteil des Verfassungsgerichts, das die
HU wieder als verfassungswidrig bezeichnet und kritisiert hat
in der Broschüre „Im Namen des Volkes: Unfreundliche
Bemerkungen zum § 218-Urteil von Karlsruhe".

Religionsfreiheit
Immer wieder ging es um Staat/Kirche, besser deren Tren-
nung in jener Zeit: Da gab es Klagen von Eltern gegen das
Kreuz im Klassenzimmer, das das Bundesverfassungsgericht
in seinem Urteil schließlich – so interpretierte es Ulrich Vul-
tejus – für alle öffentlichen Gebäude, die zwingend betreten
werden müssen, wie eben Schulen, Universitäten, Gerichtssä-
le, Krankenhäuser, Rathäuser ..., versagt hatte. Bayern hält
sich mit seinem Gesetz bis heute nur teilweise daran, mit
Hürden für die, die ohne Kreuz leben möchten. Die Kreuze
hängen nach wie vor, wer sie entfernt haben will, muss sich
z.B. mit dem Schulleiter auseinandersetzen.

Die Religionskritik: Obwohl der Begriff der Gottesläste-
rung bereits 1969 von der großen Koalition aus dem §166
StGB gestrichen wurde, beschäftigte uns der „Gottesläste-
rungsparagraph" immer wieder. Er verbietet die Beschimp-
fung der Religion, nicht aber ihre Kritik. Wie aber lassen sich
Beschimpfung und Kritik in der Praxis unterscheiden? Noch
eine Merkwürdigkeit benennt Ulrich Vultejus in der „Enzykli-
ka für die Freiheit der Religionskritik" (HU-Schrift 16): Weder

die Religion noch die Kirchen sind das geschützte Rechtsgut,
sondern eine Handlung, die geeignet ist, den ‚öffentlichen
Frieden' zu stören. Ein Antrag des Landes Bayern forderte, auf
dieses Merkmal zu verzichten und als Rechtsgut die Achtung
des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses Dritter
anzuerkennen. Der Vorschlag fand bisher keine Mehrheit im
Bundesrat... 

Die Militärseelsorge in staatlicher Trägerschaft ist von der
Verfassung her unzulässig. Ulrich Vultejus protestierte scharf,
als sich Bischof Dyba zum obersten Militärbischof ernennen
ließ. Dyba wurde damit geistlicher Dienstherr von 99 haupt-
amtlichen katholischen Militärseelsorgern, die in Kasernen
stationiert sind. In seinem ersten Brief an sie übte Dyba kaum
verhohlene Kritik an der Friedensbewegung: Die Soldaten der
Alliierten am Golf seien „Diener der Sicherheit und Freiheit
der Völker". Wenn aktive Soldaten den Wehrdienst verwei-
gern wollen, werden sie regelmäßig zu einem (Durchhalte)-
Gespräch an die Militärseelsorge verwiesen: Stärkung der
Kampfmoral oder Wehrkraftzersetzung?

Rechtspolitische Bemühungen
Der Radikalenerlass der SPD im Jahre 1972 hat vielen Men-
schen die berufliche Existenz genommen und zog einen
monströsen Überwachungs- und Bespitzelungsapparat nach
sich, die deutsche Bezeichnung „Berufsverbote" ging in frem-
de Sprachen ein. In einem Brief an die SPD-Parteiführung
forderte die HU nach 15 Jahren (1988) diesen Erlass  ebenso
wie die innerparteilichen Unvereinbarkeitsbeschlüsse wieder
aufzuheben. Jene wurden u.a. zur Disziplinierung aufmüpfi-
ger Jusos und von ASF-Frauen zweckentfremdet, die in den
neuen sozialen Bewegungen mit Kommunisten zusammen
arbeiteten. Zwei Jahre später, 1990, versuchte die HU erneut,
die SPD vor politischen Fehlentscheidungen zu warnen: Zum
einen vor der Legalisierung des Lauschangriffs. Zum anderen
mit der eindringlichen Bitte an den Ehrenvorsitzenden Willy
Brandt, er möge eingedenk seiner eigenen Erfahrungen ver-
hindern, dass seine Partei einer Einschränkung des Asyl-
grundrechts (Art. 16 GG) zustimmt. Beides wurde mit den
Stimmen der SPD beschlossen. Ulrich Vultejus ließ sich davon
nicht beirren und begründete die „Rechtspolitischen Gesprä-
che" mit VertreterInnen der Bundestagsparteien.

Um es nicht zu vergessen – Ulrich Vultejus hat der HU
neuere Arbeitsfelder erschlossen: 

Organtransplantation, Drogenfreigabe, Gentechnik.
Grundpositionen zur Gentechnik hat die HU vor und im
Anschluss an den Kongress „Der Griff nach den gläsernen
Genen" in Marburg beschlossen. Wichtig war uns, einen
wirksamen Datenschutz zu garantieren, der die genetische
Disposition eines jeden Menschen vor privatwirtschaftlichen
Interessen schützt, z.B. dem sog. Arbeitnehmer-Screening.
Der Einsatz gentechnischer Methoden zur Ermittlung von
Straftätern wurde abgelehnt, da sie uns damals nicht als
sicher galten. Gegen den „Genetischen Fingerabdruck" in
Ausweisen und Pässen wendet sich die HU noch heute.
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Tobias Müller: Was haben die
Hartz-Reformen bewirkt? Zu Aus-
maß, Ursachen und Folgen der
Arbeitslosigkeit in Deutschland
Berlin 2009, Weißensee Verlag
284 S., 38.- €

„Mit der Frage, ob mit den Hartz-Reformen, mit der die deut-
sche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik umfassend modernisiert
wurde, die Arbeitslosigkeit wirksam bekämpft werden konnte,
beschäftigt sich dieses Buch". Diese Ankündigung des Autors
aus der Einleitung ist pures Understatement. Denn Tobias
Müller hat fünf Jahre nach Einführung von „Hartz IV" im klei-
nen Berliner Weißensee-Verlag eine umfangreiche, 284 Sei-
ten starke Studie über den politischen Kontext und die Aus-
wirkungen von Harz I-IV vorgelegt. Der Autor holt dabei weit
aus: Die psychosozialen Folgen der Arbeitslosigkeit, die popu-
lärsten arbeitsmarktheoretischen Herleitungen sowie die sta-
tistischen Dimensionen des Problemfelds werden themati-
siert. Im Mittelpunkt seiner Darstellung aber steht das
zentrale politische Projekt der Schröder-Regierung: die
Hartz-Reformen. Das Leitbild, die einzelnen Reformbausteine

Verharzte Republik: Zwischenfazit eines Keynesianers

Die Forderung nach Freigabe illegaler Drogen bezog sich auf
die Straffreiheit des Besitzes geringer Mengen zum Eigenge-
brauch. Dies würde, davon waren und sind wir überzeugt, die
Beschaffungskriminalität verringern. Die HU ging noch wei-
ter: Wenn der Staat selbst „Drogendealer" wäre („Drogen in
die Drogerie") könnten Menge und Qualität kontrolliert wer-
den, es gäbe viel weniger Tote zu beklagen! Unsere Forderun-
gen:ein Pflichtunterricht zu Drogenkunde und Suchtproble-
matik an denSchulen, sowie ein absolutes Werbeverbot für
alle Drogen. Es dürfe nicht die viel größere Gefahr der legalen
Drogen Alkohol und Nikotin vergessen werden -  auf deren
Konto sehr viel mehr Tote und eine größere Abhängigkeit
gehen. 

Die Teilnahme an einer Konferenz der Gesundheitsminis-
ter zur Organtransplantation überzeugten Ulrich Vultejus
davon, dass es nötig sei, sich in dieser Frage für das Selbstbe-
stimmungsrecht einzusetzen. Mit einem Organpass könne
man im sog. ‚Zustimmungsmodell' im Voraus festlegen, ob
man SpenderIn sein will oder nicht. Ulrich Vultejus war sich
der Gefahr bewusst, dass angesichts steigender Transplanta-
tionswünsche Politiker und Ärzteschaft vereint versuchen
würden, das ‚Widerspruchsmodell' durchzusetzen. Dann
müsste jeder, der sich mit dieser Frage noch nicht befasste
und keinen Organpass hat, damit rechnen, dass ihm im
Todesfall Organe entnommen werden. Letztlich war die Ini-
tiative von Ulrich Vultejus erfolgreich: Bis heute gilt, dass
eine Organentnahme nur mit eindeutiger Zustimmung der
Patienten und/oder deren Angehörigen erfolgen darf. 

Was lange währt...
Bevor Ulrich Vultejus als HU-Vorsitzender ausschied, kam es
1995 endlich zu einem begrüßenswerten Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts: Mit knapper Mehrheit bestätigte das
Gericht einen von jeher vertretenen Standpunkt der Huma-
nistischen Union: „Die Sitzblockaden vor militärischen Ein-

richtungen sind keine Gewalt und stellen deshalb keine Nöti-
gung dar". Sie seien allenfalls Ordnungswidrigkeiten. Das
Gericht korrigierte damit seine Entscheidung von 1986. Die
HU forderte, dass der Entscheid zum Anlass genommen wer-
den solle, um die in der Vergangenheit abgeurteilten Fälle
aus dem Strafregister zu streichen. Die HU bot allen Verur-
teilten anwaltliche und finanzielle Hilfe an zur Durchführung
der jetzt nötigen Wiederaufnahmeverfahren. 

Der „Traum vom guten Richter"? 
„Wie mag ein Richter gefühlt haben, der so viele Menschen
verurteilt hat, deren ehrenwerte Motive nicht zu bezweifeln
sind und die er nur verurteilen konnte, wenn er ihr Tun trotz-
dem nach §240 StGB als ‘verwerflich’ kennzeichnete? ... Er
steht nicht als Mensch hinter seinen Urteilen, sondern hat nur
als Richter seine Pflicht getan." Ulrich Vultejus hat in den
„Nachrichten aus dem Innern der Justiz“ damit Richter
Offenloch aus Schwäbisch-Gmünd beschrieben, der in den
1980er Jahren die meisten Friedensdemonstranten wegen
Nötigung verurteilte. Offenloch konnte die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts nicht akzeptieren. Wie man sich
damals erzählte, präsentierte Offenloch in seinen Vorlesun-
gen den StudenInnen weiter den §240 StGB einschließlich
‚Gewalt und Verwerflichkeit'. Dazu noch einmal Ulrich Vulte-
jus: „In seiner – Offenlochs – Person wird die Tragik des Rich-
terberufs sichtbar." Damit nehmen wir Abschied von Ulrich
Vultejus, der uns als Richter und Vorsitzender der Humanisti-
schen Union Wichtiges gelehrt und vorgelebt hat. 

Helga Killinger
war von 1975-1997Geschäftsführerin der Humanistischen Union

[1] zitiert nachHelmut Kramer:Ulrich Vultejus zum Achtzigsten. Würdi-
gung eines Freundes und Mitstreiters, abrufbar unter
http://kramerwf.de/Ulrich-Vultejus-zum-Achtzigsten.187.0.html

Artikel von und über Ulrich Vultejus sind in der Onlineausgabe der HU-
Mitteilungen verzeichnet.
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und die konkreten Umsetzungsschritte werden detailliert
beschrieben. 
Vorneweg: Der Autor bietet zwar eine profunde rückblicken-
de Darstellung der einzelnen Eckpunkte der Agenda 2010
bzw. der Hartz-Reformen, lässt aber letztlich eine angemes-
sene kritische Bewertung und entsprechende Handlungs-
empfehlungen vermissen. Als ausgewiesener Keynesianer mit
unerschütterlichem Glauben an eine mögliche Vollbeschäfti-
gung ist sein analytisches und politisches Instrumentarium
schlicht zu begrenzt, um überzeugende Alternativen zur
beschriebenen strukturellen Misere anbieten zu können.

Ausgehend von dem hohen Stellenwert der Erwerbsarbeit
in der heutigen Gesellschaft beschreibt Müller die individuel-
len psychologischen Folgen der Arbeitslosigkeit. Seine Diag-
nose gipfelt in der Aussage: „Gerade Langzeitarbeitslose zei-
gen häufig pathologische Symptome, die denen Sterbender
ähneln" (S.16). Ausgehend von dieser Prämisse weist der
Autor die mediengeleitete Stigmatisierung Arbeitsloser als
„Sozialschmarotzer" und „Drückeberger" explizit zurück –
und unterstreicht damit seine Forderung, eine Rückkehr zur
Vollbeschäftigung einzuschlagen. Müllers These: Erwerbslose
wollen arbeiten und brauchen Arbeit. Müllers Problem: Er
reduziert Arbeit auf Erwerbsarbeit.

Aufbauend auf seine Einführung in das Problemfeld
Arbeitslosigkeit befasst sich der Autor in zwei zentralen
Kapiteln ausführlich mit den Vorschlägen der Hartz-Kommis-
sion vom August 2002 sowie deren Umsetzung. Sein Fazit
fällt ernüchternd aus: Der aktivierende Sozialstaat hat nicht
dafür gesorgt, die fehlenden Arbeitsplätze zu schaffen, dafür
aber die Prekarisierung vieler Beschäftigungsverhältnisse
gefördert. Müller beschränkt sich bei der Analyse der einzel-
nen Hartz-Module auf das Kriterium der möglichen beschäf-
tigungsfördernden Wirkung. Von der Einrichtung der heute
schon fast vergessenen Personal-Service-Agenturen (PSA)
über die zwischenzeitlich ebenfalls abgeschafften Ich-AGs
bis hin zur Neugestaltung der geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse (Mini- und Midi-Jobs) belegt der Wissenschaft-
ler, dass die angestrebte Vermehrung von Arbeitsplätzen
nicht stattgefunden hat.

Müller selbst plädiert für eine Rückkehr zu einem keyne-
sianischen Wirtschaftsverständnis. Als primären Ansatzpunkt
definiert er die Stärkung des privaten Konsums u.a. mittels
der Einführung eines Mindestlohns und einer Anhebung der
ALG-II-Regelsätze. Außerdem verweist er auf die zentrale
Bedeutung einer massiven Arbeitszeitverkürzung. Zur Kom-
pensation dabei einzukalkulierender Lohneinbußen wäre
„eine Art Grundeinkommen" (S. 258) denkbar, so Müller. Wei-
tere Präzisierungen der einzelnen Vorschlägen unterbleiben
allerdings. 

Die Stärken des Buches liegen eindeutig in der kritischen
und statistisch untermauerten Evaluation der einzelnen Ele-
mente, die zusammen unter dem Label „Hartz" firmieren. Alle
am Thema Interessierten werden gerne auf die vom Autor
fleißig zusammengetragenen Fakten zu den einzelnen Hartz-
Modulen sowie die Zusammenstellung von kritischen Stim-

men aus Wissenschaft, Politik und Gewerkschaften zu den
einzelnen Maßnahmen zurückgreifen. 

Tobias Müllers eigener Grundansatz zur Lösung des Pro-
blems der Arbeitslosigkeit aber ist nicht überzeugend, weil
thematisch und analytisch zu beschränkt. Sein wesentlicher
Kritikpunkt an den Hartz-Reformen ist, dass das Versprechen,
möglichst viele Erwerbslose „wieder in Arbeit zu bringen",
nicht eingelöst wurde. Er blendet völlig aus, dass „Hartz" aus
Sicht der Politik und der Wirtschaft ein durchaus erfolgrei-
ches Projekt ist. Denn die offizielle Zielsetzung, die Arbeitslo-
sigkeit im Interesse der Betroffenen wirksam bekämpfen zu
wollen, sollte man nicht einfach für bare Münze nehmen: Die
Hartz-Regelungen und insbesondere die erfolgte Ausweitung
der Ein-Euro-Jobs erweisen sich für Staat und Unternehmen
als funktional, weil sie sich auf das allgemeine Lohngefüge
auswirken und somit einen umfangreichen und spürbaren
Angriff auf die Tariflandschaft darstellen. Sie zielen zudem
auf eine allgemeine Verunsicherung von Beschäftigten und
Erwerbslosen gleichermaßen ab. Prekarität soll die verallge-
meinerte Norm für alle Lebens- und Arbeitsbereiche werden.

Der Autor ignoriert außerdem wichtige bürgerrechtlich
relevante Aspekte. Die aktivierende Sozial- und Arbeits-
marktpolitik bedeutet beispielsweise keineswegs den Rück-
zug des Staates, wie mehrfach in der Studie angedeutet, son-
dern vielmehr die Ausweitung der Durchgriffs- und
Kontrollbefugnisse der sozialstaatlichen Instanzen bis in die
private Lebensgestaltung hinein. Hartz IV steht für weniger
Sozial-, hingegen für mehr Überwachungsstaat („Bedarfsge-
meinschaften", Kontrolle über Bankguthaben etc.). Dass die
Sozialgerichte eine Flut von Klagen gegen fehlerhafte Hartz-
IV-Bescheide bewältigen müssen, veranschaulicht die Ten-
denz einer zunehmenden Entrechtlichung der Erwerbslosen.
Soziale Leistungen werden darüber hinaus im Sinne von
Hartz nur unter Vorbehalt gewährt, d.h. Rechte nur einge-
schränkt anerkannt, weil nur unter Auflagen gewährt. 

Aber Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein ökonomisches, indi-
vidualpsychologisches oder juristisches, sondern auch ein
politisch-kulturelles Problem. Die Fixierung des Autors auf
Vollbeschäftigung bedeutet, dass die soziale Sicherung und
die Einkommen in erster Linie an Erwerbsarbeit gebunden
bleiben sollen. Eine unrealistische Perspektive, weil es
Erwerbsarbeit in dem Umfang, der für Vollbeschäftigung not-
wendig wäre, nicht mehr gibt. Eine ungerechte Perspektive,
weil unbezahlte gesellschaftlich notwendige Arbeit gar nicht
erst in den Blick gerät. Tobias Müllers prinzipiell richtige For-
derungen nach einer radikalen Arbeitszeitverkürzung und
einem Mindestlohn sind durch ein Grundeinkommen, das
bedingungslos gewährt wird und ausreichend hoch ist, sowie
– ganz wichtig – durch die Förderung solidarischer Wirt-
schaftsformen zu ergänzen. Damit wäre auch eine freiwillige
individuelle Loslösung von Erwerbsarbeit (mit ihren vielfälti-
gen Zumutungen!) möglich und zugleich für viele Menschen
das von Müller zu Beginn seines Buches zitierte „Gespenst
der Nutzlosigkeit" (R. Sennett) vertrieben.

Joachim Maiworm
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Andreas Fisahn / Martin Kutscha
Verfassungsrecht konkret: die Grundrechte. 
Berliner Wissenschafts-Verlag 2008
201 Seiten, 19.80 €

Verfassungsrecht konkret – und auch anders? Im September
2007 klopfte Martin Kutscha an dieser Stelle drei Lehrbücher
zum Verfassungsrecht auf deren bürgerrechtlichen Gehalt ab
(Mitteilungen Nr. 198, S. 5). Etwa ein Jahr später erblickte
Verfassungsrecht konkret: die Grundrechte von Andreas
Fisahn und Martin Kutscha das Licht der Öffentlichkeit. Wei-
ter an der Entstehung mitgewirkt
haben: Wolfgang Hecker (Art. 11 GG),
Reinhard Marx (Art. 16, 16a GG),
Kadriye Pile (Art. 6 GG) und Fredrik
Rogan (Justizgrundrechte). Ein Jahr
nach seiner Veröffentlichung soll hier
das Werk auf seine Eigenheiten und
Zielgruppen hin unter die Lupe
genommen werden.

Die Autoren des Lehrbuchs orien-
tieren sich erklärtermaßen an den
Errungenschaften der europäischen
Aufklärung und des Humanismus und
das Werk richtet sich vorrangig an
Einsteiger in die Grundrechtsmaterie,
so dass verfassungsrechtliche Vor-
kenntnisse nicht erforderlich sind.
Auf die Vermittlung von politischen
und sozialen Implikationen der
Grundrechte zum besseren Verständ-
nis des Verfassungsrechts wird Wert
gelegt. 

Nach einer Einführung in die all-
gemeinen Grundrechtslehren werden die Grundrechte in der
Reihenfolge dargestellt, in der sie im Grundgesetz in Erschei-
nung treten. Dieser Aufbau ermöglicht gerade am Anfang des
Studiums der Grundrechtsmaterie eine einfachere und
schnellere Einordnung des aufgenommenen Stoffes, als es
beispielsweise bei einer Systematik nach dem Gewährleis-
tungsinhalt der Grundrechte oder anderen kreativen Zusam-
menstellungen der Fall ist. Überdies erlaubt diese Ordnung
die einfache Nutzung des Buches als Nachschlagewerk. Die
Ausführungen sind stets gut verständlich und im Gegensatz
zu vielen anderen Lehrwerken prägnant, was die Lesbarkeit
fördert. Diese Eigenschaften des Buches kommen insbeson-
dere dem juristisch nicht Vorgebildeten zugute, der sich gele-
gentlich über einzelne Grundrechte informieren möchte.

Die allgemeinen Grundrechtslehren sind kurz gehalten,
sodass für die Behandlung der einzelnen Grundrechte viel
Raum bleibt. Dieser wird insbesondere für aktuelle und

besonders bürgerrechtsrelevante Themen genutzt. Ver-
gleichsweise ausführlich werden insbesondere die Men-
schenwürde, der soziale Gehalt von Grundrechten, die Ver-
sammlungsfreiheit, die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit
und das Petitionsrecht behandelt. Auch das junge Grundrecht
auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität infor-
mationstechnischer Systeme hat eine gebührende Aufnahme
erfahren. Lediglich der Kernbereich privater Lebensgestaltung
könnte aufgrund der derzeitigen Überwachungstendenzen
etwas tiefer gehend berücksichtigt werden. Jedes der Grund-
rechte erfährt in einem eigenen Abschnitt eine europarecht-
liche Betrachtung, wobei auf die Europäische Menschen-

rechtskonvention, die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
und einschlägige Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofs und des
Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte eingegangen wird, was
deren Bedeutung gerecht wird.

Die Kernmaterie, die unverzicht-
baren Grundelemente der Rechtsma-
terie, ist optisch hervorgehoben.
Neben den kleiner gedruckten Hin-
tergrundinformationen mit höchst-
richterlicher Rechtsprechung und
aktuellen Konfliktfällen können die
zahlreichen Verweise auf Entschei-
dungen des Bundesverfassungsge-
richts sowie Literaturhinweise zur
weitergehenden Vertiefung genutzt
werden. Aufgrund dieser Informati-
onstiefenabstufung ist das Lehrbuch
übersichtlich und der Umfang bleibt
überschaubar. Wer dahingehend mit
anderen Grundrechtslehrbüchern

nicht glücklich wurde, wird voraussichtlich positiv überrascht
sein.

Verfassungsrecht konkret: die Grundrechte kann beson-
ders demjenigen empfohlen werden, der einen ersten fun-
dierten Überblick über die komplexe Grundrechtsthematik
erhalten möchte. Aufgrund des am Grundgesetz orientierten
Aufbaus, der schwerpunktmäßigen Einordnung des Stoffes
bei den einzelnen Grundrechten sowie der gelungenen Infor-
mationstiefenabstufung lässt sich das Werk sowohl als Stu-
dienbuch, als auch für das gelegentliche Nachschlagen nahe-
zu gleichermaßen gut nutzen. In dieser Kombination dürfte
das Werk neben Studentinnen und Studenten der Anfangsse-
mester auch „einfache" bürgerrechtlich interessierte Leser
ansprechen.

Norman Baeuerle
befindet sich derzeit imReferendariat und ist 

in der Humanistischen Union Berlin-Brandenburg aktiv.

Grundrechte, bürgerrechtlich betrachtet
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Der Bremer Landesverband der
Humanistischen Union hatte
zur Diskussion geladen:  Dr.
Imke Sommer, Landesbeauf-
tragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Bremen,
und Christian Rath, rechtspo-
litischen Korrespondenten der
taz. Die ‚Talk-Show' fand am
16. November im vollbesetz-
ten Saal in der Bremer Villa
Ichon statt. Von der großen
Resonanz waren Podium wie
Veranstalter/innen gleicher-

maßen beeindruckt. Drei Themen standen an diesem Abend
auf der Agenda: der Arbeitnehmerdatenschutz, der Adress-
handel und das sog. Scoring. 

Frau Sommer verwies eingangs auf die 25 Jahre währen-
de Diskussion zum Arbeitnehmerdatenschutz, in die nach den
Affären bei großen Unternehmen wie Lidl oder der Deutschen
Telekom nun endlich Bewegung komme. Doch was bringen
der Datenschutz-Gipfel, zu dem der damalige Innenminister
Schäuble im vergangenen Jahr einlud; die kurz vor der Som-
merpause verabschiedete Novellierung des Bundesdaten-
schutzgesetzes; der Entwurf eines Arbeitnehmerdaten-
schutzgesetzes der SPD oder die Vereinbarungen des neuen
Koalitionsvertrags zum Arbeitnehmerdatenschutz im Bun-
desdatenschutzgesetz an konkretem Datenschutzgewinn für
die Bürgerinnen und Bürger? Christian Rath hakte nach:
„Eine Bewerberin soll eingestellt werden. Der Arbeitgeber sagt
ihr:  ‚Gehen Sie erst einmal zum Arzt.' Darf der Unternehmer
das?" Die Antwort von Sommer zeigte, wie schwierig dieses
Thema ist: „Es kommt darauf an." Sie hatte gleich mehrere
Beispiele parat. „Ein Berufskraftfahrer muß einen guten
Leberwert haben", oder: „Eine Friseurin mit Hautallergien ist
auch für mich schlecht vorstellbar." Notwendig sei deshalb
eine gesellschaftliche Debatte darüber, was zulässig sei und
was nicht, so Frau Sommer. Bei dem wenige Tage zuvor
bekannt gewordenen DNA-Screening eines Bremer Autobau-
ers sei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eindeutig ver-
letzt worden. Grundsätzlich bestehe beim Arbeitnehmerda-
tenschutz jedoch das Problem, dass zwischen dem
Eigentumsrecht der Unternehmen und den Persönlichkeits-
rechten der Beschäftigten abgewogen werden müsse, was
zulässig sei oder zu sehr die Privatsphäre verletze. Allerdings
greifen viele Vorschriften zum Datenschutz nicht, wenn die
Betroffenen zu den einzelnen Maßnahmen ihre Einwilligung
geben. Was aber ist für eine Bewerberin/ einen Bewerber
freiwillig, und was nicht? 

Es schloss sich eine rege Debatte über die Sachkunde, das
Zeitbudget und nicht zuletzt den Kündigungsschutz der
betrieblichen Datenschutzbeauftragten an. Kritische Nach-

fragen gab es zu den effektiven Kontrollmöglichkeiten der
Aufsichtsbehörden. Die Bedenken konnte Frau Sommer nur
bestätigen: „Ein Betrieb kann aufgrund der personellen Aus-
stattung unserer Behörde davon ausgehen, dass er nur alle
125 Jahre einmal geprüft wird", räumte sie ein. Christian Rath
machte die Anwesenden auf ihr Initiativrecht aufmerksam:
„Jeder Arbeitnehmer kann sich bei einem Verstoß gegen das
Datenschutzgesetz an die Landesdatenschutzbeauftragte und
an seinen Betriebsrat wenden."

Das zweite Thema des Abends, den Adresshandel, leitete
Rath mit einer alltäglichen Erfahrung ein: „Obwohl ich nie bei
der Klassenlotterie mitgespielt habe, erhalte ich Werbebriefe.
Ähnlich sieht dies bei anderen Firmen aus. Was kann ich tun?".
Die Datenschutzbeauftragte zeigte sich skeptisch, ob die seit
dem 1. September geltende Neufassung des Bundesdaten-
schutzgesetzes tatsächlich so verbraucherfreundlich sei, wie
versprochen. Zwar gebe es einen besseren Schutz vor dem
Adresshandel und unerwünschter Werbung (opt-in-Verfah-
ren: Werbung nur nach ausdrücklicher Zustimmung), aller-
dings habe die Adresshändlerlobby nicht geschlafen und das
Gesetz in entscheidenden Punkten entschärft. Im Zuge der
BDSG-Novelle beschwerten sich bspw. die Zeitschriftenverle-
ger darüber, dass sie 60 % ihres Neukundengeschäftes verlie-
ren würden, wenn das opt-in-Verfahren beschlossen würde. 

Abschließend erläuterte Frau Sommer das Prinzip des
Scorings, das Banken und andere Unternehmen zur Bonitäts-
prüfung ihrer Kunden anwenden. Dabei handle es sich um ein
mathematisches Verfahren, bei dem mit Hilfe einer statisti-
schen Analyse die Kreditwürdigkeit einer Person eingeschätzt
wird. Frau Sommer berichtete von einem in diesem Jahr ver-
öffentlichten Gutachten, wonach große Zweifel an der
Zuverlässigkeit der derzeitigen Scoringverfahren bestünden.
Am 1. April 2010 trete jedoch eine Änderung des BDSG in
Kraft, mit der die Anforderungen an Scoringverfahren etwas
erhöht werden: Künftig darf nicht mehr allein die Wohnan-
schrift herangezogen werden, um einen Scorewert zu ermit-
teln. 

Zum Scoring entwickelte sich, trotz fortgeschrittener Zeit,
eine kontroverse Diskussion: Einerseits fanden sich Befür-
worter, die das Scoring als Schutz der Unternehmen vor Kre-
ditausfällen verteidigten. Andere forderten hingegen eine
Pflicht zur Offenlegung der angewandten Scoringmethoden
oder zeigten sich über die Ungerechtigkeit solcher Verfahren
empört. Zum Ausklang wurden lokale Ereignisse wie die
Beauftragung privater Sicherheitsdienste durch die Bremer
Polizei oder die Kennzeichnung von Polizeibediensteten
debattiert. Es war ein „heißer Stuhl", auf den sich Dr. Imke
Sommer auf Einladung der HU Bremen setzte. Ihr gilt unser
ausdrücklicher Dank. 

Heinz Lüneberg

Der Landesverband Bremen plant für nächstes Jahr eine Veranstaltung
„Humanismus und Strafvollzug" sowie einen Besuch in der JVA Bremen.

Das neue Datenschutzrecht - zur Diskussion gestellt
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Das erfolgreiche Rechtsgutachten, mit dem die Möglichkeiten einer
Aufhebung von „Residenzpflicht“- Beschränkungen für Asylbewerber
nachgewiesen werden konnten, wurde am 11. November 2009 in Berlin
vorgestellt. V.l.n.r.:RARolf Stahmann, Georg Classen (FR Berlin), Beate
Selders (HU) und Kay Wendel (FR Brandenburg).

Berlin/Brandenburg:Rechtsgutachten zeigt den
Weg für Lockerung der Residenzpflicht

(SL)Genau zum richtigen Zeitpunkt: Während der rot-roten
Koalitionsverhandlungen inBrandenburg wurde ein Gutach-
ten fertig, das einen Weg zur Lockerung der Residenzpflicht
aufzeigt. Diese Vorschrift verbietet es Asylbewerbern wie
Geduldeten in Deutschland, den Bezirk der für sie zuständi-
gen Aufenthaltsbehörde (Landkreise)ohne Genehmigung zu
verlassen. Das vonRalf Stahmann erstellte Gutachten zeigt,
wie Berlin und Brandenburg ihre Aufenthaltsbezirke für Asyl-
bewerber vereinen können. Als Rechtsgrundlage dient §56
(6) Asylverfahrensgesetz.Dieser gestattet den Landesbehör-
den, die Aufenthaltsbereiche aufgrund besonderer örtlicher
Begebenheiten zu ändern. Brandenburg kann deshalb per
Rechtsverordnung seine Aufenthaltsbezirke mit Berlin
zusammen legen.

Nach der Vorstellung des Gutachtens änderten SPD und
Linke inBrandenburg flugs ihren Koalitionsvertrag. Sie ver-
einbarten die Zusammenlegung ihrer Residenzpflicht-Bezirke
mit dem Land Berlin. Das Gutachten hatten der Brandenbur-
ger Flüchtlingsrat, die Humanistische Union und Pro Asyl
gemeinsam inAuftrag gegeben. Es schließt an ein gemein-
sam herausgegebenes Buch zum Thema an (Beate Selders:
„Keine Bewegung!“). 

Bisherige Versuche, die „Aufenthaltsbezirke“ der Resi-
denzpflicht zu erweitern, waren immer an dem Argument
gescheitert, dass dies ohne eine gesetzliche Änderung nicht
möglich sei. Mit dem Gutachten konnten die Organisationen
nun nachweisen, dass zumindest für Berlin und Brandenburg
eine solche Zusammenlegung der Aufenthaltsbereiche mög-
lich ist.

Ungeachtet ihres Erfolgs für Asylbewerber inBerlin und
Brandenburg halten die beteiligten Organisationen an ihrer
Forderung nach einer Abschaffung der Residenzpflicht fest:

Zum einen sei die jetzt gefundende Lösung lokal begrenzt, da
sie sich auf die örtlichen Besonderheiten (Transitwege) zwi-
schenBerlin und Brandenburg bezieht und nicht ohne weite-
res auf andere Bundesländer übertragbar ist. Außerdem gelte
die Ausnahmeregelung nur für Betroffene, die sich im Asyl-
verfahren befinden, nicht jedoch für die zahlreichen sog.
„Geduldeten“, die dem Aufenthaltsgesetz unterliegen.

Das vollständige Rechtsgutachten kann auf der HU-Webseite abgerufen
(http://www.humanistische-union.de/themen/rechtspolitik/) oder über
die Bundesgeschäftsstelle bezogen werden.

Zweierlei Maß? Freisprüche für die Besatzung der
Cap Anamur – Verurteilung tunesischer Fischer

(SL) Den ehem. Kapitän Stefan Schmidt und die weiteren
Angeklagten der „CapAnamur“ sprach am 7. Oktober ein
Strafgericht in Agrigent/Sizilien vom Vorwurf der „banden-
mäßigen Beihilfe zur illegalen Einreise in besonders schwerem
Fall" frei. Sie waren von den italienischen Behörden ange-
klagt worden, nachdem sie imJuni 2004 vor der italienischen
Küste 37 schiffbrüchige Flüchtlinge aufgenommen und spä-
ter an Land gebracht hatten. Die Beteiligten und ihre Unter-
stützer/innen, wie die Internationale Liga für Menschenrech-
te, zeigten sich von demUrteil erleichtert. 

Wenige Wochen später, am 17. November 2009 sprach
dasselbe Gericht mehrere tunesische Fischer zwar vom Vor-
wurf der Beihilfe zur illegalen Einreise frei, verurteilte aber
die beiden Kapitäne der „Morthada" und der „Mohamed El
Hedi" zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft. Das Gericht sah es als
erwiesen an, dass die beiden Widerstand gegen die Staatsge-
walt geleistet hätten. Die tunesischenFischer hatten im
August 2007 44 Migranten aus Seenot gerettet und in Italien
an Land gesetzt, was einen zwei Jahre währenden Prozess
wegen Beilhilfe zur illegalen Einreise nach sich zog.

Die Fischer begründeten ihre Landung an der italieni-
schen Küste mit dem bedrohlichenGesundheitszustand der
geretteten MigrantInnen, die sie in Lampedusa absetzen
wollten. Boote der italienischen Marine hatten vergeblich
versucht, die Fischer davon abzuhalten. Die Ausweichmanö-
ver ihrer Schiffe wurde den Kapitänen als Widerstand gegen
die Staatsgewalt und gegen ein Kriegsschiff ausgelegt. Die
Verteidiger Leonardo Marino und Giacomo La Russa kündig-
ten an, in Berufung zu gehen. 

EGMR:Beschwerden gegen Ethikunterricht und
Kirchenaustrittsgebühr gescheitert

(SL) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) hat mit einer Entscheidung vom 20. Oktober 2009
(45216/07) eine Klage gegen denBerliner Ethikunterricht als
unzulässig verworden. Die Kläger hatten sich gegen den seit
2007 als Pflichtfach an Berliner Schulen angebotenenEthik-
unterricht gewandt, durch den sie sich bzw. ihre Kinder in
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ihrer Religionsfreiheit eingeschränkt sahen. Unter anderem
rügten sie, dass es keine Möglichkeit der Abmeldung vom
Ethikunterricht in Berlin gebe und dessen Lehrpläne die
christlichen Traditionen nicht ausreichend berücksichtigen
würden. Die Kammer verwies zur Begründung ihrer Entschei-
dung darauf, dass der Ethikunterricht die gebotene Neutrali-
tät des Staates nicht verletze, da er „die Betrachtung von
grundsätzlichen ethischen Fragen zum Ziel hat, unabhängig
von der kulturellen, ethnischen, religiösen oder ideologischen
Herkunft der Schüler“. Zuvor waren die Kläger bereits vor
dem Bundesverfassungsgericht mit einer Beschwerde gegen
das Berliner Schulgesetz gescheitert.

Wie der Internationale Bund der Konfessionslosen und
Atheisten (IBKA) mitteilte, wurde eine von ihm unterstützte
Beschwerde gegen die Kirchenaustrittsgebühr beim EGMR
(54773/08) mit Beschluss vom 24. September 2009 als unzu-
lässig zurückgewiesen. Die Beschwerde richtete sich dage-
gen, dass der Eintritt in eine Kirche zwar kostenfrei, der Aus-
tritt dagegen gebührenpflichtig sei. Der IBKA sieht darin
einen Verstoß gegen die Weltanschauungsfreiheit sowie
gegen die weltanschauliche Neutralität des Staates. 

Zuvor war bereits eine Beschwerde gegen die Kirchenaus-
trittsgebühr in Nordrhein-Westfalen beim Bundesverfas-
sungsgericht gescheitert (Beschluss vom 2. Juli 2008). Das
Gericht hatte lediglich festgestellt, dass eine Befreiung von
den Austrittsgebühren für Bedürftige möglich sein müsse.

Pressemitteilung und weitere Informationen des IBKA zur Beschwerde
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unter:
http://www.ibka.org/presse08/kirchenaustritt-eu-gerichtshof.

Köln: Bürgerrechte im Fokus. Podiumsdiskussion
zur Bundestagswahl 2009

(AR) Anläßlich der Bundestagswahl 2009 hatten die Köln-
Bonner Regionalgruppe der Humanistischen Union, die Bon-
ner Ortsgruppe des AK Vorratsdatenspeicherung sowie Mehr
Demokratie in NRW die hiesigen Direktkandidaten der im
Bundestag vertretenene Parteien zu einer Podiumsdiskussion
eingeladen. Sie stellten sich am 23. September im mit über
50 Gästen gut gefüllten Saal der Evangelischen Studenten-
gemeinde den Fragen des Publikums: Katja Dörner (Die Grü-
nen), Dr. Stephan Eisel (CDU), Philipp Große (als Vertreter für
Guido Westerwelle, FDP), Ulrich Kelber (SPD) sowie Paul
Schäfer (Die Linke).

Souverän moderiert von Christoph Lövenich, nahmen die
Kandidatinnen und -kandidaten Stellung zu den Themen
„Bürgerrechtsschutz im Zusammenspiel von Parlament,
Regierung und Europäischer Union", „Vorratsdatenspeiche-
rung, Internetzensur und Eingriffe in die Privatsphäre" und
„Volksentscheide und direkte Demokratie". Dass die Band-
breite der Positionen dabei weit war, versteht sich von selbst.
Aber trotz der heißen Wahlkampfphase kamen die inhaltli-
chen Diskussionen nicht zu kurz. Das Publikum fühlte den
Parteien denn auch auf den Zahn und fragte kritisch nach. Im

vorgebenen Zeitrahmen konnten zwangsläufig nicht alle
Themen erschöpfend behandelt werden. Dass einige der Kan-
didierenden sich noch nach der Podiumsveranstaltung aus-
führlich Zeit für das direkte Gespräch mit den Bürgerinnen
und Bürgern nahmen, zeugt von echtem Interesse auf beiden
Seiten.

Marburg:Handys sind wie Elektronische
Fußfesseln - Diskussion zum Datenschutz

(SL)Unter dem Titel „Ich habe doch nichts zu verbergen,
oder?“ hatten die HUMarburg und das Zentrum für Konflikt-
forschung an der Philipps-Universität am 28. Oktober Burck-
hard Nedden(Foto: links) zu einem Vortrag eingeladen. Der
frühere niedersächsische Datenschutzbeauftragte referierte
über aktuelle Angriffe des Staates auf die informationelle
Selbstbestimmung, etwa die Vorratsdatenspeicherung und
die Steuer-ID. Anhand alltäglicher Verrichtungen skizzierte
Nedden, wo und wie oft die Bürgerinnen und Bürger ihre
Datenspuren im Alltag hinterlassen und wie diese weiter ver-
wendet werden können. Neben der staatlichen Sammelwut
warnte Nedden vor den Gefahren der Datenschnüffelei durch
Arbeitgeber und Unternehmen. 

Ein ausführlicherBericht der Veranstaltung vonFranz-Josef Hanke
sowie ein Mitschnitt der Referate findet sich auf der HU-Webseite unter 
http://www.humanistische-union.de/veranstaltungen/berichte/.

Landesverband NRW: neuer Vorstand &
Wahlprüfsteine

(NR)Am 27. Oktober 2009 fand in Essen eine Mitgliederver-
sammlung der nordrhein-westfälischen HU-Mitglieder statt.
Sie diskutierte die bescheidenen Aktivitäten der letzten Jahre
und nahm erfreut zur Kenntnis, dass sich in Köln/Bonn eine
rege Regionalgruppe mit einem kontinuierlichen Veranstal-
tungsangebot herausgebildet hat.

Vor allem die Mitarbeit im Trägerkreis des Ingeborg-Dre-
witz-Preises für Gefangenenliteratur, der 2008 verliehen
wurde (und wohl 2011 erneut), war erwähnenswert. Außer-
dem gab es einige Kooperations-Veranstaltungen in Düssel-
dorf und Aachen. Der Landesverband hat aber (zusammen
mit dem Ortsverband Essen) durch regelmäßige Einladungen
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zu Regionaltreffen im Ruhrgebiet eine minimale innerver-
bandliche Kommunikation aufrechterhalten.

Es wurde für die kommenden zwei Jahre ein neuer Lan-
desvorstand gewählt; er besteht aus Martin Schröder (Dort-
mund), Stefan Noffz (Aachen), Ursula Tjaden (Dortmund) und
Helge Klawitter (Mülheim/R.).

Die Anwesenden vereinbarten ein E-Mail-Brainstorming,
welche Themen und Fragen für HU-Prüfsteine zur Landtags-
wahl im Mai 2010 in Frage kommen; diese werden vom
neuen Landesvorstand redaktionell verarbeitet und möglichst
im Januar veröffentlicht. Denkbar sind u.a. Kriterien zu den
Politikbereichen Polizei, Verfassungsschutz, Datenschutz,
Informationsfreiheit, Bildungsgerechtigkeit, Diskriminierung,
aber auch zu anderen Akzenten. Auch die an der Teilnahme
verhinderten Mitglieder sind eingeladen, dabei mitzuwirken.
Einsendungen von Anregungen und Formulierungsvorschlä-
gen bitte an die Mailadresse des Landesverbandes hu-nrw-
essen@hu-bildungswerk.de oder an die Postadresse (Huma-
nistische Union NRW, c/o Bildungswerk der HU,
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen) richten! 

Johannes Neumann zum 80. Geburtstag 

(JAH) Das Ärgernis  der kirchlichen Privilegien, des unheilvol-
len Einflusses der Kirchen auf die Menschen und auf die Poli-
tik hat Johannes Neumann, der mit „seiner" katholischen Kir-
che  bereits vor mehr als 30 Jahren gebrochen hat, zu einem
streitbaren und streitbegabten Menschen gemacht. Beharr-
lich hat er, auch und gerade im Rahmen der Humanistischen
Union, die kirchlichen Wertvorstellungen als interessengelei-
tete Politik für die Machteliten entlarvt. Bemerkenswert ist
vor allem seine Schrift „Zur religiösen Legitimation der
Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutschland", 1991 als
Veröffentlichung der Humanistischen Union erschienen. Hier
prangert er das Versagen des Vatikans, welcher 1933 das
schändliche Konkordat mit Hitler schloss, und der deutschen
Bischöfe in nationalsozialistischer Zeit an, als etwa Kardinal
Bertram meinte, der Episkopat müsse sich im Angesicht der
Massenvernichtung der Juden „zunächst auf kirchlich wichti-
gere und weittragendere Belange konzentrieren", nämlich
darauf, „wie eine christentums- und kirchenfeindliche Beein-
flussung in der Erziehung der katholischen Jugend wirksam zu
verhindern ist". Auch nach dem Krieg gab es namentlich bei
der katholischen Kirche keine Spur von Schulbewusstsein.
Johannes Neumann erinnerte daran, dass die Bischöfe 1949
das Grundgesetz ablehnten, weil sie das Elternrecht  auf eine
konfessionelle öffentliche Schule dort nicht ausreichend
gewährleistet fanden. Und er schilderte die unheilvolle Rolle
der Kirchen bei der militärischen Aufrüstung Westdeutsch-
lands, der Wiederbelebung der Militärseelsorge, den kirchli-
chen Widerwillen  gegen die Kriegsdienstverweigerung. 

Die Kritik an der „engen Verbandelung von Staat und Kir-
chen" war das gemeinsame Thema von Johannes Neumann
und der Humanistischen Union. Schwerpunkte waren dabei
der Religionsunterricht einerseits, die Kirchenfinanzierung

andererseits. Die 10 Thesen der Humanistischen Union zum
Staat-Kirche-Verhältnis, 1995 unter dem Titel „Trennung von
Staat und Kirche" erschienen, waren zu einem großen Teil
sein Werk. Noch heute haben diese Thesen für die Haltung
der Humanistischen Union unverändert volle Gültigkeit. Sie
zeugen ganz im Sinne des Agnostikers Johannes Neumann
weder von Religions- noch von Kirchenfeindlichkeit, sondern
beharren auf der Religionsfreiheit aller Bürgerinnen und Bür-
ger und auf der Neutralität des Staates in Weltanschauungs-
fragen, also auf der Achtung der Verfassung.

Auch persönlich hat sich Johannes Neumann eingebracht.
Für seinen Sohn haben er und seine Frau einen Rechtsstreit
über die Verpflichtung zur Teilnahme am Ethikunterricht in
Baden-Württemberg  geführt. Dieser Streit, in welchem es in
Wahrheit um die Zukunft des Religionsunterrichts in
Deutschland ging, führte zwar in den drei Instanzen der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit nicht zum Erfolg; der Leser der
Urteile kann aber das Unbehagen der Richter, namentlich des
Bundesverwaltungsgerichts, was das Ergebnis betrifft, nicht
übersehen. So räumen die Richter etwa ein, dass bei der
„Abmeldung" vom Religionsunterricht mit Blick auf die Alter-
native (häufig treffend „Heidenhüten" genannt) Motive eine
Rolle spielen dürften, „die mit der Freiwilligkeit der Teilnahme
am Religionsunterricht selbst nichts zu tun haben". Und die
Anforderungen des Gerichts an die Ausgestaltung des „Ersat-
zunterrichts" Ethik (curriculare Gleichstellung von Ethik- und
Religionsunterricht) sind weder in Baden-Württemberg noch
in anderen Bundesländern bis heute verwirklicht. Das Bun-
desverfassungsgericht hat es dann mit einer schändlichen
Begründung abgelehnt, sich mit der Verfassungsbeschwerde
der Neumanns in der Sache zu beschäftigen: die Verfas-
sungsrichter vermissten die Beifügung des mit der Verfas-
sungsbeschwerde  angegriffenen Urteils, obwohl sie dieses
Urteil natürlich längst aus anderer Quelle kannten. Wie viele
andere Gerichtsverfahren beweist das Neumannsche vor
allem eines: die Kirchenfreundlichkeit der Rechtsprechung,
namentlich des Verfassungsgerichts, und ihre Unwilligkeit,
sich mit den für die Kirchen heiklen Fragen zu befassen.

Als die Humanistische Union im Jahr 2001 anlässlich
ihres 40. Geburtstages sich ihrer Themen und ihrer Positionen
vergewisserte, war es natürlich Johannes Neumann – zusam-
men mit seiner Frau Ursula –, der sich des Themas „Die Kir-
chen: Staaten im Staate?" annahm (vorgänge Nr. 155, S.158
ff.). Sein Fazit: „Genug Stoff für Bürgerrechtler also, auch in
Zukunft". Wir hoffen, dass zu diesen Bürgerrechtlern auch
weiterhin und noch lange Johannes und Ursula Neumann
gehören.

Kurt Singer gestorben

(JG) Am 16. September 2009 verstarb unser langjähriges Mit-
glied Kurt Singer im Alter von 80 Jahren. Erstmals tauchte
sein Name in den Mitteilungen 97 der HU im Dezember 1981
auf, und dort gleich zwei Mal: Da wird aus seinem Protest-
brief an den Intendanten des Bayerischen Rundfunks wegen
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Landesverband Bremen
c/o Christiane Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421–25 2879,
Thomas von Zabern, Telefon: 0421 – 59 70 730 oder 
KirstenWiese, Telefon:0421 – 6962 0246,
E-Mail: kirsten-wiese@web.de

Raum Mainz-Wiesbaden
c/o Joachim John, Sedanstraße 7, 65183 Wiesbaden, Telefon: 0611 –
40 61 24, Fax: 01212 – 51 09 81 574

Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstraße 6, 35037 Marburg
Telefon: 0641 – 66 616 Internet: www.hu-marburg.de
E-Mail: buergerrechte@hu-marburg.de

Landesverband Niedersachsen
c/o Burckhard Nedden
Tel.: 05136 – 811 89
E-Mail: nedden@humanistische-union.de
Internet: http://niedersachsen.humanistische-union.de

Regionalverband Nordbayern / Nürnberg
Sophie Rieger, Günthersbühler Straße 38, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 - 59 15  24

Regionalverband München / Südbayern
c/o Wolfgang Killinger, Paul-Hey-Straße 18, 82131 Gauting
Telefon: 089 - 85 03 363 Fax: 089 - 89 30 50 56
E-Mail: humanistische-union@link-m.de
Internet: http://suedbayern.humanistische-union.de

Landesverband Baden-Württemberg
c/o Irmgard Koll
Telefon: 07631 – 170 263      E-Mail: collima@gmx.net

Service: Kontaktadressen

Kontaktadressen
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eines dort ausgestrahlten Hetzartikels gegen die Teilnehmer
einer Friedensdemonstration (u.a. Böll, Ranke-Heinemann,
Gollwitzer, Eppler) zitiert. Und es wird ein Vortrag von ihm in
München angekündigt, in dem er sich für eine „humane
Schule" einsetzt.

Diese beiden Erwähnungen zeigen exemplarisch die
Schwerpunktthemen des Engagements des Professors für
Pädagogische Psychologie und Schulpädagogik an der Uni
München: Einsatz für eine friedliche Welt und eine men-
schenwürdige, demokratische Erziehung, gepaart mit Zivil-
courage. Beides zeigt sich noch einmal exemplarisch in seiner
Rede anlässlich der Verleihung des Preises „Aufrechter Gang"
an den pazifistischen und antirassistischen Lehrer Wunibald
Heigl 1993 – in Ausschnitten abgedruckt in den Mitteilungen
145 vom März 1994 – mit folgender Passage: „Nichts hemmt
den pädagogischen Fortschritt in der Schule mehr, als die

undemokratischen Verhältnisse, die in ihr herrschen: die
Unterordnung, bürokratische Regelung, Zensur und machtbe-
hauptetes Vorgesetztenverhalten. Dem entspricht auf der
anderen Seite die unvorstellbare Gehorsamsbereitschaft von
Lehrerinnen und Lehrern. In Autoritätshörigkeit opfern sie ihre
pädagogische Freiheit und passen sich an."

Kurt Singer hat sich nie angepasst; er ist unerschütterlich
seinen Weg gegangen für eine humane Gesellschaft und eine
humane Weltordnung, bis zuletzt. 

Kurt Singer / Werner Dietrich (1981): "...eine gewisse Schlampigkeit der
Kleidung". Kommentar der Woche, Mitteilungen der Humanistischen
Union Nr. 97, S. 35.
Kurt Singer (1994): Aufrechter Gang. Obrigkeitlicher Zwang in einer
Gesellschaft, die sich demokratisch nennt. Über Freiheit und Unfreiheit
von Lehrerinnen und Lehrern, Mitteilungen der Humanistischen Union
Nr. 145, S. 15-16.
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Termine 2010 

22./23. Januar 2010„Die Kirchenund ihre Privilegien“. IV. Berliner
Gespräche zum Verhältnis von Staat,Religion
und Weltanschauung (Ankündigung S.19)

23./24. Januar 2010Sitzung des Bundesvorstands (Berlin)

30. Januar 2010 „Wenn die Würde gewürdigt würde“. Tagung
zusozialen Grundrechten inMarburg 
(Ankündigung S. 18)

10./11. April 2010 Sitzung des Bundesvorstands (Berlin) 

20.Mai 2010 Präsentation Grundrechte-Report (Karlsruhe)

18./19. Juni 2010 1. Gustav-Heinemann-Forum (Rastatt)

19./20. Juni 2010 Sitzung des Bundesvorstands (Rastatt)

7./8. August 2010 Sitzung des Bundesvorstands (Berlin)

9./10. Oktober 2010Verbandstag der Humanistischen Union und
Verleihung des Fritz-Bauer-Preises 2010

Aktuelle Veranstaltungshinweise finden sich auf der Webseite der HU
unter: http://www.humanistische-union.de/veranstaltungen/.
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